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Sehrgeebrte Damen und Herren 
Wir freuen uns, Ihnen unsere neue 
Zeitschrift «Soziale Sicherheit» vor
zustellen. Wir wollen damit einer 
breiteren Öffentlichkeit Einblick in 
aUe Bereiche der schweizerischen 
Sozialversicherung bieten, das aktu-
eUe Geschehen dokumentieren und 
neue Ideen, Vorstösse im Parlament 
sowie Lösungen oder Lösungsansät
ze präsentieren. Dabei sprechen wir 
nicht allein Fachleute, sondern alle 
daran Interessierten an, insbesonde
re auch die Verantwortungsträger in 
Politik und Wirtschaft. 

In jeder Ausgabe der «Sozialen 
Sicherheit» werden wir uns in der 
Rubrik «Schwerpunkt» mit einem 
Thema der Alters-, Hinterlassenen-
und Behindertenvorsorge, der Kran
ken- und Unfallversicherung oder 
der beruflichen Vorsorge intensiver 
auseinandersetzen und dabei auch 
den Blick auf die Sozialversicherung 
in anderen Ländern weiten. Das BI
GA und das Bundesamt für Militär
versicherung werden über die Ent
wicklung der Arbeitslosen- und der 
MUitärversicherung orientieren. 

Der Begriff der Sozialen Sicher
heit umfasst indes^n mehr als nur 
die Sozialversicherung. Die neue 
Zeitschrift soll daher auch die Be
lange der Familie, die Betreuung der 
Betagten und Behinderten sowie die 
Probleme der Armut miterfassen. 
Sie wUl ein möglichst aktuelles Spie
gelbild der Sozialen Sicherheit in der 
Schweiz sein. 

Wir wollen die oft beklagte «In
formationsflut» nicht steigern. Die 
«Soziale Sicherheit» ersetzt deshalb 
die bisherige «Zeitschrift für die 
Ausgleichskassen» (ZAK). Die in 
der ZAK veröffentlichten Informa
tionen für die Durchführungsorgane 
und die Rechtsprechung werden in 
einem besonderen Organ «AHI-
Praxis» publiziert Die Mitteilungen 
zur Rechtsprechung und Verwal
tungspraxis in der Kranken- und 
Unfallversicherung (RKUV) er
scheinen weiterhin in neuem grafi
schem Kleid. 

Unsere Zeitschrift soll Ihnen die
nen. Deshalb hoffen wir auf ein re
ges Echo. Ihre Anregungen werden 
wir soweit wie möglich berücksichti
gen. 

W. Seiler, Direktor BSV 



Die Sozialversicherung 
vor neuen Herausforderungen 

Sicherheit bedeutet uns Schweize
rinnen und Schweizern sehr viel. 
Unfall, Krankheit Arbeitslosigkeit. 
AUer, Behinderung und Tod des 
Versorgers treffen viele unserer Mit
menschen sehr hart. Die wirtschaft-
Uchen Folgen dieser meistens 
schicksalshaften Wechselfälle des 
Lebens übersteigen in der Regel die 
Kraft des Einzelnen. Er suchte und 
sucht Schutz in der Gemeinschaft. In 
der vorindustriellen Gesellschaft 
übernahm die Grossfamilie diese 
Aufgabe. Seit Beginn des 20. Jahr
hunderts entstanden in aUen Staaten 
Europas Sozialversicherungen, so 
auch in der Schweiz. Alle diese Sy
steme fussen auf dem Gedanken der 
Solidarität d.h. die Last des Einzel
nen wird von einer Vielzahl oder 
von allen Staatseinwohnern mitge
tragen. ^ 

Das soziale Si«ierungsnetz unse
res Landes ist nicht auf dem Reiss
brett entstanden. Der Gesetzgeber 
antwortete auf besondere, jeweils 
gegenwartsbezogene soziale Fragen 
mit besonderen Sozialwerken. Den
noch besitzt die Schweiz heute ein 
Netz von Sozialversicherungen, das 
in bezug auf die erfassten Risiken, 
die Leistungen und die finanzielle 
Abdeckung den internationalen 
Vergleich ausgezeichnet zu bestehen 
vermag. 

Das ist aber kein Grund, die 
Hände in den Schoss zu legen. Jeder 
Zweig der Sozialversicherung ist in 
einem bestimmten gesellschaftli
chen Umfeld entstanden. Dieses 
Umfeld ändert sich mit dem Wandel 
der Generationen und mit deren Le
bensauffassung. Die Sozialversiche
rung unterliegt somit der Dynamik 
der gesellschaftlichen Entwicklung. 
Niemand wird bestreiten, dass sich 
die Lebensformen unseres Volkes 
seit dem Zweiten Weltkrieg geän
dert haben. Die Stellung der Frau in 
Familie und Beruf, die Haushalts

und Partnerschaftsstrukturen haben 
sich gewandelt, und ein Ende dieser 
Entwicklung ist nicht absehbar 
Neue Technologien bauen Arbeits
plätze ab und erfordern zusätzliche 
Aus- und Weiterbildung. Die Men
schen unserer Zeit und ihre Kinder 
rufen nach neuen Arbeitsformen; sie 
wollen ihre Tages-, Wochen- und Le
bensarbeitszeit mitbestimmen. Die
se Entwicklung stellt manche Rege
lungen unserer einer traditionellen 
Lebens- und Arbeitsweise verpflich
teten Sozialversicherung in Frage. 

Unsere Bevölkerung wird älter 
Das ist sehr erfreulich. Die längere 
Lebenserwartung ist ein Zeichen 
höheren Wohlstandes und höherer 
Qualität für unsere Gesellschaft. 
Die demographische Entwicklung 
bringt aber Probleme für die Sozial
versicherung mit sich. 1900 waren 6 
Prozent unserer Einwohner älter als 
65; im Jahre 2000 werden es voraus
sichtlich 16 Prozent sein. Die Zahl 
der über 80jährigen hat sich in den 
letzten 30 Jahren verdoppelt Nach 
einer OECD-Studie dürfte die 
Schweiz im Jahre 2030 über den 
höchsten Rentneranteil aller Indu
striestaaten verfügen. Immer weni
ger Erwerbstätige werden demnach 
die wachsenden Gesundheits- und 
Rentenkosten tragen müssen. Der 
Sozialversicherung stellen sich des
halb längerfristig vielschichtige Pro
bleme der Pflege von Betagten und 
der Finanzierung unserer Sozialwer
ke. Sie in den Bereichen unserer Al 
ters-, Hinteriassenen- und Invali
denversicherung und unserer Kran
kenversicherung zu vermeiden, ist 
eine ganz besondere Herausforde
rung an unser Sozialversicherungs
system. Ausserdem scheinen die Ar
mutsstudien einiger Kantone und 
Städte unseres Landes eine neue 
und wachsende Armut zu bestäti
gen. Auch diese Fragen müssen 
kreativ und effizient, wie es zur Tra-
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dition unserer Sozialpolitik gehört, 
angegangen werden. 

Diese Herausforderungen setz
ten sehr viel bei der Sozialversiche
rung in Bewegung. Einige sozialpoli
tisch dringende Posttiiate der 10. 
AHV-Revision wurden vom Parla
ment im vergangenen Jahr beschlos
sen. Die Revision der Krankenversi
cherung hat im Ständerat Zustim
mung gefunden. Die Verbesserung 
der Freizügigkeit beim Stellenwech
sel und die Wohneigentumsförde
rung aus Mitteln der beruflichen 
Vorsorge werden voraussichtlich 
dieses Jahr von den eidgenössischen 
Räten beraten. Der Bundesrat ist 
daran, wegleitende Grundsätze für 
die Weiterentwicklung der Alters-, 
Hinteriassenen- und Behiiiderten-
vorsorge festzulegen. Sie werden 
Leitlinien für die während der lau
fenden Legislatur vorgesehenen 
punktueUen Anpassungen der ein
zelnen Gesetzeswerke sein. 

Unser soziales Sicherungsnetz 
baut auf eine gesunde Wirtschaft 
Geht es ihr schlecht, so spürt das 
auch die Sozialversicherung. Mach
bar ist nicht alles, sondern nur, was 
zwar sozialpolitisch notwendig ist, 
was aber auch wirtschaftlich und für 
die Bundesfinanzen tragbar er
scheint. Bundesrat und Parlament 
tragen deshalb eine grosse Verant
wortung. Es gilt nämlich, im Einsatz 
für die Schwachen unserer GeseU-
schaft die Grenzen des Machbaren 
tatsächlich zu erreichen. Und ich bin 
meinen Mitarbeiterinnen und Mitar
beitern im Bundesamt für Sozialver
sicherung dankbar, dass sie ntich in 
dieser wichtigen und edlen Verant
wortung fachkundig und mit hohem 
Einsatz unterstützen. Die Sozialver
sicherung steht vor neuen Heraus
forderungen, die nicht ohne Solida
rität des ganzen Volkes bewältigt 
werden können. Unser Volk ist 
zweifellos gewUlt, diese Solidarität 
zu tragen. Dies ist eine besonders 
günstige Voraussetzung für eine ge
einte und selbstbewusste Schweiz 
der Zukunft 

Flavio Cotti, Bundesrat 
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R u n d s c h a u 

Neue kantonale 
Krankenversicherungsgesetze 
Im Kanton Waadt wie auch im Kan
ton Genf sind am 1. Januar 1993 
neue Gesetze über die Krankenver
sicherung in Kraft getreten. Die bei
den Regelungen stimmen in folgen
den Punkten überein: 
• Die Krankenversicherung ist obü-
gatorisch (Verstärkung der Solida
rität unter den Versicherten). 
• Die Pränuen sind innerhalb jeder 
Kasse für alle Mitglieder einheitlich. 
• Es herrscht Freizügigkeit zwi
schen den Kassen für die Grundver
sicherung. 
• Es wird ein Fonds für den Aus
gleich zwischen den Kassen errich
tet. 

Wer Näheres erfahren möchte, 
findet dies im «Bulletin de la 
FEAS - Aspects de la sécurité socia
le» Nr 3/92 (erhältlich unter Case 
postale 171, 1213 Petit-Lancy 2) so
wie im «Feuille d'avis officieUe du 
canton de Vaud» vom Dezember 
1992 (erhältlich bei PubUcitas, rue 
de l'Etraz 4,1002 Lausanne). 

(SAGW) und wird vom Bund sowie 
vom Kanton Neuenburg finanziell 
unterstützt. Er soll jedoch soweit als 
möglich nach unternehmerischen 
Grundsätzen geführt werden, wobei 
aber die Leistungen des Dienstes 
unter Beachtung der wirtschaftli
chen Kraft seiner Partner verrechnet 
werden. SIDOS wird eng mit der 
Universität Neuenburg sowie mit 
dem Bundesamt für Statistik zusam-
menarbeilen. 

Nähere Informationen: SIDOS, 
rueUe Vaucher 13, 2000 Neuenburg, 
TeL 038/211821. 

Spielbanken-Millionen 
für die AHV 
Nebst den Erträgen aus der Tabak-
und der Alkoholbelastung soUen 
inskünftig auch die Einnahmen aus 
dem Betrieb von Spielbanken der 
AHV zufliessen. Dies wird mit einer 
Änderung von Artikel 34''"'"" Ab
satz 2 Buchstabe b der Bundesver

fassung beabsichtigt, über welche 
Volk und Stände am 7. März 1993 
abstimmen werden. Die eidgenössi
schen Räte haben der Änderung, die 
im Rahmen der Sanierung des Bun
deshaushalts behandelt wurde, ntit 
grosser Mehrheit zugestimmt. Dabei 
wurde das seit 1928 in der Verfas
sung verankerte Spielbankenverbot 
als nicht mehr zeitgemäss beurteUt. 
Mit der Zulassung solcher Einrich
tungen können nicht nur der Abfluss 
von Geldern in ausländische Casinos 
(besonders in Grenznähe) vermin
dert, sondern auch eine Attrakti
vitätssteigerung für schweizerische 
Fremdenverkehrsorte erzielt wer
den. Und insbesondere wird damit 
für die AHV ein jährlicher Zustupf 
von etwa 150 Mio Franken erwartet. 
Dies wird allerdings frühestens ab 
1996 möglich sein, denn vorgängig 
müssen - bei Annahme der Verfas
sungsvorlage - die Voraussetzungen 
für den Spielbankenbetrieb in einem 
Gesetz geregelt werden. 

SIDOS - ein Hilfsdienst für die 
Sozialwissenschaften 

In Neuenburg ist am 11. Januar 1993 
unter dem Namen «Schweizerischer 
Informations- und Datenarchiv-
Dienst für die Sozialwissenschaften» 
(SIDOS) ein wissenschaftUcher 
HUfsdienst eröffnet worden. Er soll 
vorab drei Funktionen erfüllen: 
• Grundlagen für die Sozialfor
schung wie auch für die Praktiker 
zur Verfügung stellen; 
• sozialwissenschaftUche For
schungsdaten archivieren; 
• Sekundärforschung und Zeitrei
henanalysen fördern bzw. erleich
tern helfen. 

SIDOS hofft damit einen Beitrag 
zur Effizienzsteigerung der For
schung sowie zur Senkung der Ko
sten empirischer Forschung zu lei
sten. 

SIDOS ist eine Gründung der 
Schweizerischen Akademie der 
Geistes- und Sozialwissenschaften 

Das Spielbankenverbot ist n icht mehr zeitgemäss. Aus der Schweiz kann man 
banken jenseits der Grenze aufsuchen. 

mühelos Spiel-
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K u r z c h r o n i l < P e r s o n a 

• Die Kommission für soziale Si
cherheit und Gesundheit des Natio
nalrates hat am 7.Januar ihre Bera
tungen zur Vorlage des Bundesrates 
für die Revision der Krankenver
sicherung aufgenommen. Sie be
schloss einstimntig Eintreten. An-
lässUch einer Doppelsitzung vom 
25./26. Januar führte sie ein Hearing 
mit der Kartellkommission durch 
und trat dann in die Detailberatung 
der Gesetzesvorlage ein. 

Über die Beratungen und Be
schlüsse des Ständerates sowie die 
lange Vorgeschichte der Revision in
formieren ausführüch die Schwer
punktbeiträge in diesem Heft. 

• Die Kommission des Nationalra
tesfür die Vorberatung der Gesetzes
vorlage über die Wohneigentumsför
derung durch die Mittel der berufli
chen Vorsorge hat am 25. Januar ihre 
Arbeiten abgeschlossen. Sie verab
schiedete den Entwurf zuhanden des 
Ratsplenums mit 11 zu 5 Stirtunen 
bei einer Enthaltung. Weitere Infor
mationen zu diesem Geschäft auf 
Seite 21. 

• Mit 23 zu 3 Stimmen bei 3 Enthal
tungen hat die Kommission des Na
tionalrates zur Vorberatung der 
zehnten AHV-Revision ihre Vor
schläge zuhanden des Ratsplenums 
am 29. Januar 1993 verabschiedet. 
Die wichtigsten Anträge: 
- Die Einkommen der Ehepartner 
werden zur Rentenberechnung auf-
geteUt und je zur Hälfte gegenseitig 
gutgeschriebçn (sogenanntes SpUt
ting), wobei für die Kindererziehung 
und die Betreuung Angehöriger 
Gutschriften angerechnet werden. 
- Eine steilere Uneare Rentenfor
mel führt dazu, dass die Höchstrente 
bereits bei einem Einkommen von 
rimd 50000 Franken erreicht wird 
(heute bei 67680 Franken). 
- Für Witwer mit Kindern unter 18 
Jahren soU neu Anspruch auf Wit
werrente entstehen. 
- Die Zusatzrente der AHV (für die 
Ehefrau) wird schrittweise aufgeho
ben, jene der IV jedoch beibehalten 
und geschlechtsneutral ausgestaltet. 

- Das Rentenalter der Frauen wird 
in zwei Schritten voraussichtlich bis 
zum Jahr 2004 auf 64 erhöht. 
- Für Männer und Frauen wird das 
flexible Rentenalter ab 62 ermög-
Ucht, dies bei einer Rentenkürzung 
von 6,8 Prozent pro Vorbezugsjahr 
- Der Beitragssatz für Selbständig
erwerbende soll auf 8,1 Prozent an
gehoben werden (der Bundesrat 
hatte eine Erhöhung auf 8,4 % bean
tragt). 

Weiteres zur zehnten AHV-Revi
sion auf SeUe 18. 

(0 
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Hinweis an die 
Adressaten/Adressatin
nen der «Sozialen 
Sicherheit» (CHSS) 
Sollten Sie die CHSS in zwei oder 
melir Exemplaren erhalten haben, so 
bitten wir Sie um Nachsicht. (Viel
leicht geben Sie das überzählige Ex
emplar an interessierte Bekannte 
weiter. Danke!) 

Ab der Nummer 3 wirtd die CHSS 
nur noch in der von Ihnen gewünsch
ten Anzahl bei Ihnen eingehen. 
Benützen Sie für Ihre Bestellung bit
te die Karte in der Heftmitte. 

Zur Pensionierung von 
Dr. Robert Kistler, Ausgleichs
kasse des Kantons Glarus 

Ende 1992 ist D r Robert Kistler als 
Leiter der Ausgleichskasse des Kan
tons Glarus in den Ruhestand getre
ten. Nach seiner Promotion zum Dr 
rer pol. an der Universität Bern war 
Robert Kistler zuerst in der Privat
wirtschaft tätig. A m I.November 
1975 übernahm er dann die Leitung 
der kantonalen Ausgleichskasse 
Glarus. Nebst den eigentUchen Auf
gaben als Kassenleiter war eine sei
ner ersten Herausforderungen die 
Errichtung und Organisation der 
kantonalen FamiUenausgleichskas-
se. Ebenso trägt das am I.Septem
ber 1991 in Kraft getretene kantona
le Gesetz über Erwerbsersatzlei
stungen für einkommensschwache 
Eltem seine Schriftzüge. Weiter 
nahm er auch Einsitz im Vorstand 
der Beamtenversicherungskasse des 
Kantons. Uber all die Jahre seiner 
Amtszeit rüstete er mit grossem En
gagement Kasse und IV-Sekretariat 
mit modernsten EDV-Einriehtun-
gen aus. Sein Fachwissen hielt er je
derzeit gerne der Konferenz der 
kantonalen Ausgleichskassen zur 
Verfügung. Seine Kollegialität und 
Kompetenz steUte er mit der 
Organisation der Plenarkonferenz 
1991 in seinem Kanton ein weiteres 
Mal eindrückUch unter Beweis. 

Mit dem Dank für seine geleiste
te Arbeit und den besten Wûnschén 
für seine Zukunft hofft die Konfe
renz auf ein häufiges Wiedersehen 
in den künftigen Plenarkonferen-
zen. 

Konferenz der kantonalen 
Ausgleichskassen 

PS: Neuer Leiter der Ausgleichs
kasse Glarus ist seit Jahresbeginn 
1993 Konrad Landolt. 
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Die Reform der Kranken
versicherung - eine unendliche 
Geschichte? 

Die Geschichte der schweizerischen Krankenversicherung is t 
gekennzeichnet durch eine Vielzahl gescheiterter Versuche 
der Neuschöpfung odier Umgesta l tung gesetzl icher Regelun
gen. In den letzten Jahren ist in fo lge der galoppierenden Ko
s tenentwick lung einerseits und der unsoziale Ausmasse an
nehmenden EntsoUdarisierung anderseits der Reformdruck 
derart gest iegen, dass die zurzeit in der parlamentar ischen Be
handlung stehende Totalrevision des Gesetzes verbesserte 
Chancen hat , ve rw i rk l i ch t zu werden. 

Dr. Markus Moser. Chef cter Hauptabtei lung Kranken- und Un
fal lversicherung i m Bundesamt f ö r Sozialversicherung, vermi t 
te l t im fo lgenden einen kurzen Abr iss der mähsel igen Kran
kenversicherungs-Geschichte und er iäuter t dann die Hinter-
grönde und die Ziele der aktuel len Revisionsvoriage des Bun
desrates. Im Anschluss daran g ib t Dr. Hans Jörg Huber, Präsi
dent der vorl>eratenden Kommission des Ständerates für die 
KV-Revision, einen St immungsber ic l i t über die Arbei ten seiner 
Kommission sowie über die Behandlung der Voriage im Rats
p lenum. 

VON DR, IUR. MARKUS MOSER 

«Das Problem der Kranken- und 
Unfallversicherung ist an sich 
schon ein sehr verwickeltes. Aber 
die gesetzliche Lösung wird noch 
bedeutend erschwert durch die 
grosse Verschiedenheit der Tenden
zen und der in Frage stehenden 
Interessen. Die Meinungen gehen 
bezüglich aller Hauptfragen ausein
ander: Gleichzeitigkeit der Gesetz
gebung für beide Versicherungs
zweige, oder Priorität des einen 
oder des anderen, obligatorischer 
oder fakultativer Charakter der ei
nen oder anderen Versicherung, 
Umfang des Versicherungszwanges, 
Form der Versicherungsorgane, 
VerteUung der Lasten u.s.w.». Die 
Sätze stammen aus der Botschaft 
des Bundesrates vom 10. Dezember 
1906 (BBI 1906 VI 246), die zum 
heute noch geltenden Gesetz über 

die Krankenversicherung führte. 
Sie haben im Grunde nichts von ih
rer AktuaUtät eingebüsst. Man 
muss aus heutiger Sicht höchstens 
noch beifügen, dass das Problem 
der Krankenversicherung inzwi
schen ein sehr altes und trotzdem 
noch immer ungelöstes ist. Dabei 
hat die Geschichte der Kranken
versicherung im schweizerischen 
Bundesstaat vielversprechend be
gonnen. 

I. Bisherige Reformversuche 

Das Scheitern der Lex Forrer 
im Jahre 1900 
Am 26. Oktober 1890 haben Volk 
und Stände mit grosser Mehrheit 
einen Artikel 34'''̂  der Bundesver
fassung angenommen (mit 283000 
zu 92000 Stimmen, ablehnenden 

Mehrheiten in den Kantonen AI 
und VS). Damit erhielt der Bund 
eine umfassende Kompetenz zur 
Gesetzgebung im Bereich der 
Kranken- und Unfallversicherung. 
Es ist dies die älteste Kompetenz 
des Bundes im Bereich der Sozial
versicherung. 

Die Gesetzgebung über die 
Krankenversicherung stand hinge
gen von Beginn an unter einem 
schlechten Stern. Das Bundesgesetz 
vom 5. Oktober 1899 «über die 
Kranken- und UnfaUversicherung 
mit Einschluss der MiUtärversiche-
rung» die sogenannte Lex Forrer, ist 
in der Volksabstimmung vom 
20. Mai 1900 deutUch verworfen 
worden (342000 zu 148000 Stim
men). Die Lex Forrer sah für 
Arbeitnehmer bis zu einer bestimm
ten Einkommensgrenze eine obU
gatorische Krankenversicherung 
(Krankenpflege und Krankengeld) 
sowie eine obUgatorische Unfall
versicherung vor Die Krankenversi
chemng wäre durch öffentlichrecht
liche Kreiskrankenkassen und Be
triebskrankenkassen sowie durch 
bereits bestehende oder neue priva
te Krankenkassen durchgeführt 
worden. Die Finanzierung soUte 
über lohnprozentuale Beiträge so
wie über Bundesbeiträge erfolgen. 
Es wäre also ein in sich geschlosse
nes und weitgehend durch den Bund 
organisiertes System der Kranken-
und Unfallversicherung geschaffen 
worden. 

Das KUVG von 1911, revidiert 1964 
Nachdem die sehr stark von der deut
schen Gesetzgebung der achtziger 
Jahre des letzten Jahrhunderts (Bis-
marcksche Sozialgesetze) beeinfluss-
te Lex Forrer gescheitert war, besann 
sich der Bundesrat sozusagen auf 
den «schweizerischen Weg». In der 
bereits erwähnten Botschaft vom 
10. Dezember 1906 bezeichnete sich 
der Bundesrat zwar immer noch aus-
drückUch als Anhänger einer obli
gatorischen Krankenversicherung. 
Er nahm aber das Verdikt des Volkes 
zur Kenntitis und entschloss sich, 
«etappenweise vorzugehen und heu-
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H 
Wichtige Daten in der Geschichte der Krankenversicherung 
26. Oktober 1890: 
Annahme des Artikels 34'"'' der Bundesverfassung durch Volk und Stände. 
5. Oktober 1899: 
Verabschiedung der «Lex Forrer» (BG über die Kranken- und Unfallversicherung 
mit Einschluss der Militärversicherung) durch die eidg. Räte. 
20. Mai 1900: 
Verwerfung der «Lex Forrer» durch das Volk 
/.?. Juni 1911: 
Verabschiedung des Bundesgesetzes über die Kranken- und Unfallversicherung 
(KUVG) durch die eidg. Räte. , 
4. Februar 1912: 
Bestätigung des KUVG durch das Volk 
1921,1947 und 1952: 
Expertenkommissionen für die Revision der Krankenversicherung; führten zu kei
ner Vorlage des Bundesrates 
13. März 1964: 
Erste und bisher einzige wirkliche Revision des KUVG. 
20. März 1969: 
Beginn der Arbeiten der Expertenkommission «für die Neuordnung der Kranken
versicherung». 
31. März 1970: 
Einreichung der Volksinitiative «für die soziale Krankenversicherung». 
/ / , Februar 1972: 
Bericht der Expertenkommission «für die Neuordnung der Krankenversicherung» 
(sog. Flimser Modell). 
19 März 1973: 
Botschaft des Bundesrates zur Volksinitiative «für die soziale Krankenversiche
rung» mit einem Gegenvorschlag 
22 März 1974: 
Bundesbeschluss über die Volksinitiative und den grundlegend geänderten Gegen
vorschlag 
8. Dezember 1974: 
Ablehnung der Initiative und des Gegenvorschlags durch Volk und Stände. 
31. Januar 1975: 
Bundesbeschluss über den Abbau von Bundesbeiträgen 
26. Mai 1976: 
Beginn der Arbeiten der Expertenkommission «für die Teilrevision der Kranken
versicherung». 
5. Mai 1977: 
Bundesgesetz über Massnahmen zum Ausgleich des Bundeshaushaltes, Plafonie-
rung der Bundesbeiträge an die Krankenkassen auf dem Stand des Jahres 1976. 
5. Juli 1977: 
Bericht der Expertenkommission «für die Teilrevision der Krankenversicherung» 
November 1978: 
Vorentwurf das EDI für eine Teilrevision der Krankenversicherung. 
19. August 1981: 
Botschaft des Bundesrates über die Teilrevision der Krankenversicherung. 
5. November 1982: 
Einberufung einer Nationalen Sparkonferenz im Gesundheitswesen durch den 
Vorsteher des EDI. 
30. April 1985: 
Einreichung der Volksinitiative «für eine finanziell tragbare Krankenversicherung 
(Krankenkasseninitiative)». 
17. März 1986: 
Einreichung der Volksinitiative «für eine gesunde Krankenversicherung» durch SP 
und SGB. 
20. März 1987: 
Verabschiedung der KMVG-Vorlagc durch die eidg. Räte (sog. Sofortprogramm). 
6. Dezember 1987: 
Ablehnung der KMVG-Vorlage in der Volksabstimmung. 
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te nur das anzustreben, was praktisch 
erreichbar ist» (Botschaft vom 
10. Dezember 1906, BBI 1906 V I 
247). Der neue Entwurf des Bundes
rates verzichtete deshalb auf die Ein
führung einer obligatorischen Kran
kenversicherung. Er sah im wesentli
chen lediglich eine Unterstützung 
und Beaufsichtigung von privaten 
Krankenkassen und von solchen des 
kantonalen öffentlichen Rechts vor 
Diese anerkannten Krankenkassen 
erhalten Bundesbeiträge zur Abgel
tung der von ihnen übernommenen 
Verpflichtungen (nämlich insbeson
dere Aufnahmepflicht, zeitlich be
grenzte Versicherungsvorbehalte, 
Gewährung der gesetzUch vorge
schriebenen Leistungen). Dieses 
Konzept eines Rahmen- und Sub
ventionsgesetzes wurde von den eid
genössischen Räten als Bundesgesetz 
vom 13. Juni 1911 über die Kranken-
und Unfallversicherung (KUVG) an
genommen. Ein dagegen ergriffenes 
Referendum scheiterte im Jahre 
1912 nur knapp. Dieses in seinen 
Grundzügen noch heute geltende 
Gesetz hat bisher erst eine wirkli
che Revision erfahren, nänüich je
ne durch das Bundesgesetz vom 
13. März 1964. Die wichtigsten Än
derungen bestanden in einer Erleich
terung des Beitritts zur Kranken
versicherung, in Verbesserungen bei 
den Leistungen, in einer Anpassung 
des Tarif- und Arztrechts (der eigent
Uchen Pièce de résistance jener Revi
sion) und in einer Erhöhung der 
Bundesbeiträge sowie deren Koppe
lung an die Entwicklung der Kran
kenpflegekosten. 

Gescheiterte Revisionversuche 
Zahlreichen früheren und späteren 
Revisionsversuchen hat das KUVG 
sozusagen erfolgreich widerstanden 
(vgl. dazu die Ubersicht im Kasten). 
Die Revisionsversuche nach dem 
Jahre 1965 lassen sich in zwei Etap
pen untergliedern, nämlich in den 
Versuch einer grundlegenden Neu
ordnung der Krankenversicherung 
in den Jahren 1969-1974 und in den 
anschliessenden Versuch eines Vor
gehens in kleinen und immer kleiner 
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gewordenen Schritten in den Jahren 
1976-1987 mit einem Nachspiel in 
den Jahren 1988-1990. 

Versuch einer Neuordnung 
der Krankenversicherung 1969-1974 
Die im Jahre 1969 eingesetzte Exper
tenkommission «für die Neuordnung 
der Krankenversicherung» unter
breitete im Jahre 1972 ihren unter 
dem Namen «Flimser Modell» be
kanntgewordenen Bericht Er sah 
die Einführung einer für die ganze 
Bevölkerung obligatorischen Spital
versicherung, finanziert durch einen 
Zuschlag zu den AHV-Beiträgen, die 
Beibehaltung der freiwilligen Versi
cherung für die übrigen Kosten der 
Krankenpflege und eine für alle Ar
beitnehmer obligatorische Kranken
geldversicherung vor Das FUmser 
Modell fand in der Vernehmlassung 
eine sehr geteilte Aufnahme. Bereits 
vor Abschluss der Arbeiten der Ex
pertenkommission reichte die So
zialdemokratische Partei eine Volks
initiative «für die soziale Kranken
versicherung» ein. Diese verlangte 
ein umfassendes Obligatorium für 
die Krankenpflege- und die Kran
kengeldversicherung mit einer ähn
lichen Finanzierung über Beiträge 
des Bundes, der Kantone und der 
Versicherten wie in der AHV/IV. Mit 
seiner Botschaft vom 19. März 1973 
(BBI 1973 1940ft) unterbreitete der 
Bundesrat einen Gegenvorschlag zur 
SP-Initiative. Dieser sah ausgehend 
von der Grundphilosophie des Flim
ser Modells, die Einführung einer für 
die ganze Bevölkerung obUgatori
schen Grossrisikoversicherung (Spi
talaufenthalte und ähnliche aufwen
dige Untersuchungen und Behand
lungen), eine freiwilUge Versiche
rung für die übrigen Kosten bei 
Krankenpflege sowie eine für alle 
Arbeitnehmer obUgatorische Kran
kengeldversicherung vor Das Parla
ment rückte von diesen Anträgen 
deutlich ab. Sein Gegenvorschlag sah 
eine freiwUlige Krankenpflege
versicherung vor, die jedoch teilwei
se durch einen obligatorischen Bei
trag nach den Regeln der AHV von 
höchstens 3 Prozent des Erwerbsein

kommens finanziert worden wäre. 
Das ObUgatorium der Krankengeld
versicherung wurde beibehalten. 
Am S.Dezember 1974 lehnten Volk 
und Stände sowohl die Initiative wie 
den Gegenvorschlag ab. 

Versuch einer Teilrevision der 
Krankenversicherung 1976-1990 
Nachdem diese Neuordnung der 
Krankenversicherung gescheitert 
war, versuchte man es mit einer Teil
revision des bestehenden Gesetzes. 

' Eine Expertenkommission «für die 
TeUrevision der Krankenversiche
rung» unterbreitete im Juli 1977 
ihren Bericht. Sie schlug wiederum 
die Einführung einer für Arbeitneh
mer obligatorischen Krankengeld
versicherung vor Die Krankenpfle
geversicherung sollte dagegen frei
willig bleiben und zur Hauptsache 
weiterhin durch individueUe Bei
träge der Versicherten finanziert 
werden. Als neue Finanzierungs
quelle wurde ein lohnprozentualer 
Zuschlag von höchstens 1 Prozent 
des Erwerbseinkommens vorge
schlagen. Im Gegenzug sollten die 
Subventionen des Bundes stark 
reduziert werden. Die lohnprozen
tuale Finanzierung der freiwilUgen 
Krankenpflegeversicherung stiess 
im VernehnUassungsverfahren auf 
starke Ablehnung. Dieser Vorschlag 
wurde in der Folge fallengelassen. 
Im übrigen stützte sich die Botschaft 
vom 19. August 1981 (BBI 1981 I I 
1117ft) weitgehend auf die Vor
schläge der Expertenkommission. 

Das vom Parlament nach fünf
einhalb Jahren am 20. März 1987 als 
sogenanntes Sofortprogramm verab
schiedete Gesetz hatte am Entwurf 
des Bundesrates einige Abstriche 
vorgenommen. Am stärksten ins 
Gewicht fiel der Verzicht auf die 
Einführung der obUgatorischen 
Krankengeldversicherung für Ar
beitnehmer und ihr Ersatz durch die 
Einführung einer obUgatorischen 
Taggeldversicherung bei Mutter
schaft nach dem Vorbild der Er
werbsersatzordnung. Im Bereich der 
freiwilligen Kran kenpflege Versi
cherung waren dagegen eine Reihe 

von Massnahmen zur Kostenein
dämmung vorgesehen. Zudem wur
de die KostenbeteUigung verstärkt 
(SelbstbehaU von 20%), anderer
seits aber auch die Leistungen aus
gebaut Im weiteren hätte das Ge
setz auch die Schaffung von soge
nannten Gesundheitskassen (Health 
Maintenance Organizations, HMO) 
ermögUcht. Es wurde indessen am 
6, Dezember 1987 in einer Volksab
stimmung abgelehnt. 

In praktisch allen politischen La
gern war man sich nach dem 6. De
zember 1987 einig, dass damit das 
Thema Revision der Krankenversi
cherung keineswegs vom Tisch war 
Bereits über das weitere Vorgehen 
gingen aber die Meinungen aus
einander Während der Bundesrat 
nun darauf tendierte, eine vöUig 
neue Vorlage vorzubereiten, über
nahm der Ständerat wesentliche 
Teile im Bereich der Krankenpfle-

In praktisch allen politischen 
Lagern war man sich nach dem 
6. Dezember 1987 (Ablehnung des 
«Sofortprogramms») einig, dass 
damit das Thema Revision der 
Krankenversicherung keineswegs 
vom Tisch war. 

geversicherung aus dem abgelehn
ten Gesetz in eine neue Vorlage. Da
mit sollte die Zeit bis zum Inkraft
treten eines neuen Gesetzes über
brückt und glçichzeitig der am 
30. AprU 1985 von Konkordat der 
Krankenkassen eingereichten 
Volksinitiative «für eine finanziell 
tragbare Krankenversicherung» ein 
indirekter Gegenvorschlag gegen
übergestellt werden. Dieser Vor
schlag scheiterte indessen im Natio
nalrat. Eine in dieser Form sicher 
nicht erwartete Bestätigung, dass 
das geltende Recht bis zum Inkraft
treten einer «grossen Revision» der 
Krankenversicherung nicht genügte, 
erhielt der Ständerat durch die 
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dringlichen Bundesbeschlüsse vom 
13. Dezember 1991 und vom 9. Ok
tober 1992. 

II. Inhalte und Ziele der gegen
wärtigen VoHage für die Revi
sion der Krankenversicherung 

Die Vorgeschichte zur gegenwärti
gen Vorlage für die Revision der 
Krankenversicherung dürfte noch 
weitgehend in Erinnerung und be
kannt sein (Vier Expertenberichte 
aus dem Jahre 1988; Grundsätze des 
Bundesrates für die Revision der 
Krankenversicherung aus dem Jahre 
1989; Bericht der «Expertenkom
mission Schoch» aus dem Jahre 
1990). Sie ist im übrigen in der Bot
schaft vom 6. November 1991 (BBI 
1992 I 93 f t Die DarsteUung der 
Vorgeschichte findet sich in Z i f t 14.) 
eingehend dargestellt. Im folgenden 
seien die wichtigsten Grundzüge der 
Vorlage des Bundesrates hervorge
hoben. Die Darstellung lässt sich in 
drei Teile gliedern, nämlich in die 
Bereiche Solidarität, Kostenein
dämmung und Leistungen. 

I.Solidarität 
Mängel des heutigen Systems 
Die Krankenversicherung ist eine 
Sozialversicherung. Die wichtigsten 

Unterschiede zwischen privater und 
sozialer Krankenversicherung beste
hen darin, dass in der sozialen Kran
kenversicherung die Krankenkassen 
verpflichtet sind, grundsätzlich je
den Bewerber zu versichern (Auf
nahmepflicht) und ihm gewisse 
durch das Gesetz garantierte Min
destleistungen zu gewähren. Es ist 
den Krankenkassen auch nicht ge
stattet, die Prämien nach dem 
Krankheitsrisiko bestimmter Grup
pen von Versicherten oder gar indi-
vidueU abzustufen. Im Vergleich zu 
den übrigen Sozialversicherungen 
ist bei der Krankenversicherung das 
soziale Element aber sehr schwach. 
Zum einen ist der Grundsatz der 
Aufnahmepflicht durch Ausnahmen 
abgeschwächt. Die Krankenkassen 
dürfen in ihren Statuten nach eige
nem Ermessen ein Höchstalter für 
die Aufnahme von Bewerbern vor
sehen. Sie dürfen ihre Tätigkeit auch 
auf einen bestimmten Personenkreis 
(z.B. eine Berufsgruppe oder einen 
Betrieb) beschränken. Sie dürfen 
bei der Aufnahme Auskünfte über 
den Gesundheitszustand einholen 
und für bestehende Krankhei
ten Versicherungsvorbehalte (be
schränkt auf höchstens fünf Jahre) 
anbringen und die Versicherungs
beiträge nach dem Eintrittsalter der 
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Versicherten abstufen. Schliesslich 
fehlt der Krankenversicherung ein 
Merkmal, das in allen übrigen So
zialversicherungen vorhanden ist: 
Die Beiträge der Versicherten sind 
nicht nach deren Einkommen abge
stuft, sondern es werden individuelle 
Kopfbeiträge erhoben. Es fehlt mit 
anderen Worten die SoUdarität 
Reich/Arm. Etwas aufgewogen wird 
dieser Mangel durch Beiträge der 
öffentlichen Hand an die Kranken
kassen und den hohen Anteil der 
Beiträge der Kantone an die Finan
zierung von Spitälern. 

Dieses noch sehr stark von 
privatwirtschaftlichen Elementen 
durchdrungene System der freiwilli
gen Krankenversicherung hat sich in 
den vergangenen Jahrzehnten rela
tiv gut bewährt. War die Kranken
versicherung anfänglich für Perso
nen in bescheideneren Verhältnissen 
gedacht, so entwickelte sie sich mit 
der Zeit zu einer eigentlichen Volks
versicherung. Im Jahre 1945 war bei 
den Krankenkassen knapp die Hälf
te der Bevölkerung versichert. 
Zwanzig Jahre später waren es be
reits über 80 Prozent, und heute 
dürfte fast die ganze Bevölkerung 
bei einer Krankenkasse versichert 
sein. Dazu beigetragen hat sicher 
der Umstand, dass mit den steigen-

Im Vergleich zu den übrigen 
Sozialversicherungen ist bei der 
Krankenversicherung das soziale 
Element sehr schwach. 

den Gesundheitskosten das Risiko 
Krankheit auch für wirtschaftlich 
besser gestellte Personen nicht mehr 
ohne Versicherung tragbar war Zu
dem hatten die Krankenkassen dank 
der Bundesbeiträge und des im Ge
setz enthaltenen Grundsatzes des 
Tarifschutzes einen entscheidenden 
Konkurrenzvorteil gegenüber den 
rein privatwirtschaftlichen Versiche
rem. Die soziale Krankenversiche
rung verschafft heute praktisch der 
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gesamten Bevölkerung den Zugang 
zu einer in unserem Land sehr hoch
stehenden medizinischen Versor
gung. 

In den vergangenen Jahren sind 
die Schwächen unseres Systems der 
Krankenversicherung indessen dra
stisch zutage getreten. Sie werden 
oft unter dem Stichwort EntsoUdari
sierung zusammengefasst. Aus
gangspunkt ist die Tatsache, dass der 
Versicherte seine Krankenkasse 
nicht ohne weiteres wechseln kann. 
Wechselt der Versicherte seine Kas
se aus freien Stücken, wird er näm
lich wie ein Bewerber behandelt, der 
bisher nicht versichert war, das 
heisst die Regelungen über Höchst-
eintrittsalter, Versicherungsvorbe
halte und Abstufung der Versiche
rungsbeiträge nach Eintrittsalter 
werden angewendet. Ist der Versi
cherte indessen aus bestinunten 
Gründen gezwungen, seine bisheri
ge Krankenkasse zu verlassen, bei
spielsweise wegen eines Wechsels 
seines Wohnortes oder seiner be-
ritiUchen Tätigkeit oder weU die 
Kasse sich auflöst, hat er zwar das 
Recht, ohne neue Versicherungsvor
behalte einer anderen Kasse seiner 
Wahl beizutreten. Die Kasse kann 
ihm nicht ihre Regelung über das 
Höchsteintrittsalter entgegenhalten, 
sie kann aber die Versicherungs
beiträge nach dem Eintrittsalter ab
stufen. Der Versicherte entrichtet al
so nach einem Wechsel der Kasse, 
sei es aus freien Stücken oder auf

grund eines Anspruches auf Freizü
gigkeit, einen höheren Versi
cherungsbeitrag als Versicherte, die 
der betreffenden Kasse bereits in 
jüngeren Jahren beigetreten sind. 
Ab einem bestimmten Alter ist des
halb ein freiwilliger Wechsel der 
Krankenkasse nur noch mit grossen 
Nachteilen, das heisst praktisch 
nicht mehr möglich. Gleiches gilt für 
Personen, die bereits einmal ernst
haft erkrankt sind. 

Jede Auflösung einer Kranken
kasse benachteiUgt also die älteren 
Versicherten dieser Kasse. Wieviele 
Personen davon betroffen sind, ist 
nicht bekannt. Wenn man jedoch 
weiss, dass es im Jahre 1970 noch 
über 800 Krankenkassen gab und 
heute noch etwa 200 Krankenkassen 
existieren, kann man davon ausge
hen, dass die Zahl der so Benachtei
ligten in die Hunderttausende geht. 
Altere Versicherte werden aber 
auch durch die Neugründung von 
Krankenkassen benachteiUgt. Ei
nerseits können sie diesen Kranken
kassen praktisch nicht beitreten, an
derseits verschlechtern die jüngeren 
Versicherten durch ihren Austritt 
die Zusammensetzung ihrer bisheri
gen Krankenkasse, das heisst der 
Altersdurchschnitt der Kasse steigt, 
sie überaltert und wird damit für die 
verbleibenden Versicherten teurer 
Seit dem Jahre 1970 wurden neben 8 
Betriebskrankenkassen insgesamt 
11 für alle offene Krankenkassen 
neu anerkannt. Letztere umfassen 

Aus der Botschaft des Bundesrates vom 10. Dezember 1906 
(BB11906 VI 259) 
«Die altern Mitglieder, die ausserstande sind, sich anderswo zu versichern, sind 
eben genötigt, sich diese Verschlimmerung ihrer Lage (gemeint isl die Kürzung von 
Leistungenj gefallen zu lassen. Dagegen wird die Rekrutierung junger Elemente 
von Jahr zu Jahr schwieriger, das Durchschnittsalter der Versicherten nimmt zu und 
die Katastrophe wird beschleunigt. Lieber, als einer wegen des hohen Durch
schnittsalters ihrer Mitglieder kostspieligen Kasse beizutreten, gründen die jungen 
Leute unter sich eine neue Kasse. Sie verfallen dabei oft in dieselben Irrungen wie 
ihre Vorgänger und gehen so demselben Schicksale entgegen. Daher kommt im Le
ben so vieler Kassen die unvermeidliche Aufeinanderfolge dreier Perioden vor: die 
allzu grosse Billigkeit und der scheinbar blühende Stand beim Beginn, wenn das 
Durchschnittsalter der Versicherten ein niedriges ist, die laufenden Ausgaben in
folgedessen gering sind, und man nicht in Voraussicht auf das Älterwerden der Ver
sicherten die nötigen Reserven bestellt - dann die Erhöhung des Durchschnittsal
ters, und also der Ausgaben, die Notwendigkeit, die Beiträge zu erhöhen oder die 
Leistungen herabzusetzen, stationärer Zustand, steigende Schwierigkeit bei der 
Rekrutierung, - endlich der Zusammenbruch, plötzlich oder langsam, aufsehener
regend oder unauffällig.» 

heute zusammen etwa 250000 Versi
cherte. Diese Zahlen sind bei insge
samt 6,8 Mio Versicherten nicht sehr 
spektakulär Dabei ist aber zu be
achten, dass auch schon längst be
stehende Krankenkassen sich ähn
lich Vorteile verschaffen können wie 
neu gegründete Krankenkassen, 
nämUch einerseits durch die Aus
dehnung ihrer faktischen Tätigkeit 
in Gebieten, in welchen sie bisher 
keine oder fast keine Versicherte 
hatten, und anderseits durch die 
Kollektivversicherung. Die KoUek-
tiwersicherung bUdet näntiich in-

Jede Auflösung einer Kranken
kasse benachteiligt die älteren Ver
sicherten dieser Kasse. 

nerhalb einer Krankenkasse eine ei
gene Risikogemeinschaft, Sie um
fasst zudem meistens nur erwerbstä
tige Personen. Das ErstaunUche ist 
im Grunde genommen, dass diese 
Mängel unseres Systems der Kran
kenversicherung erst seit einigen 
Jahren mit aller Deutlichkeit zutage 
getreten sind. Beschrieben sind sie 
bereits in der Botschaft des Bundes
rates vom 10. Dezember 1906 (vgl. 
Kasten). 

Behebung der Mängel 
Die oben beschriebenen Mängel des 
heutigen Systems machen im Grun
de von selbst deutiich, was geändert 
werden muss, um die Solidarität zu
gunsten der älteren und bereits er
krankten Personen zu festigen und 
zu sichern. Zunächst sind die Nach-
teUe beim Übertritt in eine andere 
Krankenkasse durch Einführung der 
vollen und uneingeschränkten Frei
zügigkeit der Versicherten zu besei
tigen. Jeder Versicherte soU das 
Recht erhalten, seinen Versicherer 
frei zu w'ählen und zu wechseln. 
Höchsteintrittsalter, Abstufung der 
Versicherungsbeiträge nach dem 
Eintrittsalter und Versicherungsvor
behalte sollen deshalb abgeschafft 
werden. Da Versicherungsvorbehal-
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te und Prämienabstufungen nach 
dem Eintrittsalter aber typische und 
auch notwendige Regelungen einer 
freiwUligen Versicherung sind, kann 
die volle Freizügigkeit nur im Rah
men einer obligatorischen Versiche
rung ohne Einschränkungen ver
wirklicht werden. 

Die Einführung der obligatori
schen Krankenversicherung ist also 
kein Ziel an sich, sondern Mittel 
zum Zweck, ein notwendiges Mittel 
zur Sicherung der SoUdarität. Das 
Obligatorium soll aber nicht dazu 
führen, alles über den gleichen Lei
sten zu schlagen. Es wird weiterhin 
eine Vielzahl von privatrechtlich or
ganisierten und autonomen Versi
cherern geben. Neben den Kranken
kassen sollen auch private Versiche
rungsgesellschaften die soziale 
Krankenversicherung durchführen 
können, wenn sie bereit sind, dies zu 
den gleichen Bedingungen zu tun 
(Grundsatz der gleich langen Spies
se). Die Versicherer werden die Prä
mien der Versicherten autonom fest
legen, das heisst es wird weiterhin 
Prämienunterschiede zwischen den 
einzelnen Versicherern geben. Un
angetastet bleibt auch die Möglich
keit von Prämienabstufungen nach 
Kantonen und innerhalb eines Kan
tons. Im weiteren sieht der Entwurf 
ausdrücklich vor, dass die Versiche
rer für alternative Versicherungs
formen (höhere Kostenbeteiligun
gen, eingeschränkte Wahl der Lei
stungserbringer Bonusversiche
rung) Prämienermässigungen anbie
ten können. Die Einführung eines 
Versicherungsobligatoriums muss 
also nicht mit einer einheitlichen 
und starren Form der Versicherung 
gleichgesetzt werden. Die vor
geschlagene obligatorische Kran
kenversicherung setzt Rahmenbe
dingungen, innerhalb deren sich der 
Versicherte bewegen und wählen 
kann. Damit soU gleichzeitig zum 
Zwecke der Kosteneindämmung die 
Konkurrenz unter den Versicherern 
verstärkt werden (vgl. unten Z i f t 3). 

Das Versicherungsobligatorium 
festigt nicht nur die Solidarität zwi
schen Gesunden und Kranken, es 

ermöglicht auch, die Solidarität zu
gunsten der wirtschaftlich Schlech
tergestellten einzuführen. In einer 
freiwilligen Versicherung müssen 
närrUich die Bundesbeiträge zur Ab
geltung der gesetzlichen Auflagen 
(Aufnahmepflicht, Leistungskata
log, Ausgleich der Kostenunter
schiede Mann/Frau) eingesetzt wer
den. In einer obligatorischen Versi
chemng ist dies nicht mehr nötig, 
weil das Ausweichen in Versiche
rungen, die diese Auflagen nicht 
kennen, nicht möglich ist. Die Bun
desbeiträge können deshalb zur ge
zielten PrämienverbiUigung zugun
sten von wirtschaftUch schwächeren 
Versicherten eingesetzt werden. Der 
Entwurf sieht denn auch vor, dass 
sowohl die Bundesbeiträge (insge
samt 2 Mia Fr) wie auch die Beiträ
ge der Kantone (insgesamt 1 Mia 
Fr) ausschliesslich zur individuellen 
PrämienverbiUigung eingesetzt wer
den. 

2. Kosteneindämmung 
Dass die Kosteneindämmung ein 
wichtiges Element einer Revision 
der Krankenversicherung sein muss, 
bedarf keiner langen Begründung. 
Die Zahlen sprechen für sich. Im 
Jahre 1966 betrugen die Kosten der 
Krankenkassen je Versicherten noch 
Fr 141.91, im Jahre 1991 lagen diese 
Kosten bei Fr 1453.90. Dies ent
spricht einer Zunahme um 924,5 
Prozent. Im gleichen Zeitraum ist 
der Index der Konsumentenpreise 
um 171,7 Pro?ent und der BIGA-
Lohnindex um 314,5 Prozent ange
stiegen. Von Bedeutung ist vor allem 
das Auseinanderklaffen von Lohn
index und Steigerung der Kranken
pflegekosten. Die Zahlen bedeuten, 
dass die Versicherten einen immer 
grösseren Teil ihres Einkommens 
für die Krankenversicherung auf
bringen müssten. Die Prämien für 
die Krankenkasse sind heute zu ei
nem bedeutenden Ausgabeposten 
und deshalb zu einem PoUtikum 
geworden. 

So einfach es ist, die Notwendig
keit der Kosteneindämmung in der 
Krankenversicherung zu begrün-
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den, so schwierig ist es, die Kosten 
tatsächlich einzudämmen, weU die 
Ursachen der Kostensteigerung 
sehr vielfältig sind. Einige der Ursa
chen können und woUen wir zudem 
gar nicht ändern. Ich denke an den 
medizinischen Fortschritt und an 
die Zunahme der Lebenserwartung. 
Zudem sind wir alle in unserer Hal
tung gegenüber den Kosten der 
Krankenversicherung, genauer des 
Gesundheitswesens, ambivalent. 
Als Prämienzahler sind uns die Ko
sten zu hoch. Sind wir aber selber 
ernsthaft krank, erwarten wir die 
beste Versorgung und Betreuung 
und fragen nicht nach deren Ko
sten. Es besteht ein grosser Konsens 
über die Notwendigkeit der Ko
steneindämmung und ein ebenso 
grosser Dissens über die zu ergrei
fenden Massnahmen. Man ist sich 
höchstens darin einig, dass die Ko
steneindämmung «bei den anderen» 
stattfinden muss. Daraus kann man 
eine wichtige Erkenntnis gewinnen: 
Eine wirksame Kosteneindämmung 
muss alle treffen. Bleibt noch die 

Die Einführung der obligatori
schen Krankenversicherung ist kein 
Ziel an sich, sondern Mittel 
zum Zweck, ein notwendiges Mittel 
zur Sicherung der Solidarität. 

Frage, wie die Kosten am besten 
eingedämmt werden. Hier gibt es, 
etwas typisiert gesprochen, zwei di
vergierende Ansichten. Die einen 
setzen ihre Hoffnung auf den 
Markt, die anderen auf den Staat. 
Der Entwurf des Bundesrates gibt 
beiden Seiten und damit keiner von 
beiden recht Der Entwurf will so
wohl bei den Versicherern wie bei 
den Leistungserbringern das Ele
ment der Konkurrenz fördern. Er 
will im weiteren die Selbstverant
wortung der Versicherten verstär
ken. Damit setzt der Entwurf 
zunächst auf den Markt. Wenn man 
aber den Zweck einer sozialen 
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Krankenversicherung nicht verfeh
len will, nämlich der ganzen Bevöl
kerung den Zugang zu einer hoch
stehenden medizinischen Versor
gung zu tragbaren Bedingungen zu 
ermöglichen, kann man auf ein ord
nendes Eingreifen des Staates nicht 
verzichten. 

Marktwirtschaftliche Elemente 
zur Kosteneindämmung 
Konkurrenz zwischen den Versicherern 
Die Freizügigkeit der Versicherten 
(Art. 7 des Entwurfes) wird die Kon
kurrenz unter den Versicherern oh
ne Zweifel verstärken. Jener Versi
cherer der die Kosten am besten im 
Griff hat sei es aufgrund günstiger 
Tarifverträge oder durch eine effi
ziente Kontrolle der Leistungsmen
ge, wird auch günstigere Prämien of
ferieren können. Der für eine Über
gangszeit von 10 Jahren vorgesehe
ne Risikoausgleich zwischen den 
Versicherern (Art. 97) wird daran 
nichts ändern, weU der Ausgleich 
nicht gestützt auf die konkreten Ko
stenunterschiede zwischen den ein
zelnen Versicherern, sondern auf
grund objektiver Kriterien (Zusam
mensetzung der Bestände der Versi
cherer nach Alter und Geschlecht) 
vorgenommen wird. 

Bereits dem geltenden Recht 
entspricht dass die Leistungen ge
stützt auf Tarife zu vergüten sind 
(Tarifschutz, Art. 38). Diese Tarife 
kommen in erster Linie gestützt auf 
Tarifverträge zwischen Versicherern 
und Leistungserbringern zustande 
(Ar t 37 Abs. 4). Behördlich festge
legte Tarife wird es wie im geltenden 
Recht nur bei den Arzneimitteln 
und den Laboranalysen geben 
(Art. 44). Der Tarifvertrag soll stär
ker als heute zu einem Element der 
Konkurrenz zwischen den Versiche
rern und damit auch zwischen den 
Leistungserbringern werden. Der 
Entwurf erwähnt deshalb ausdrück
lich neben dem heute in der ambu
lanten Behandlung praktisch aus
schliesslich angewendeten (aber 
durch das heutige KUVG nicht etwa 
vorgeschriebenen) Einzelleistungs
tarif auch den Zeittarif und den Pau-

Die Kosten laufen immer schneller davon... (Zeichnung: pécub) 

schaltarif (Ar t 37 Abs. 2 und 3). 
Diese Konkurrenz wird nur spielen, 
wenn die bestehenden Tarifkartelle 
zwischen den Verbänden der Kran
kenkassen und jenen der Leistungs
erbringer aufgebrochen werden. 
Der Entwurf schUesst zwar die Mög
lichkeit von Tarifverträgen zwischen 
Verbänden auch künftig nicht aus. 
Aber diese Verbandsverträge sollen 
für die Mitglieder der Verbände 
nicht mehr automatisch, sondern 
erst gestützt auf eine ausdrückliche 
Beitrittserklärung gelten (Art. 39 
Abs. 2). Es wird also nicht mehr 
möglich sein, im Tarifvertrag die 
Verbandsmitglieder zum Vertrags
beitritt zu verpflichten. Der Tarif
vertrag zwischen Verbänden soll 
auch Versicherern und Leistungser
bringern, die nicht Verbandsmitglie
der sind, offenstehen (Art. 39 
Abs. 2). Damit ist gleichzeitig auch 
gesagt, dass im Gegensatz zum gel
tenden Recht (Art. 16 KUVG) die 
Ärzte kein Beitrittsrecht zu aUen Ta
rifverträgen haben. 

Den zweiten Faktor der Kosten 
bildet die Menge der in Anspruch 
genommenen Leistungen. Hier soU 

die Konkurrenz zwischen den Versi
cherern einen Anreiz zu vermehrter 
Kostenkontrolle bilden. Eine wichti
ge Rolle werden dabei die Ver
trauensärzte spielen. Der Vertrau
ensarzt ist eine Art Mittler zwischen 
Versicherer und Leistungserbringer, 
weil er vom Leistungserbringer me
dizinische Angaben erhalten kann, 
die er in dieser «Qriginalform» aus 
Gründen des Schutzes der Per
sönlichkeit des Versicherten nicht 
unbedingt an die übrigen Stellen 
beim Versicherer weiterleiten dart 
Die Voraussetzungen für die Wahl 
des Vertrauenarztes durch den Ver
sicherer sowie seine Rechte und 
Pflichten werden deshalb im Ent
wurf eingehend geregelt (Art. 49). 
Eine wirksame Kostenkontrolle 
wird den Versicherern aber nur 
möglich sein, wenn ihnen durch ent
sprechende gesetzliche Vorschriften 
und behördliche Massnahmen die 
nötigen Instrumente zur Verfügung 
gestellt werden. Zudem muss zur 
Begrenzung der Menge der Leistun
gen auch das Verhalten der Versi
cherten und der Leistungserbringer 
beeinflüsst werden. 
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Anreize zur Kosteneindämmung 
bei den Versicherten 
Anreize zur Kosteneindämmung 
durch die Versicherten können darin 
bestehen, dass diese bei der Inan
spruchnahme von Leistungen einen 
Teil der Kosten selber tragen müs
sen, die Versicherung also die Lei
stungen nicht vollständig deckt. Ei
ne weitere Möglichkeit besteht dar
in, dass der Versicherte durch sein 
Verhalten die Höhe seiner Prämie 
beeinflussen kann. 

Bereits das geltende Recht kennt 
die Kostenbeteiligung der Versicher
ten. Der Entwurf übernimmt diese 
Regelung weitgehend (vgl. Art. 56), 
insbesondere soll der Selbstbehalt 
weUerhinbei 10 Prozent bleiben. Die 
Kostenbeteiligung soll aber auch bei 
Spitalbehandlung gelten. Damit wird 
vermieden, dass eine in der Regel 
teurere stationäre Behandlung einer 
ambulanten Behandlung nur deshalb 
vorgezogen wird, weil keine Kosten
beteiligung entrichtet werden muss. 
Zudem soUen die Versicherten bei 
stationärer Behandlung einen Bei
trag an die Aufenthaltskosten ent
richten. Neu ist auch, dass der Bun
desrat in einer Verordnung die Höhe 
der Kostenbeteiligung variieren 
kann, indem für bestimmte Leistun
gen die Kostenbeteiligung erhöht 
(die Botschaft nennt als Beispiel die 
Physiotherapie) und für andere her
abgesetzt oder völlig aufgehoben 
werden kann (die Botschaft nennt als 
Beispiel die Hämodialysen). 

In den Bestimmungen, dass die 
Krankenversicherung bei bestimm
ten Leistungen - nämlich bei Bade
kuren, bei den Transportkosten so
wie bei Mitteln und Gegenständen -
nicht unbedingt die vollen Kosten, 
sondern nur einen Beitrag an die 
Kosten übernimmt (Ar t 19 Abs. 2 
Bst. c und d und Art. 44 Abs. 1 Bst. a 
Z i f t 3), liegt ebenfaUs ein Element 
der Kostenbeteiligung, aber auch 
ein Anreiz für die Tarifpartner be
ziehungsweise die Leistungserbrin-
get die effektiven Kosten für diese 
Leistungen in Grenzen zu halten. 

An sich beeinflüsst der Versicher
te durch sein Verhalten immer auch 

die Höhe der Prämie, nur lieft dieser 
Zusammenhang heute höchstens 
noch in kleinen überschaubaren 
Krankenkassen unmittelbar auf der 
Hand. Die ständig steigenden Prä
mien können heute sogar einen ne
gativen Einfluss auf die Kostenent
wicklung haben, indem die Versi
cherten für ihre hohen Prämien auch 
einen Gegenwert haben möchten. 
Eine kostendämmende Wirkung 
über die Prämie ist deshalb praktisch 
nur möglich, indem dem Versicher
ten die Möglichkeit gegeben wird, 
besondere Formen der Versicherung 
zu wählen, in welchen die Prämien 
günstiger angesetzt werden können. 

Die heute am stärksten verbrei
tete und auch im Entwurf vorgese
hene besondere Versicherungsform 
ist die Möglichkeit der Wahl einer 
höheren Jahresfranchise. Ähnlich 
wirkt die sogenannte Bonusversi
cherung, bei welcher sich die Prämie 
vermindert, wenn während einer 
bestimmten Zeit keine Leistungen 
in Anspruch genommen werden 
(Art. 54 Abs. 2). Bei beiden Versi
cherungsformen besteht die Gefahr, 
dass sie nur von Personen gewählt 
werden, die ohnehin gesund sind 
und deshalb gar keine Leistungen in 
Anspruch nehmen müssen. Die 
Prämienverminderung könnte des
halb auch zu einer EntsoUdarisie
rung zwischen gesunden und kran
ken Versicherten führen. Aus die
sem Grund soll der Bundesrat 
Höchstgrenzen für die Prämienver
minderungen vorsehen können 
( A r t 54 Abs. 3). • 

Eine besondere Versicherungs
form kann auch darin bestehen, 
dass der Versicherte sich verpflich
tet, seine Leistungen nur bei be
stimmten Leistungserbringern in 
Anspruch zu nehmen (Art. 36 
Abs. 4). Er kann also beispielsweise 
auf seine freie Arztwahl verzichten, 
indem er nur eine bestimmte Grup
pe von Ärzten aufsucht. Das ist die 
Versicherungsform der HMO. 
Denkbar wäre aber beispielsweise 
auch, dass sich der Versicherte bei 
einem Hausarzt einschreibt und sich 
verpflichtet, Spezialärzte nur nach 
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einer Zuweisung durch diesen 
Hausarzt aufzusuchen. Im Gegen
satz zu höherer Jahresfranchise und 
Bonusversicherung liegt bei diesen 
Versicherungsformen der Grund für 
die Prämienverminderung nicht so
gleich auf der Hand. Der kosten
dämmende Effekt liegt hier darin, 
dass der Versicherer mit ausgewähl
ten Leistungserbringern einen be
sonderen Tarifvertrag abschliessen 
kann. In diesem Tarifvertrag kann 
ein Vergütungssystem vorgesehen 
werden, das auch für die Leistungs
erbringer Anreize zu Kostenein
dämmung enthält, beispielsweise in 
Form von pauschalen Vergütungen, 
bei welchen der Verdienst des Lei
stungserbringers nicht mehr direkt 
von den im einzelnen erbrachten 
Leistungen abhängt. 

Staatliche Vorschriften und Eingriffe 
Instrumente zur Kostenkontrolle 
Ausgangspunkt für die Kostenkon-
troUe durch die Versicherer bildet 
der bereits im geltenden Recht ent
haltene Grundsatz, dass sich die Lei
stungserbringer an das Gebot der 
Wirtschaftiichkeit zu halten haben. 
Verletzen die Leistungserbringer 
dieses Gebot, kann der Versicherer 
die Vergütung verweigern oder be
reits erbrachte Leistungen zurück
fordern. Dies soll künftig im Gesetz 
ausdrücklich festgehalten werden 
(Art.48). Heute beruht diese Sank
tion lediglich auf der Gerichtspraxis. 
Die Versicherer können die Kosten 
nur kontroUieren, wenn ihnen die 
nötigen Angabén zur Verfügung ste
hen. Den Leistungserbringern wird 
deshalb vorgeschrieben, dass sie in 
ihren Rechnungen alle Angaben 
machen müssen, die zur Überprü
fung der Wirtschaftlichkeit der Lei
stungen nötig sind. Darunter fallen 
ausdrückUch auch medizinische An
gaben. Diese dürfen aber, wenn der 
Versicherte es verlangt, nur dem 
Vertrauensarzt der Kasse gemacht 
werden (Art. 36 Abs._3-5). Über
haupt bildet das Vorhandensein von 
gesicherten Angaben eine wichtige 
Grundlage für die Kosteneindäm
mung. Aus diesem Grund soll die 
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Statistik über die Krankenversiche
rung ausgebaut werden (Art. 18). 
Schliesslich werden die Spitäler ver
pflichtet ihre Kosten und ihre Lei
stungen an die Versicherer nach ei
ner einheitlichen Methode zu erfas
sen (Art. 42 Abs. 6). Dies erlaubt die 
Durchführung von Betriebsverglei
chen zwischen den Spitälern. Ge
stützt auf solche Betriebsvergleiche 
können die Versicherer den Tarif
vertrag mit einem unwirtschaftUch 
arbeitenden Spital kündigen und ei
ne Senkung des Tarifes verlangen 
(Art. 42 Abs. 7). 

Massnahmen im Tarifrecht 
Die Tarifverträge bedürfen der Ge
nehmigung durch die Kantonsregie
rung oder im Falle von gesamt
schweizerisch gültigen Verträgen 
der Genehmigung des Bundesrates 
(Art. 39 Abs. 3). Diese Genehmi-
gungspflicht entspricht dem gelten
den Recht. Im Dreiecksverhältnis 
zwischen Versicherern, Leistungser
bringern und Versicherten ist es 
nämlich nicht ausgeschlossen, dass 
sich die Tarifpartner sozusagen zu 
Lasten des abwesenden Dritten eini
gen. Aus diesem Grund ist es nur 
folgerichtig, wenn die Legitimation 
zur Beschwerde gegen solche 
Genehmigungsbeschlüsse weiterhin 
auch den Versicherten zusteht 
(Ar t 45 Abs. 5). 

Neu ist die Bestimmung, dass der 
Bundesrat Grundsätze für eine wirt
schaftliche Bemessung und eine 
sachgerechte Struktur sowie für die 
Anpassung der Tarife aufstellen 
kann (Art. 37 Abs. 6). Es geht dar
um, durch gewisse Leitlinien sicher
zustellen, dass das allgemeine Gebot 
der Wirtschaftlichkeit auch bei den 
Tarifen beachtet wird. Zudem soll 
der Bundesrat auch für die Koordi
nation mit den Tarifordnungen an
derer Sozialversicherungen (obliga
torische Unfallversicherung, Invali
denversicherung, Militärversiche
rung) sorgen. Eine spezielle Bestim
mung ist für die Einzelleistungstarife 
vorgesehen. Hier soU die Tarifstruk
tur, also die Bewertung der einzel
nen Leistungen im Verhältnis zuein

ander (Taxpunkte), iti der ganzen 
Schweiz einheitlich sein (Art.37 
Abs, 4). Es wird Sache der Tarifpart
ner sein, diese Struktur zu vereinba
ren. Lediglich wenn eine solche Ver
einbarung nicht zustandekommt hat 
sie der Bundesrat festzulegen 
(Art. 40 Abs. 4). Gestützt auf diese 
einheitliche Tarifstruktur wird in 
den einzelnen Tarifverträgen die 
Höhe der Vergütung (Taxpunkt
wert) vereinbart Bezüglich der Ta
rifverträge mit den Spitälern ist im 
Entwurf vorgesehen, dass die Kran
kenversicherung höchstens 50 Pro
zent der Betriebskosten der öffentli
chen Spitäler zu tragen hat (Art. 42 
Abs. 1 ). Dies aus zwei Gründen. Die 
Spitalträger, welche mit ihren Ent
scheiden die Höhe der Betriebsko
sten beeinflussen, sollen diese im In
teresse der Kosteneindämmung 
nicht voll abwälzen können. Zudem 
hat die Beteiligung der öffentlichen 
Hand an den Spitalkosten auch ei
nen sozialen Aspekt, der bei einer 
Finanzierung der Krankenversiche
rung über individuelle Kopfbeiträge 
nötig ist. 

Aus dem Grundsatz des Tarif
schutzes folgt schliesslich, dass bei 
Fehlen eines Tarifvertrages eine 
Behörde, nämlich die Kantonsregie
rungen, die nötigen Vorkehren zu 
treffen hat. Die entsprechenden Re
gelungen (Art. 38 Abs. 3, Art. 40 und 
41) entsprechen weitgehend dem 
geltenden Recht 

Spitalplanung 
Während für Leistungserbringer in 
der ambulanten Behandlung weiter
hin der Grundsatz gilt, dass zur 
Tätigkeit für die Krankenversiche
rung zugelassen ist. wer die entspi e-
chenden Voraussetzungen erfüllt, 
soll bei den Spitälern dieser Grund
satz nicht mehr gelten. Die Kantone 
haben eine Spitalplanung aufzustel
len. Nur jene Spitäler, die dieser Pla
nung entsprechen, können für die 
Krankenversicherung tätig sein. Die 
Kantone haben in ihren Planungen 
private Spitäler in angemessener 
Weise zu berücksichtigen. Sie dürfen 
diese also nicht zum vorneherein aus 

ihrer Plaiiun!; iuissehliessen (Art..^.^ 
Abs.1 Bstd). 

AusserordenUiche Massnahmeazur 
Kosteneindämmung 
Im Grunde genommen stellt der 
Entwurf lediglich Instrumente zur 
Kosteneindämmung zur Verfügung. 
Es wird Sache der Versicherer der 

Die Beteiligung der öffentlichen 
Hand an den Spitalkosten 
hat auch einen sozialen Aspekt, 
der bei einer Finanzierung der 
Krankenversicherung über indivi
duelle Kopfbeiträge nötig ist. 

Leistungserbringer und der Versi
cherten sein, diese Instrumente zu 
benützen. Der Entwurf setzt also auf 
die Selbstverantwortung aller Betei
ligten. Für den Fall, dass die 
Selbstverantwortung urid die Eigen
initiative der Beteiligten nicht zum 
Ziel führt, enthält der Entwurf aber 
auch ausserordentliche Massnah
men zur Kosteneindämmung. Diese 
geben dein Bundesrat die Möglich
keit zu Eingriffen, welche die im 
ordentlichen Recht bestehenden 
Freiheiten, insbesondere die Tarif
autonomie, weitgehend aufheben. 

Vorgesehen ist, dass der Bundes
rat für eine beschränkte Zeit in der 
Krankenversicherung ein Global
budget einführen könnte. Damit 
würde der Umfang der Kosten, wel
che die Leistungserbringer zulasten 
der Krankenversicherung während 
eines bestimmten Zeitraumes (in 
der Regel eines Jahres) verrechnen 
können, zurn vorneherein festgelegt. 
Wird am Ende der Budgetperiode 
festgesteUt, dass das Budget wegen 
der Menge der in Rechnung gestell
ten Leistungen nicht eingehalten 
werden kann, müssen die Vergütun
gen für die einzelnen Leistungen 
entsprechend gekürzt werden. Das 
Globalbudget hätte also praktisch 
zur Folge, dass die Tarife für die ein-
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zelnen Leistungen vorerst nicht er
höht und am Ende des Jahres, je 
nach der Menge der erbrachten Lei
stungen, sogar gesenkt werden. In
nerhalb eines gesamtschweizeri
schen Globalbudgets wären Unter
budgets für bestitnmte Kantone und 
bestimmte Leistungserbringer denk
bar Möglich wäre auch, dass das 
Globalbudget zum vorneherein nur 
für bestimmte Kategorien von Lei
stungserbringern (z. B. für Spitäler) 
oder in bestimmten Kantonen einge
führt wird. 

Die zweite ausserordentliche 
Massnahme ist die Möglichkeit von 
Zulassungsheschränkimgen für neue 
Leistungserbringer Auch diese 
Massnahme kann nur für eine befri
stete Zeit eingeführt werden. Neben 
der strikten Beschränkung der Zahl 
der Leistungserbringer im Verhält
nis zur Zahl der Versicherten 
(Bedürfnisklausel) wären auch an
dere Massnahmen denkbar, bei
spielsweise die Verlängerung von 
Praktika oder die Tätigkeit im Rah
men von Sozialeinsätzen vor der Zu
lassung zur selbständigen Ausübung 
des Berufes. 

3. Leistungen 
In einer Sozialversicherung sind die 
Leistungen, die diese Versicherung 
gewährt in der Regel durch das Ge
setz vorgegeben. Dies ist in der heu
tigen Krankenversicherung nicht ab
schliessend der Fall. Die Kranken
kassen sind lediglich-verpflichtet, ge
wisse im Gesetz definierte Mindest
leistungen zu übernehmen. Aller
dings ist gleich beizufügen, dass die
ser Katalog von Mindestleistungen 
sehr umfangreich ist. Er garantiert 
den Versicherten den Zugang zu 
einer hochstehenden medizinischen 
Versorgung sowohl im ambulanten 
wie im stationären Bereich. Die 
grösste Lücke dürfte heute in der 
zeitlichen Beschränkung der Lei
stungspflicht bei stationärer Be
handlung liegen. Die Krankenkas
sen haben die Leistungen bei sta
tionärer Behandlung nur während 
720 Tagen innerhalb von 900 Tagen 
zu entrichten. Minderjährige und 

Bezüger einer Rente der Invaliden
versicherung sind von dieser Be
schränkung ausgenommen. Sie trifft 
also praktisch nur Personen im Ren
tenalter der AHV. Eine weitere Be
sonderheit unserer Krankenversi
cherung ist, dass sie die Zahnbe
handlung nicht umfasst. Die Kran
kenkassen sind berechtigt gestützt 
auf ihre eigenen Bestimmungen 
mehr als die Mindestleistungen zu 
versichern. Sie können dies auf zwei 
Arten tun. nämlich durch Einschluss 
dieser Leistungen in die Kranken
pflegeversicherung (Grundversiche
rung) oder durch das Angebot von 
besonderen Zusatzversicherungen. 
In der Praxis werden beide Wege 
gleichzeitig gewählt. Dies und die 
Autonomie der Krankenkassen 
führt dazu, dass das Leistungsange
bot der Krankenkassen sehr unüber
sichtlich ist, was beispielsweise Prä
mienvergleiche zwischen den Kran
kenkassen erschwert. Für die Zu
satzversicherungen gilt das Kran
kenversicherungsgesetz einschliess
lich der Bestimmungen über das ver
sicherungsgerichtliche Verfahren. 
Die Rechtsprechung des Eidge
nössischen Versicherungsgerichts 
(EVG) hält indessen fest, dass für 
die Zusatzversicherungen nicht alle, 
sondern nur die wichtigsten Grund
sätze des Gesetzes zu beachten sind, 
insbesondere der Grundsatz der Ge
genseitigkeit. Daraus folgt beispiels
weise, dass die Vorschriften über die 
Prämien (bisher die Differenz zwi
schen Männer- und Frauenprämie 
von 10 %, nun die Prämiengleichheit 
Mann/Frau) auch für die Zusatzver
sicherungen gelten.- Einzelne Be
stimmungen des Gesetzes sind nach 
der Rechtsprechung für die Zu
satzversicherungen hingegen nicht 
anwendbar, beispielweise die Auf
nahmepflicht. Die Krankenkassen 
können also den Abschluss einer 
Zusatzversicherung wegen eines ho
hen Krankheitsrisikos ablehnen. 
Schliessen sie eine Zusatzversiche
rung ab, müssen sie aber die Vor
schriften über die beschränkte Dau
er von Versicherungsvorbehalten 
(5 Jahre) beachten. 
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In der obligatorischen Kranken
versicherung kann diese Vermi
schung zwischen gesetzlich vorge
schriebenen Leistungen, statutari
schen Zusatzleistungen in der 
Grundversicherung und Zusatzver
sicherungen nicht mehr weiterbeste
hen. Vor allem der Grundsatz der 
Freizügigkeit verlangt, dass auch 
klar definiert ist, aufweiche Leistun
gen sich die Freizügigkeit bezieht. 
Zudem dient eine klare Trennung 
zwischen Grundversicherung und 
Zusatzversicherungen auch der 
Transparenz. Der Entwurf um
schreibt deshalb die Leistungen der 
obligatorischen Versicherung ab
schliessend und verbindlich (Art. 28 
Abs.1). Die Zusatzversicherungen 
sollen sich nach dem Vertragsrecht, 
das heisst nach dem Bundesgesetz 
vom 2. April 1908 über den Versi
cherungsvertrag richten (Art. 9 
Abs. 2 und 3). Das gilt auch für den 
Rechtsweg. Jede andere Lösung 
würde bedeuten, dass die Zusatz
versicherungen nicht von allen Ver
sicherern nach den gleichen 
Grundsätzen durchgeführt werden. 
Die privaten VersicherungsgeseU-
schaften führen nämlich die Zusatz-

Die grösste Lücke dürfte heute in 
der zeitlichen Beschränkung 
der Leistungspflicht bei stationärer 
Behandlung liegen. 

Versicherungen auf jeden Fall nach 
dem privaten Vertragsrecht durch. 

Der Ausschluss von statutari
schen Zusatzleistungen in der 
Grundversicherung bedeutet, dass 
bestehende Lücken im Versiche
rungsschutz, die als stossend emp
funden werden, durch die Erweite
rung des gesetzlichen Leistungskata
logs geschlossen werden müssen. 
Dazu zählt in erster Linie die Aufhe
bung der zeitlichen Begrenzung der 
Leistungspflicht bei stationärer Be
handlung. Dies wiederum hat zur 
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Folge, dass klar unterschieden wer
den muss zwischen Leistungen im 
Spital und Leistungen im Pflege
heim. Aus dem Grundsatz des Tarif
schutzes folgt nämlich, dass mit den 
tariflich festgelegten Vergütungen 
die Behandlungskosten vollständig 
abgegolten sind, dem Versicherten 
also für den Aufenthalt im Spital 
nicht noch zusätzliche Kosten in 
Rechnung gestellt werden können 
(Ar t 42 Abs. 4). Im Pflegeheim wür
de dieser Grundsatz indessen zu 
weit gehen, das heisst er würde die 
Krankenversicherung überfordern. 
Dort ist deshalb vorgesehen, dass 
die Krankenversicherung die glei
chen Leistungen wie bei ambulanter 
Behandlung übernehmen muss 
(Art. 43). Darin eingeschlossen sind 
auch die Leistungen bei Hauskran
kenpflege, die nach dem Entwurf 
ebenfalls deutlich erweitert werden 
sollen, insbesondere durch den 
Einbezug von allgemeinen pfle
gerischen Leistungen (Art. 19 Abs. 2 
Bsta). Dem Versicherten können 
also im Pflegeheim weitergehende 
Pensions- und Aufenthaltskosten se
parat verrechnet werden. Neu sollen 
auch präventive Massnahmen zum 
Leistungskatalog der Krankenpfle
geversicherung zählen (Art. 20), und 
im Bereich der Zahnbehandlung sol
len gewisse Behandlungen von 
Zahnärzten übernommen werden 
können, insbesondere solche, die 
auf schwere Erkrankungen zurück
zuführen sind, die die Zähne indi
rekt mitgeschädigt haben (Art. 25). 
Ausgeschlossen bleibt aber weiter
hin die Zahnbehandlung im klassi
schen Sinn (Behandlung von Ka
ries). 

Wie im geltenden Recht, bedeu
tet der gesetzliche Leistungskatalog 
noch nicht, dass jede Behandlung ei
nes zugelassenen Leistungserbrin
gers automatisch auch von der Kran
kenversicherung übernommen wer
den muss. Es gilt der Grundsatz, 
dass die Leistungen nur übernom
men werden müssen, wenn sie wirk
sam, zweckmässig und wirtschaftlich 
sind (Art. 26). Für Ärzte und Chiro-
praktoren gilt die gesetzliche Ver

mutung, dass ihre Leistungen diese 
Voraussetzungen erfüllen, das heisst 
die Leistungspflicht entfällt nur 
wenn das Fehlen einer dieser 
Voraussetzungen (Wirksamkeit, 
Zweckmässigkeit, Wirtschaftlich
keit) für eine bestimmte Form der 
Therapie ausdrücklich festgestellt 
worden ist. Bei den übrigen Lei
stungserbringern werden hingegen 
nur jene Leistungen übernommen, 
die ausdrücklich in einer Verord
nung als solche definiert worden 
sind. Gleiches gilt für Leistungen 
der Prävention und für zahnärztliche 
Behandlungen. Bei seinen Ent
scheiden über die Leistungspflicht 
wird sich der Bundesrat (faktisch 
dürfte es sich wie heute um Ent
scheide des Departementes des In
nern handeln) wie heute auf die Be
ratungen von Fachkommissionen 
abstützen. 

Schlusswort 

Die Mängel der heutigen Kranken
versicherung sind offensichtlich, und 
sie werden praktisch von Tag zu Tag 
deutlicher sichtbar Eine Revision 
des Gesetzes ist daher dringend ge
boten. Ob es nun die hier dargestell
te Vorlage sein soll, wird der Gesetz
geber zu entscheiden haben. Gewis
se Änderungen sind sicher noch 
möglich, aber die Grundrichtung der 
Vorlage könnte nur um den Preis ei
ner neuen Vorlage und damit einer 
erheblichen Verzögerung der Revi
sion des Gesetzes erreicht werden. 
Ziel der angestrebten Revision ist 
es, die positiven Aspekte unserer 
heutigen Krankenversicherung zu 
erhalten und zu festigen. Dazu zählt 
in erster Linie, dass die Krankenver
sicherung Voraussetzung und gleich
zeitig Konsequenz eines föderaU-
stisch ausgestalteten Gesundheits
wesens bleiben soU. Eine mögUchst 
dezentrale Organisation von Ge
sundheitswesen und Krankenversi
cherung entspricht nicht nur dem 
menschlichen Bedürfnis, bei Krank
heit nicht von einer grossen, zentral 
gelenl<len Organisation, sondern 
von Menschen behandelt zu werden. 

die bereit und in der Lage sind, auf 
die konkreten Bedürfnisse des 
Kranken einzugehen. Dezentrale 
Strukturen des Gesundheitswesens 
und eine Vielfalt von Trägern der 
Krankenversicherung bieten über
dies die Grundlage, dass das optima
le Verhältnis zwischen Kosten und 
Qualität des Gesundheitswesens 

Die Mängel der heutigen Kranken
versicherung sind offensichtlich, 
und sie werden praktisch von Tag 
zu Tag deutlicher sichtbar. 

auch mit den Mitteln der Konkur
renz und der Selbstverantwortung 
angestrebt werden l^an .̂ l̂ as isl der 
entscheidende Vorteil der Vorlage 
des Bundesrates im Vergleich zum 
Gegenmodell einer nach dem Vor
bild der AHV finanzierten Kran
kenversicherung. Die vermeintUche 
Einfachheit in der Struktur und der 
Finanzierung der Krankenversiche
rung würde dort eingetauscht gegen 
sehr komplexe staatliche Instrumen
te zur Kostenkontrolle. Das andere 
denkbare Gegenmodell, die von Re
gelungen durch den Staat konse
quent und voUständig befreite und 
nur noch dem Vertragsrecht und den 
Mechanismen des Marktes unter
worfene Krankenversicherung, wäre 
eine ihres sozialen Charakters be
raubte Krankenversicherung. Der 
seit dem Jahre 1890 bestehende Ver
fassungsauftrag würde damit nicht 
mehr erfüllt, 
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Krankenversicherung -
immer unterwegs 
V O N S T Ä N D E R A T H A N S J O R G H U B E R * 

* Präsident der Kommission für soziale Sicherheh und Gesundheit, Zurzach (AG) 

Es gibt wohl keinen modernen 
Wohlfahrtsstaat, bei dem die Belan
ge der sozialen Krankenversiche
rung nicht ständig in Bewegung sind, 
sei sie nun für die Gesamtheit der 
Einwohner obligatorisch oder frei-
wUlig, oder auch nur für einzelne so
ziale Schichten eingerichtet Mit ei
nem Verfassungsartikel aus dem 
Jahre 1890, mit einem Gesetz von 

1911, in Kraft getreten 1914. gilt das 
uneingeschränkt auch für die 
Schweiz. Der Bundesrat macht in 
seiner Botschaft zu Recht darauf 
aufmerksam, dass alle nur ntögli-
chen Reformansätze zu allen mögli
chen Zeiten behandelt, geändert, 
verworfen wurden. Nur eines ist bis 
heute nicht gelungen: eine mit neu
em Inhalt ausgestattete Totalrevi-

Reform der Krankenversicherung 
Die wichtigsten Beschlüsse des Ständerates vom 17. Dezember IW2 
/. .Stiliihiritäl 
Hier ist der Ständerat den Anträgen des Bundesrates gefolgt. Keine Änderungen, 
die den Grundgehalt der Vorlage berühren würden. 

Kosiciieiiuliiiiiiiiiiiii: 
Das Konzept des Bundesrales. die marktwirtschaftlichen Elemente zur Kostenein
dämmung zu verstärken und diese durch staatliche Vorschriften und EingrilTc zu 
ergänzen, wird ohne grundlegende Änderungen übernommen. Zu erwähnen sind 
folgende Änderungen: 

• Die Abgabe von Medikamenten durch die Ärzte (Selbstdispensation) soll 
weiterhin ausschliesslich durch die Kantone geregelt werden. Nach dem Entwurf 
des Bundesrates könnte dieser die Voraussetzungen näher umschreiben. 

• Die Versicherer sollen ihre Vertrauensärzte nur nach Zustimmung der kan
tonalen Ärztegesellschaften einstellen dürfen. Der Bundesrat verlangt lediglich ei
ne Anhörung der kantonalen Ärztegesellschaften. 

• Das Beschwerderecht der Versicherten gegen die Genehmigung von Tarif
verträgen durch die Kantonsregierung wird entgegen den allgemeinen Grundsät
zen der Beschwerdelegitimation und entgegen dem Antrag des Bundesrates ausge
schlossen. 

• Die staatlichen Vorschriften zur Kosteneindämmung werden ergänzt durch 
eine Verpflichtung der Tarilpartner. in den Tarifverträgen Massnahmen gegen eine 
unnötige Wiederholung von diagnostischen Massnahmen vorzusehen (Art.48 
Abs. 5). Im Rahmen der Qualitätssicherung sollen besondere Auflagen an die Lei
stungserbringer für die Durchführung von sehr aufwendigen Behandlungen ge
macht werden können (Art. 50 Abs.Bst .b) . 

• Kinder bis zum 6. Altersjahr werden von der Kostenbeteiligung ausgenom
men. 

Die bedeutendste Änderung betrifft die ausserordentlichen Massnahmen zur 
Kosteneintläinnuuig (An.4b und 47). Das Instrument der Globalbudgetierung 
wird nur noch für den stationären Bereich vorgesehen. Diese soll zudem durch die 
Kantone und nicht durch den Bundesrat eingeführt werden können. Das Instru
ment der Zulassungsbeschränkung wird gestrichen. An seine Stelle tritt die Mög
lichkeit der Einführung eines Tarifstopps. Zuständig wäre jene Behörde, die den 
Tarifvertrag genehmigt hat, in der Regel also die Kantonsregierung und bei ge
samtschweizerischen Tarifen der Bundesrat, oder das Eidgenössische Departement 
des Innern bei den von ihm oder vom Bundesamt für Sozialversicherung festgeleg
ten Tarifen (Arzneimittel. Analysen. Mittel und Gegenstände). 

l.ci^iiiiii;cii 
Der Grundsatz (abschliessende Umschreibung der Leistungspflicht im Gesetz. Zu
satzversicherungen nach Vertragsrecht) wird übernommen, ebenso die l.'m.schrei-
bung des Leistungskatalogs. Die beiden einzigen Änderungen bei den Transport
kosten und den zahnärztlichen Behandlungen werden geringe praktische Auswir
kungen haben. 
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sion der Krankenversicherung zu 
schaffen, die eine breite Akzeptanz 
findet. 

Dabei ist die Qualität unserer 
Gesundheitsversorgung anerkannt: 
Medizin, Pflege, Pharmazie, Versi
cherung, ihre Nähe zum Bürger, die 
soziale Zugänglichkeit haben sich 
gut entwickelt. Aber es ist zuzuge
ben auf der anderen Seite: die demo
graphischen Umschichtungen in der 
Bevölkerung, die Kostenentwick
lung und die für unsere Zeit typische 
Desolidarisierung bedrängen das 
System intensiv. Und weil die Ko
sten letztlich zum grossen TeU nicht 
über anonyme Steuern, wie etwa bei 
der Bildungspolitik, sondern über 
handfeste Eigenleistung der Bürger 
gedeckt werden müssen, bleiben die 
politische und soziale Unrast die In
teressengegensätze und die fatalen 
Verteilungskämpfe nicht aus. Im po
litischen Bereich folgen sich die Re-
formvorstösse, die Reformprojekte 
- ohne Erfolg schon im Parlament, 
geschweige denn in der Volksab
stimmung. 

Im Rückblick kann gesagt wer
den, dass die entsprechende Zäsur, 
die strategische Weichenstellung des 
Bundesrates nach dem erneuten 
Scheitern einer guten Vorlage am 
6. Dezember 1987 erfolgte: in einem 
gründlichen Verfahren sollte eine 
Totalrevision versucht werden. 

Der neue Anlauf 

Bundesrat Flavio Cotti verordnete 
eine formelle und materielle Total
revision vor allem der Krankenpfle
geversicherung, mit Zeitplan und ei
nem sanften, aber beharrlichen Rea
lisierungsdruck. Dabei muss gese
hen werden, dass diese Totalrevision 
beileibe nicht das einzige Geschäft 
der Sozialpolitik war, nicht einmal in 
der Krankenversicherung, wo zwei
mal mit Notrecht auf dringende La
geentwicklungen reagiert werden 
musste. Da war ja auch noch die 
AHV-Revision mit ihren Irrungen 
und Windungen. Das «Dreisäulen
prinzip» wird in Frage gestellt. Die 
Freizügigkeitsinitiative beim BVG 
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stand auf der Tranktandenliste. Und 
dazwischen kam noch Eurolex, das 
gut und schnell behandelt sein woll
te. 

Immerhin: der Start zum neuen 
KVG gelang vorzüglich. Vier Exper
ten aus «allen Schulen» der Kran
kenversicherung unterbreiteten ihre 
Stellungnahmen: Steinbrüche für 
die, die später kamen. Dann lotste 
Ständerat Otto Schoch als Präsident 
eine 26köpfige Expertenkommissi
on in einem Jahr in den sicheren Ha
fen: ein Expertenentwurf stand, der 
- um im Bild zu bleiben - den Kurs
vorgaben des Bundesrates folgte, 
aber den navigatorischen Freiraum 
kräftig nutzte. 

Mit publizistischem Getöse -
Schalmeienklänge oder Schlachtge
heul - wurde in den Novembertagen 
1991 das Geschäft 91.071 «Botschaft 
über die Revision der Krankenversi
cherung» vom 6. November 1991 
entgegengenommen. 

Das Echo war gemischt: die ei
nen massen den Entwurf an den 
Abweichungen zur Kommission 
Schoch, andère wiederum liessen 
durch leises Schnurî en Zustimmung 
erahnen. Alle aber sprachen sie da
von, dass noch viel passieren könne, 
dass die Zeit bis zum Wirksamwer
den einer Totalrevision in Jahren ge
rechnet werden müsse. Was sich al
les als zutreffend erweisen wird, 
meine ich. 

In den Mühlen einer 
Kommission 
Erstrat für die Behandlung der Vor
lage wurde der Ständerat, mithin 
wurde die nicht allzulange vorher 
neu auf die Beine gestellte «Kom
mission für soziale Sicherheit und 
Gesundheit» mit dem Geschäft be
fasst. Das bedeutete Schwerarbeit in 
relativ kurzer Zeit, denn nach der 
wuchtigen Verwerfung der «Kran
kenkasseninitiative» hatten die poli
tisch mit dem Geschäft Befassten in 
Aussicht gestellt, dass der Ständerat 
im Winter 1992 im Plenum das Ge
schäft behandeln werde. So machten 
sich die Damen Beerli, Meier Josi. 

Simmen, Weber Monika und die 
Herren Onken. Coutau, Loretan. 
Roth. Schiesser, Schoch, Schüle, Sei
ler Bernhard unter meiner Leitung 
auf den Weg. 

Die monatelangen Verhandlun
gen, die nur dank dem neuen Kom
missionssystem, der tatkräftigen 
Mithilfe des Fachdienstes IV der 
Parlamentsdienste und dem uner
müdlichen BSV, das zahllose ergän
zende Texte vorlegen musste, gelin
gen konnten, waren neben dem 
EWR. Eurolex und einem misera
blen Budget Last genug. 

Wir haben in der Kommission 
alle Elemente einer gründlichen 
Kommissionsarbeit durchgeführt: 
zuerst eine umfangreiche Anhörung 
von Interessierten, ein Brainstor
ming mit zwei Professoren der Ge
sundheitsökonomie. Unsere Stabs
stelle sammelte dieweilen die zahl
losen Eingaben zum Thema, katalo
gisierte sie, ordnete sie den Themen 
und Paragraphen zu: am Schluss 
war es ein Manuskript von an die 
50 Seiten. Rührend war es nachge
rade, wie noch Tage vor der Ver
handlung neue Papiere auf den 
Tisch des Hauses gelangten: sie 
konnten die Ergebnisse nicht mehr 
beeinflussen. 

Eintreten wurde mit eindeutiger 
Mehrheit beschlossen, die Detailbe
ratung in tagelangen Sitzungen 
durchgeführt, die zweite Lesung war 
dabei nicht kürzer als die erste. 
Nicht übersehen werden soll, dass in 
drei Subkommissionen die Themen 
SUVA. Taggeld und Petitionen be
handelt wurden. Die Schlussabstim
mung, die Behandlung von zwei Pe
titionen und zwei Postulaten, die 
Bearbeitung der Abschreibungsliste 
von parlamentarischen Vorstössen 
rundeten die Arbeit ab. 

Man kann leicht feststellen, dass 
die Kommission an einigen Orten 
den bundesrätlichen Antrag modifi
ziert hat, dass die Zahl der Differen
zen aus der Kommission klein war, 
die Geschlossenheit der Reihen re
lativ gross. Das war für uns und die 
Öffentlichkeit eine Überraschung, 
aber sie hat gute Gründe. Die Vorar-
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bellen waren seriös betrieben wor
den, die Kommission Schoch und 
das bundesrätliche Vernehmlas
sungsverfahren hatten' den Hand
lungsspielraum erkennen lassen. Im 
Hintergrund lauert immer noch die 
Initiative der SP und der Gewerk
schaften mit ganz anderen, tief ein
schneidenden Lösungen. Alle Kom-
iTtissionsmitglieder waren von der 
Reformbedürftigkeit, aber auch von 
der Reformfähigkeit des KVG über
zeugt. 

Eigene Wege gegangen 
Trotz allem wäre es meines Erach
tens falsch, wollte man behaupten, 
die Kommission wäre dem Bundes
rat gemächlich hinterher getrottet. 
Sie hat die «Fahne» - die parlamen
tarische Darstellung des Gesetzge
bungsverfahrens - mit über 50 eige
nen Anträgen bereichert bei einem 
Umfang von 99 Paragraphen. Sie 
sind unterschiedlicher Natur geben 
aber einen Eindruck des Gestal-
tungswillens der Kommission. 

In den Hauptpunkten der Vorla
ge gab es keine Änderungen grund
sätzlicher A r t Obligatorium und 
Freizügigkeit wurden unter dem 
Stichwort «Stärkung der Solidarität» 

Der Start zum neuen KVG 
gelang vorzüglich. 

ebenso akzeptiert wie die Gleich
stellung von Mann und Frau. Die 
Kosteneindämmung, das heisst das 
Schliessen der «Schere» zwischen 
den Gesundheitskosten und den 
Löhnen, soll mit einer Unsumme 
von gezielten Massnahmen und 
durch den Markt erfolgen. Kranken
kassen und Privatversicherer agie
ren zukünftig auf dem öffentlich
rechtlich geregelten Markt der obli
gatorischen, klar definierten Grund
versicherung ebenso wie bei den 
dem Zivilrecht unterstellten Zusatz
versicherungen. 
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Überfällige Anpassungen des 
Leistungskatalogs wurden in Gren
zen, die der Bundesrat noch enger 
ziehen kann, akzeptiert: Prävention. 
Spitex, verbesserte Mutterschaftslei
stungen auch bei der freiwilligen 
Taggeldversicherung. Die Leistungs
erbringer kommen gewiss nicht un
geschoren davon: nur ist meines Er
achtens die Bereitschaft da, diesmal 
die Zeichen der Zeit zu erkennen 
und mitzuziehen. Sie dürfen das 
auch, hat doch die Kommission das 
1982 von der Privatassekuranz vor
geschlagene neue Finanzierungssy
stem übernommen, das die vielge
scholtene «Giesskanne» ins Muse
um verbannen und einkommensbe
zogene Subventionen will. Bund und 
Kantone werden dafür im Ein
führungsjahr rund 1,2 Milliarden 
mehr an Subventionen zahlen müs
sen. Gewiss nicht eine leichte Auf
gabe bei der Finanzlage der öffentli
chen Hände. Es darf aber nicht 
übersehen werden, dass die Leistun
gen der Versicherten über Prämien 
und Selbstbehalte immer noch hoch 
sind im Vergleich zu ähnlichen Staa
ten. Es wird - alles in allem - bei der 
Erkenntnis bleiben: für den Einzel
nen hat die Gesundheit einen relativ 
kleinen Preis, für die Gemeinschaf
ten aber einen grossen. Das ist vor 
allem richtig, wenn man beachtet, 
was aus unseren 26 kantonalen 
Haushalten - und sie sind ja beson
ders dem Ständerat nahe - ins Ge
sundheitswesen fliesst. 

Schliesslich bei der freiwilligen 
Taggeldversicherung, der Erwerbs
ausfallversicherung, sind wir von 
Staates wegen beim wohl indizierten 
Mittelweg geblieben: weder Ab
schaffung noch Obligatorium, aber 
Freiwilligkeit. 

Am Schluss einer imitier von 
Fairness getragenen, wenn auch 
zeitweise harten Beratung stimmte 
die Kommission mit 9:0 bei einer 
Enthaltung ihrem Werke zu. 8 na
mentliche Minderheitsanträge und 
ein Paket von Vorstössen des Kolle
gen Morniroli. Arzt und Ständerat 
liessen eine intensive und längere 
Beratung im Rat erwarten. 

Die dritte Woche in der 
Wintersession 

Es zeigte sich bald, dass der Stände-
rat sich für die Fassung der Kommis
sion engagieren wollte. Andererseits 
wurde klar, dass die vier Sitzungen, 
wovon eine eingeschobene Sonder
sitzung, für die Kommissionsmitglie
der und den Präsidenten der Kom
mission nicht zu einem Honiglecken 
würden. Es darf aber einem auf
merksamen und kompetenten Be
obachter gefolgt werden, der nach 
der Beratung im Plenum schrieb: 

«Der Rat folgte in eindrücklicher 
Geschlossenheit nahezu ausnahms
los den Anträgen der vorberatenden 
Kommission.» (Wf-Dok. Gygi) 

Das hängt nicht damit zusam
men, dass der Ständerat seine juristi
sche und sachliche Kritikfähigkeit 
nicht zum Tragen gebracht hätte. Es 
war aber deutlich, dass das Ringen 
in der Kommission Früchte trug: wo 
Kommissionsmehrheit und -minder-
heit einander gegenüberstanden, 
waren die Abstimmungsresultate 
knapp, wo die geschlossene Kom
mission Anträge aus dem Plenum 
bekämpfte, setzte sie sich mit klaren 
Mehrheiten durch. In der Gesamt
abstimmung, allerdings bei gelichte
ten Reihen, erzielte die gemeinsairie 
Arbeit ein überaus deutliches Resul
tat; 27:0 Stimmen. Präsident Piller 
wies dem Dossier den Weg: «Die 
Vorlage geht an den Nationalral.» 

Lagebeurteilung nach getaner 
Arbeit 
Für eine gründliche Lagebeurtei
lung ist es noch zu früh. Einerseits 
steht man unter dem Eindruck der 
geleisteten Arbeit, andererseits hat 
man den Abstand vom Werk noch 
nicht geschafft. Zuerst und vor allem 
muss man sich im klaren darüber 
sein, dass mit dieser Beratung der 
Sländerat als Erstrat in erster Le
sung das Geschäft behandelt hat. 
Der Nationalrat wird den Fächer der 
Vorlage öffnen, was ihr nicht scha
det. Er sollte aber auch die Kraft fin
den, sich dann wieder zurückzufin

den zu den zentralen Punkten, zur 
Ausgewogenheit, die die Vorlage 
jetzt prägt. Ich kann mir vorstellen, 
dass Themen wie Psychotherapie, 
Alternativ- oder Komplementärme
dizin, Selbstbehalt, Selbstdispensa
tion, Kostenverteilung unter den 
Gemeinwesen, Stellung der Vertrau
ensärzte, Organisation der Rechts
pflege zwischen Grundversicherung 
und Zusatzversicherung, das Recht 

«Wir bewegen uns 
auf dünnem Eis!» 

bei ausserordentlichen Lagen und 
vielleicht sogar das Obligatorium 
zur Debatte stehen. Zum letzteren 
Punkt kann ich nur das Zitat von Ot
to Schoch wiederholen, das ich dem 
Ständerai mit Erfolg unterbreitet 
habe: «Es ist Etikettenschwindel, 
wenn jemand für eine zeitgemässe, 
solidarische Krankenversicherung 
eintritt, gleichzeitig aber das Obliga
torium ablehnt.» 

Kommission und Ständerat wa
ren sich eines Wortes bewusst das 
wir in der Kommission in kritischen 
Lagen uns immer wieder in Erinne
rung gerufen haben: «Wir bewegen 
uns auf dünnem Eis!» Mit dieser 
Grundhaltung, mit dem Willen zu 
einem notwendigen Erfolg und mit 
einer sorgfältigen Vorbereitung ha
ben wir eine Vorlage verabschiedet 
die seit 1964 - der letzten geglückten 
Teilrevision - eine echte Chance hat, 
zum neuen Recht der sozialen Kran
kenversicherung in der Schweiz zu 
werden. ^ ™ 
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10. AHV-Revision: Wo stehen wir? 
A m S.März 1990 hat der Bundesrat seine Botschaft zur 10. 
AHV-Revision verabschiedet. Diese Vorlage stiess im Parla
ment n icht auf ungetei l te Zust immung. In der Folge wurden 
sozialpol i t isch dr ingende Massnahmen der bundesrät l ichen 
Vorlage (Verbesserung der Rentenformel, Entschädigung für 
Hi l f los igkei t mi t t le ren Grades) mi t einem bis Ende 1995 befr i 
steten Bundesbeschluss auf den I .Januar 1993 in Kraf t ge
setzt. Die erwei ter te Kommission fü r soziale Sicherheit des 
Nationalrates hat ihre Arbe i ten an der 10. AHV-Revision am 
29. Januar dieses Jahres beendet. Ihr Entwur f sieht insbeson
dere die Einführung des Spl i t t ing und die Neuregelung des 
Rentenalters vor. 

Ausarbeitung eines sozialverträgli
chen Splitting-Modells eingeräumt 
wurde. Die Kommission erachtete 
es allerdings als unverantwortbar 
die Verwirklichung von sozialpoli
tisch notwendigen Verbesserungen, 
welche der Bundesrat in seiner Bot
schaft vorgeschlagen hat, auf die 
lange Bank zu schieben. Anfang 
1992 beschloss daher die Kommissi
on die Aufteilung der 10. AHV-Re
vision in zwei Teile. Das erste Paket, 
das den Namen «Bundesbeschluss 
über Leistungsverbesserungen in 
der AHV und der IV sowie ihre Fi
nanzierung» trägt und auf den l . Ja
nuar 1993 in Kraft getreten ist, wur
de am 19. Juni 1992 von beiden Rä
ten verabschiedet. 

Anlass zur Teilung der Vorlage 

Auf den I.Januar dieses Jahres ist 
der erste Teil der langersehnten 10. 
AHV-Revision in Kraft getreten. 

Die Anfänge dieser Revision rei
chen ins Jahr 1979 zurück. Die Bot
schaft des Bundesrates lag im Früh
jahr 1990 vor Grund für diese lange 
Vorbereitungszeit waren die unter
schiedlichen Erwartungen, die an 
diese Revision gestellt wurden. Ei
nerseits sollte die Revision die not
wendigen Anpassungen der AHV 
an die gewandelten sozialen Gege
benheiten, vor allem an die Gleich
stellung von Frau und Mann, brin
gen, anderseits wurde lange Zeit ei
ne kostenneutrale Revision ange
strebt. Als der Bundesrat die Vorla
ge 1990 verabschiedete, machte er 
deutlich, dass die 10. AHV-Revision 
zwar nicht eine Globalrevision sei, 
aber wichtige punktuelle Verbesse
rungen bringe. Einen seit Mitte der 
80er Jahre von verschiedenen Seiten 
geforderten Wechsel zu einem Split
ting-System wollte der Bundesrat im 
Rahmen der nächsten grundlegen
den 11. Revision im Gesamtzusam
menhang der Dreisäulenkonzeption 
prüfen. 

Der Ständerat verabschiedete 
die Vorlage des Bundesrates im 
März 1991 fast unvérândert. Stim
men, welche die Einführung des 

Splitting verlangten, liessen sich 
aber bereits in der kleinen Kammer 
vernehmen. Im September 1991 be
schloss die vorberatende Kommis
sion des Nationalrates gestützt auf 
einen Bericht, den das BSV in deren 
Auftrag über die bekannten Split
ting-Modelle verfasst hatte, den 
Wechsel zu einem Splitting-Modell 
genauer zu prüfen. Zu diesem 
Zweck wurde aus der Mitte der 
Kommission eine Arbeitsgruppe 
eingesetzt, der ein halbes Jahr zur 

Programm und 
Rahmenbedingungen des 
Bundesbeschlusses 

Das vorgezogene Paket der 10. 
AHV-Revision beinhaltet sozialpo
litisch dringende und unbestrittene 
Anliegen, die bereits der Bundesrat 
vorgeschlagen hatte. Auf die ReaU-
sierung von Verbesserungen, die das 
Splitting hätten präjudizieren kön
nen, wurde verzichtet. Viele der vom 
Bundesrat vorgeschlagenen Verbes-

Die alte und die neue Rentenformel 
Einfache monatliche Vollrente in Franken Stand 1993 

11280 33840 67680 
durchschnittliches Jahreseinkommen in Franken 
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Ul 
Grad der 
Hilflosigkeit 

leicht 

Das bedeutet: Höhe der 
monatlichen 
Entschädigung 

trotz Hilfsmitteln 
• in mindestens zwei alltäglichen Lebens

verrichtungen auf die Hilfe Dritter 
angewiesen sein, oder 

• einer dauernden persönlichen Über
wachung bedürfen, oder 

• wegen des Gebrechens einer ständigen 
und besonders aufwendigen Pflege bedürfen, oder 

• wegen einer schweren Sinnesschädigung 
oder eines schweren körperlichen 
Gebrechens nur dank regelmässiger und 
erheblicher Dienstleistungen Dritter 
gesellschaftliche Kontakte pflegen können 

20% der minimalen 
einfachen 
Altersrente (188 
Franken/Monat) 

mittelschwer 50% der minimale 
einfachen 
Altersrente (470 
Franken/Monat) 

schwer 

trotz Hilfsmitteln 
• in den meisten alltäglichen Lebens

verrichtungen regelmässig auf die Hilfe 
Dritter angewiesen sein, oder 

• in mindestens zwei alltäglichen Lebens-
verrichungen auf die Hilfe Dritter 
angewiesen sein und einer dauernden 
persönlichen Äberwachung bedürfen 

• in allen alltäglichen Lebensverrichungen 80% der minimalen 
auf die Hilfe Dritter angewiesen sein und einfachen 
der dauernden Pflege oder persönlichen Altersrente (752 
Überwachung bedürfen Franken/Monat) 

serungen im Bereich der Rentenbe
rechnung konnten daher nicht vor
gezogen werden. 

Trotz dieser Einschränkungen 
sind nun einige Punkte, die bereits 
der Bundesrat als sozialpolitisch 
dringlich betrachtet hat, wie etwa 
die Verbesserung der Situation von 
Personen mit bescheidenen Ein
kommen, die Besserstellung der ge
schiedenen Frauen und der hilflosen 
Altersrentnerinnen und -rentner, in 
das Paket aufgenommen worden. 

Gezielte Besserstellung der 
kleinen Einkommen -
eine neue Rentenformel 

Die Rentenformel spielt bei der Be
rechnung der Renten eine zentrale 
RoUe. Sie legt fest, welche Rente 
welchem Durchschnittseinkommen 
entspricht. Rentnerinnen und Rent
ner mit einem jährlichen Einkom
men von U 280 Franken oder wetti
ger erhalten die Minimalrente von 
940 Franken pro Monat. Personen 
mit einem Einkommen von 67680 
Franken oder mehr erhalten die Ma-
xunalrente von 1880 Franken pro 
Monat. Zwischen diesen beiden 

Werten stieg die alte Rentenformel 
Unear an. Die neue Rentenformel 
dagegen ist geknickt; das heisst, dass 
die Renten im unteren Einkom
mensbereich stärker ansteigen als im 
oberen. Die maxUuale Verbesserung 
resultiert bei einem Einkommen von 
33840 Franken. Gegenüber der al
ten Regelung bewirkt die neue Ren
tenformel hier eine monatliche Ren
tenerhöhung von 113 Franken. 

Der Bundesrat hat seinerzeit aus 
bestimmten Gründen nicht einfach 
eine Erhöhung der Mindestrente 
vorgeschlagen. Im Bereich der Min
destrente befinden sich zahlreiche 
hichterwerbstätige Ehefrauen, de
ren Ehemann noch erwerbstätig ist, 
und die deshalb nicht auf eine höhe
re Leistung angewiesen sind. Zudem 
erhalten viele Personen im Umfeld 
der Mindestrente Ergänzungslei
stungen (EL). Eine Erhöhung ihrer 
Renten würde zu einer Reduktion 
der EL führen. Ihr gesamtes Ein
kommen würde sich daher in vielen 
Fallen nicht erhöhen. 

(9 
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Hilflosenentschädigung mitt
leren Grades auch für 
Altersrentnerinnen und -rentner 
Bezügerinnen und Bezüger einer 
Rente der Invalidenversicherung 
(IV) erhalten eine Hilflosenent
schädigung, wenn sie leicht, mittel 
oder schwer hilflos sind. Wird eine 
Person, die eine Hilflosenentschädi
gung der IV bezogen hat, altersren
tenberechtigt, wird ihr zur AHV-
Rente die Hilflosenentschädigung 
leichten, mittleren oder schweren 
Grades weiterhin ausbezahlt Ist 
eine Hilflosigkeit dagegen erst im 
Alter entstanden, so wurde bis an
hin eine Hilflosenentschädigung nur 
ausgerichtet, wenn eine Hilflosig
keit schweren Grades vorlag. Dies 
wurde durch den ersten TeU der 10. 
AHV-Revision nun dahingehend 
geändert, dass der Anspruch auf die 
Entschädigung auch Altersrentne
rinnen und -rentnern zusteht, die im 
Rentenalter mittelschwer hUflos 
werden. 

Mit dieser Leistungsverbesse
rung soll den pflegebedürftigen Al 
tersrentnerinnen und -rentnem er
möglicht werden, länger in ihrer 
vertrauten Umgebung bleiben zu 
können. 

Getrennte Auszahlung der 
Ehepaarrenten 

Bereits in der achten AHV-Revision 
(1973) wurde der Ehefrau die Mög
lichkeit eröffnet, ohne Angabe von 
Gründen die Auszahlung der halben 
Ehepaarrente an sich zu verlangen. 
Seit dem I.Januar 1993 werden die 
neu entstehenden Ehepaarrenten 
automatisch getrennt ausbezahlt. 
Die Ehepartner können aUerdings 
gemeinsam verlangen, dass die Ren
te imgetrennt einem der beiden 
Ehegatten ausbezahlt wird; es steht 
ihnen aber frei, jederzeit auf diesen 
Entscheid zurückzukommen. 

Obwohl die Renten geteilt wer
den, hat diese Bestimmmung aber 
nichts mit dem sogenannten SpUt
ting zu tun. Die Rente wird nach wie 
vor aufgrund der Beitragsdauer des 
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Wer kann von diesen Massnahmen profitieren? Stand 1993 

• Renlenforniel 

. r j : i n 

Begünstigte 

93 000 Männer 
265000 Frauen 
112 aiO Ehepaare 
21000 Witwen 

5.3000 Männer 
34000 Frauen 
5 700 Ehepaare 

Geschätzte Kosten in Fr. 

76 Mio 
l%Mio 
138 Mio 
18 Mio 

428 Mio 
45 Mio 
21 Mio 
7 Mio 

73 Mio 
501 Mio 

Total AHV 

Total IV 

• Hiinosencntschädigung mittleren Grades 
AHV 22000 Personen 
Getrennte Auszahlung der Ehepaarrenten 

Alle Ehepaare, die ab 
1.1.1993 Anspruch auf eine 
Ehepaarrente erhalten 

Total 
Entlastung bei den EL 

123 Mio 

1 Mio 
624 Mio 
58 Mio 

Der Bundesbeitrag an die AHV wird um 0,5 Prozentpunkte der Ausgaben 
erhöht. Dies bedeutet eine Mehrleistung des Bundes von 115 Mio. Franken 
pro Jahr Dafür erhält der Bundesrat auch die Kompetenz, die Tabaksteuer 
anzuheben. 

nung von fiktiven Einkommen pro 
Jahr in der Höhe der dreifachen mi
nimalen jährlichen Altersrente (das 
sind zurzeit 33 840 Fr) realisiert wer
den. Als weitere Massnahme im 
Rahmen des ersten Teils der 10, 
AHV-Revision wird dieses Element, 
die Erziehungsgutschrift, trotz des 
Zusammenhangs mit dem Splitting
system, in die Berechnung der Ren
ten geschiedener Frauen einbezogen 
werden. Wegen der nötigen Vorbe
reitungen für eine reibungslose 
Durchführung kann dieser Teil aller
dings erst am I.Januar 1994 in Kraft 
treten. Von dieser Neuregelung wer
den die geschiedenen Frauen, die 
keine Kinder hatten oder haben, 
nicht profitieren. 

Wir werden sowohl diese Mass
nahme als auch das SpUtting-Modell 
in einem späteren Zeitpunkt genau
er vorstellen. (Buc) 

Mannes und der Summe der Ein
kommen beider Ehegatten ermittelt. 
Zudem hat weiterhin nur der Mann 
Anspruch auf die Ehepaarrente. 

Ausblick: Splitting -
Erziehungsgutschriften für 
geschiedene Frauen 

Der Bundesbeschluss über Lei
stungsverbesserungen in der AHV 
und IV wurde vom Parlament auf 
Ende 1995 befristet, um die Arbei
ten am zweiten TeU der Revision 
durch die Aufrechterhaltung eines 
gewissen Zeitdrucks etwas zu be
schleunigen. Dieser zweite Teil soU 
nach den Vorstellungen der vorbera
tenden Kommission des Nationalra
tes die Einführung des Einkom-
mensspUttings bei der Rentenbe
rechnung bringen. Es geht dabei um 
ein anderes Berechnungssystem, 
dem eine neue Philosophie zugrun
deliegt. Während der Ehe soll auch 
in bezug auf die Vorsorge eine Soli
darität zwischen den Ehegatten be
stehen, indem die Einkommen, von 
denen Beiträge entrichtet werden, 
zur Hälfte dem individuellen AHV-

Konto des Ehepartners gutgeschrie
ben werden. 

Zudem soll nicht der Umstand, 
dass jemand verheiratet (gewesen) 
ist, von der Versichertengemein
schaft honoriert werden, sondern 
die Tatsache, dass jemand Kinder er
zogen oder pflegebedürftige An
gehörige betreut hat Die Berück
sichtigung von Erziehungs- und Be
treuungszeiten soU über die Anrech-

Splitting-System 
voreheliche Einkommen 
Mann 

Einkommen des Mannes 
während der Ehe 

• 50% 

50%-

voreheliche Einkommen 
Frau 

Einkommen der Frau 
während der Ehe 

Rente Mann Rente Frau 
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Wohneigentum 
als berufliche Vorsorge 

A m 19. August 1992 hat der Bundesrat zuhanden der eid
genössischen Räte einen Gesetzesentwurf verabschiedet, des
sen Ziel es ist , die Finanzierung von Wohneigentum durch Mi t 
te l der beruf l ichen Vorsorge zu er le ich tem. Die dafür zuständi
ge Kommission des Nationalrates hat am 25. Januar 1993 die 
Vorberatungen abgeschlossen. Das Geschäft ist für die Früh-
jahrssession 1993 t rak tand ier t . 

UJ 

o 
tc 
o 
M 

O 
> 

Ziel der Wohneigentumsfördemng 
mit Mitteln der beruflichen Vorsor
ge besser zu verwirklichen. Eine 
Reihe weiterer parlamentarischer 
Vorstösse weist ebenfalls auf die 
Wichtigkeit des Anliegens hin. Auch 
die Eidgenössische Kömmission für 
die berufliche Vorsorge sprach sich 
für die Schaffung einer verbesserten 
Regelung aus. 

Wohneigentumsförderung? 
Was bedeutet das? 

Die Wohneigentumsförderung ist ei
ne eigenständige Form der berufli
chen Vorsorge. Nebst der Rente als 
primäre Leistungsform und dem Ka
pitalbezug haben die Versicherten 
inskünftig einen unmittelbar aus 
dem Gesetz fliessenden Anspruch, 
das von ihnen im Rahmen einer Ein
richtung der beruflichen Vorsorge 
geäufnete Vermögen für das selber 
benutzte Wohneigentum einzuset
zen, und zwar für 
a. den Erwerb von Wohneigentum, 
b. die Abzahlung von Hypothe
kardarlehen, 
c. die Finanzierung wertvermehren
der oder werterhaltender Massnah
men an diesem Wohneigentum, 
d. den Erwerb von Anteilscheinen 
an Wohnbaugenossenschaften. 

Von der Wohneigentumsförde
rung durch die berufliche Vorsor
ge (WEF) ist die Wohnbau- und 
Eigentumsförderung, welche auf
grund des entsprechenden Bundes
gesetzes (WEG) seU 1975 prakti
ziert wird, zu unterscheiden. Die 
wesentlichen Unterscheidungs
merkmale sind: 
• Zweck: WEF = Vorsorgesubstanz 
verbessern; WEG = Wohnbau för
dern, allgemeine Wohnkostenverbil-
Ugung. 

• Finanzierung: WEF = durch 
eigene, gebundene Vorsorgemittel 
der Versicherten; WEG = durch 
Subventionen des Bundes. 

Zudem ist der Kreis der Adressa
ten bei der WEF auf die BV-Versi
cherten beschränkt, während vom 
WHCl griindsiilzlich jede Person so
wie auch Genossenschaften profitie
ren können. 

Zu einer wirksamen Wohnbau-
und Eigentumsförderung sind indes
sen noch weitere Schritte nötig. In 
diesem Sinne hat der Bundesrat am 
11. September 1991 eine breite Pa
lette von Massnahmen nicht nur 
nachfrage-, sondern auch angebot-
seitiger Natur ins Auge gefasst. Die
se sind niedergelegt im Schlussbe
richt «Bausteine zur Bodenrechts
politik» einer interdepartementalen 
Arbeitsgruppe «Weiterentwicklung 
des Bodenrechts», die vom Eid
genössischen Justiz- und Polizeide
partement eingesetzt wurde. 

Wer hat den Anstoss zur WEF 
gegeben? 

Mit der Annahme der parlamentari
schen Initiative von Nationalrätin 
Spoerry und derjenigen von Stände
rat Kündig im Frühjahr 1990 (siehe 
Kasten) haben die eidgenössischen 
Räte ihren Willen bekundet, das so
zial- und staatspolitisch wichtige 

Was schlägt der Bundesrat 
vor? 

Der Bundesrat hat in seinem Ent
wurf das Ziel und den grössten Teil 
der Vorschläge der Initianten über
nommen. Nur in einigen Bereichen 
ist er zur besseren Erreichung dieses 
Zieles davon abgewichen. 

89.232. Parlamentarische Initiative 
Spoerry/Kündig vom 15./21. Juni 1989 
betreffend die Wohneigentumsförderung 
mit den Mitteln der beruflichen Vorsorge 
1. Zur Förderung des selbstgenutzten Wohneigen
tums sind die in der obligatorischen und ausscrobliga-
torischen beruflichen Vorsorge sowie die in der gebun
denen Selbstvorsorge angesparten Vermögen für die 
Altersvorsorge im Rahmen der Freizügigkeitsleistung 
(Säule 2a+b), bzw. im Rahmen des vorhandenen Spar
kapitals (Säule 3a) ganz oder teilweise zur Verfügung 
zu stellen. 

2. Der Vorsorgezweck der Gelder muss sicherge
stellt werden. Dies erfolgt durch Anmerkung im 
Grundbuch. Diese hat beim Verkauf der Liegenschaft 
den Rückfluss der vorbezogenen Mittel an eine Vor
sorgeinstitution zur Folge. 

3. Vorsorgegelder können gleichzeitig nur für ein 
Objekt geltend gemacht werden. 

4. Die vorzeitige Auszahlung soll sofort besteuert 
werden, die Besteuerung hat nach den gleichen 
Grundsätzen zu erfolgen wie die Besteuerung der A l 
tersleistungen. Geht der vorbezogene Betrag aus den 
Geldern der Ahersvorsorge durch Veräusserung des 
selbstgewohnlen Wohncigentums an eine Vorsorgein
stitution zurück, ist es bei der Auszahlung des Alters
kapitals Sache des Steuerpflichtigen, zu beweisen, dass 
er bereits einen Teil der Leistung versteuert hat. 

5. Im Falle eines Stellenwechsels reduziert sich die 
Freizügigkeilsleistung um den im scibstgenutzten 
Wohneigentum bereits investierten Betrag. Beim Erb
fall wird der ausbezahlte Betrag dem Anspruch der 
Begünstigten angerechnet. 
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Die wichtigsten LeitUnien der 
Vorlage sind: 
• Die gesamte berufliche Vorsorge 
einbeziehen, nicht nur das ObUgato
rium. 
• Die Verpfändung und die Ver
wendung der Mittel ermöglichen. 
• Einen TeU der Vorsorge als Geld
leistung behalten. 
• Den Vorsorgezweck sichern. 
• Die Gleichbehandlung mit den 
übrigen Versicherten gewährleisten. 
• Die Besteuerung so regeln, dass 
die Massnahme wirksam bleibt und 
die Interessen des Fiskus trotzdem 
gewahrt bleiben. 

Die Massnahmen der Wohnei
gentumsförderung beziehen sich ei
nerseits auf eine wesentliche Ver
stärkung der Verpfändung der Vor
sorgevermögen bzw. -ansprüche. 
Anderseits wird der Versicherte neu 
auch das Recht haben, sein Vorsor
gevermögen direkt für das Wohnei
gentum einzusetzen. Allerdings be
steht insoweit eine Beschränkung, 
als der Vorbezug und die Verpfän
dung des Vorsorgeguthabens nur im 
Rahmen des Freizügigkeitsan
spruchs möglich sein soll und erst 
noch beim Freizügigkeitsanspruch 
im 50. Altersjahr begrenzt wird. Da
mit wird ein TeU - d.h. etwa die Hälf
te des Vorsorgevermögens - im Vor
sorgefall der Versicherten für die 
Auszahlung einer Rente oder Kapi
talabfindung vorbehalten. 

Bezüglich der Sicherstellung des 
Vorsorgezwecks im Falle eines Vor
bezugs der Vorsorgegelder geht der 
Bundesrat davon aus, dass diese 
Massnahme einerseits durch die In
strumente des Privatrechts durchge
führt wird (z.B. mit dem Schuld
brief) und dass anderseits der damit 
verbundene Aufwand in Grenzen 
gehalten werden kann. 

Hinsichtlich des Zeitpunktes der 
Besteuerung der vorbezogenen Vor
sorgevermögen ist zu berücksichti

gen, dass die Besteuerung solcher 
Bezüge in den Kantonen ganz unter
schiedlich gehandhabt wird. In ge
wissen Kantonen würde durch die 
geltende Regelung des Vorbezugs 
von Vorsorgevermögen der mit der 
vorliegenden Massnahme anvisierte 
Zweck praktisch vereiteU. So müsste 
z.B. im Kanton Bern ein Versicher
ter, der aus seiner Pensionskasse für 
das Wohneigentum 100000 Franken 
herausbekäme, unmittelbar 16000 
Franken an die kantonale Steuerver
waltung abliefern. Dazu kommen 
bei Kauf eines Wohneigentums noch 
die grundbuchlichen und die nota
riellen Kosten, die auch relativ hoch 
sein können. 

Angesichts dieser Umstände 
schlägt der Bundesrat vor, wenig
stens den Zeitpunkt der Besteue
rung bundesrechtlich, also einheit
lich so festzulegen, dass ein Versi
cherter, der dringend auf sein Vor
sorgevermögen für sein Wohneigen
tum angewiesen ist, nicht mit einer 
hohen Steuer «bestraft» wird. Aller
dings ist die Besteuerung damit 
nicht aufgehoben, sondern nur auf
geschoben. Im Vorsorgefall muss 
der Vorbezug zur Besteuerung ge
langen, ansonst die betreffenden 
Versicherten ein ungerechtfertigtes 
Steuergeschenk erhielten. 

Im Sinne der Gleichbehandlung 
der Versicherten in den Pensions
kassen erachtet es der Bundesrat 
als sinnvoll, dass diese nicht nur als 
Eigentümer, sondern auch als Mie
ter in den Genuss ihrer Vorsorge
gelder gelangen können. Diese Be-
zugsmöglichkeit ist aUerdings an 
die Voraussetzung gebunden, dass 
damit Anteilscheine von Wohnge
nossenschaften und ähnUcher Insti
tutionen finanziert werden, um ei
nerseits eine VerbiUigung der 
Wohnkosten und anderseits einen 
verstärkten Kündigungsschutz zu 
erzielen. 

Welche Richtung weist die 
Kommission des Nationalrates? 

Die vorberatende Kommission des 
Nationalrates ist auf die Vorlage ein
getreten und hat am 25. Januar 1993 
ihre Beratungen beendet. Sie 
schliesst sich dem Entwurf des Bun
desrates im wesentlichen an, ändert 
aber hauptsächlich folgende Punkte: 
• Die Sicherstellung des Vorsorge
zweckes wird nicht durch ein Grund
pfand, sondern durch eine Be
schränkung bezüglich der Veräusse
rung des Wohneigentums geregelt. 
• Die Besteuerung des Vorbezugs 
erfolgt nicht erst im Vorsorgefall, 
sondern bereits im Zeitpunkt des 
Vorbezugs. 
• Die übliche Vermietung des 
Wohneigentums im Laufe der Er
werbstätigkeit des Versicherten hat 
nicht die Rückzahlungspflicht zur 
Folge. 

Die Vorlage wird in der Früh
jahrssession 1993 vom Ratsplenum 
behandelt werden. 

Schlussbemerkung 
Die vorgeschlagenen Massnahmen 
werden mithelfen, die Eigentümer
quote im Sinne der Vorsorge- und 
Sozialpolitik der Bevölkerung anzu
heben. Allerdings dürfen daran 
nicht überspannte Erwartungen ge
knüpft werden. Es darf aber ange
sichts der vorhandenen Vermögen in 
der Zweitén Säule und der beste
henden Bedürfnisse immerhin damit 
gerechnet werden, dass die Eigentü
merquote von heute 30 Prozent auf 
etwa 35 Prozent steigen wird. Damit 
ist die Schweiz gemessen an ver
gleichbaren Ländern immer noch 
am Schluss. (Nu) 
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Bald eine bessere Regelung 
für die Freizügigkeit 
in der beruflichen Vorsorge 

In zügigem Tempo hat sich der Nat ionalrat im vergangenen 
Jahr eines Problems angenommen, welches seit langem einer 
Lösung harrt und wo fü r zahlreiche Vorstösse unternommen 
wurden: die Freizügigkeit beim Wechsel der Vorsorgeeinr ich
tung. Die Botschaft zu einem entsprechenden Bundesgesetz 
datiert vom 26. Februar 1992 - der Nat ionalrat hat die Vorlage 
bereits in der Dezembersession 1992 als Erstrat behandelt. 

Das Freizügigkeitsgesetz ist am 
S.Dezember 1992 im Nationalrat 
beraten worden. Die Vorlage des 
Bundesrates bzw. die entsprechen
den Ändemngen der Kommissions
mehrheit wurden mit leichten Modi
fikationen angenommen. 

Die wichtigsten Punkte des Frei
zügigkeitsgesetzes nach der Bera
tung durch den Nationalrat: 
1. Es wird ein eigenes Freizügig
keitsgesetz geschaffen und nicht 
bloss eine Ergänzung des Obligatio
nenrechts. Dieses neue Gesetz fällt 
damit für den Vollzug in die Zustän
digkeit des Eidgenössischen Depar
tements des Innem. 
2. Die bundesrätliche Idee der kas
senübergreifenden Regelung der 
Freizügigkeit hat obsiegt. Insbeson
dere besteht nun das Prinzip Ein
trittsleistung = Austrittsleistung. 
3. Die Mindestaustrittsleistungen 
richten sich nach dem Alter des 
Austretenden. 

Vom 25. bis zum 45. Altersjahr 
wird pro Jahr ein Zuschlag von 5 
Prozent gewährt. Sonst besteht der 
Anspmch auf die Leistungen nach 
dem Finanzierungsprinzip der be

treffenden Vorsorgeeinrichtung, d.h. 
nach dem Beitrags- oder dem Lei
stungsprimat. 
4. Um die Ansprüche der Ver
sicherten aus einem Scheidungs
verfahren befriedigen zu können, 
wird das Abtretungsverbot in der 
beruflichen Vorsorge aufgehoben. 
Wieviel den geschiedenen Parteien 
zusteht, wird jedoch nach dem heute 
noch geltenden Scheidungsrecht 
(Art. 151/152 ZGB) beurteiU. Die in 
Gang gesetzte ordentliche Schei
dungsrechtsrevision wird in diesem 
Punkt nicht vorgezogen werden. 
5. Im Falle einer Teil- oder einer 
Gesamtliquidation der Vorsorgeein
richtung erhalten die Versicherten 
auch einen Anteil am freien Vermö
gen der Vorsorgeeinrichtung. Diese 
Regelung kann insbesondere für die 
mit einer Liquidation des Untemeh
mens arbeitslos werdenden Versi
cherten bedeutsam sein. 
6. Der versicherungstechnische Zins 
kann im Rahmen einer vom Bundes
rat noch festzulegenden Bandbreite 
von einem Prozent durch die Ein
richtungen bestimmt werden. Des
halb kann es auch weiterhin Fälle 
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geben, bei denen der Versicherte für 
den Eintritt in die neue Vorsorgeein
richtung aus dem eigenen Sack ei
nen Betrag nachzahlen muss oder 
gemessen an der Eintrittsleistung für 
die neue Vorsorgeeinrichtung zuviel 
Austrittsleistung erhält. 
7. Das Freizügigkeitsgesetz wird mit 
seinem Inkrafttreten wirksam. Da
her können die Versicherten ihre 
Ansprüche gegenüber ihrer Vorsor
geeinrichtung im FreizügigkeitsfaU 
sofort nach dem neuen Recht gel
tend machen. Mit dieser übergangs-
rechtUchen Regelung wird der of
fensichtlichen Dringlichkeit der Re
gelung sowie dem Gebot der 
Rechtssicherheit entsprochen, das 
nicht eingehalten wäre, wenn 30 
verschiedene (d.h. kantonale und 
eidgenössische) Aufsichtsbehörden 
oder 14000 Vorsorgeeinrichtungen 
entscheiden könnten, wann und in 
welchem Umfang das neue Gesetz 
für sie und ihre Versicherten wirk
sam werden soll. 

Diese Regelung ist auch finan
zieU verkraftbar, da 
• der Sicherheitsfonds während 
fünf Jahren im Falle einer Teil- oder 
Gesamtliquidation der Einrichtung 
allfällige Deckungslücken schliesst 
und der finanzielle Aufwand dafür 
relativ gering ist (40 Mio Franken 
pro Jahr, was pro Versicherten im 
Monat Fr 1.20 ausmacht). 
• im übrigen die Finanzierungsbasis 
der Vorsorgeeinrichtung angepasst 
werden kann und die zusätzliche Be
lastung der in der Vorsorgeeinrich
tung verbleibenden Versicherten zu
mutbar ist 

Den Vorsorgeeinrichtungen steht 
für die formelle Anpassung ihrer Ré
glemente eine Frist von fünf Jahren 
zur Verfügung. 

Die Weiterbehandlung der Ge
setzesvorlage obliegt nun dem Stän
derat (Nu) 
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Die dringlichen Massnahmen 
gegen die Kostensteigerung 
und gegen die EntsoUdarisierung 
in der Krankenversicherung 

Die unaufhör l iche Steigerung der Gesundheitskosten machte 
Gegenmassnahmen im Kosten- und Prämienbereich notwen
d ig . Im fo lgenden Beitrag werden die bisherigen und die noch 
zu erwartenden Wirkungen der beschlossenen Massnahmen 
auf die Tarife der verschiedenen Leistungserbringer und auf 
die EntsoUdarisierung aufgezeigt . 

Die Kosten des Gesundheitswesens 
sind in den letzten Jahren beträcht
lich gestiegen. So verursachte Herr 
Schweizer seiner Kasse im Jahre 
1990 mehr als doppelt so hohe Ko
sten wie 1980. Sein Lohn und die 
Preise für seinen Warenkorb stiegen 
im gleichen Zeitraum weniger stark 
an, siehe Abbildung 1. 

Die Spirale der Beitragserhöhun
gen für die Krankenkassen drehte 
sich in der Folge immer schneller 
Einer der Gründe für die Explosion 
der Beiträge Uegt in der Umvertei
lung der Kosten zwischen den ver

schiedenen Zahlern, welche in den 
letzten 15 bis 20 Jahren stattgefun
den hat (Abb. 2). Herr Schweizer 
übernimmt nahezu unverändert un
gefähr ein Drittel der von ihm ver
ursachten Gesundheitskosten als 
selbstbezahlender Patient, während 
der Anteil der Krankenkassen von 
1975 bis 1988 beträchtlich gestiegen, 
derjenige der öffentlichen Hand ent
sprechend gesunken ist. Die Kosten 
wurden also fast ausschliesslich zula
sten der Krankenkassen umverteilt 

Versicherte mit bescheidenem 
Einkommen leiden besonders dar-

UJ 

Q 

D 
tn 
m 
(9 

unter, dass die Gesundheitskosten 
schneller steigen als die andern Prei
se und die Löhne. Auch das System 
der Pro-Kopf-Beiträge und die un
abhängig von der wirtschaftlichen 
Situation des Versicherten ausge
richteten Bündessubventionen ver
hindern die Solidarität zwischen den 
finanzieU besser und den schlechter 
Gestellten. 

Im Vergleich mit andern Zwei
gen der Sozialversicherung scheint 
die Solidarität in der Krankenversi
cherung am wenigsten entwickelt zu 
sein. Zudem gehört Herr Schweizer 
einer Kasse an, welche stark unter 
dem Wechsel vieler junger Mitglie
der zu BiUigkassen gelitten hat. Ei
nen solchen Wechsel können sich 
meist nur junge Leute erlauben, da 
die Kassen die Prämien nach dem 
Eintrittsalter festlegen. Für Herrn 
Schweizer würde ein Kassenwechsel 
also viel zuviel kosten. Einige Kas
sen mit einem sehr hohen Anteil be
tagter Mitglieder sahen sich gezwun
gen zu fusionieren, was die EntsoU
darisierung noch verschärfte. Für 
einen guten Teil der Bevölkerung 
sind die Steigerungen der Kranken
kassenkosten unerträglich gewor
den: zum Beispiel Betagte, die durch 
Kassenfusionen betroffen sind, Fa
milien mit mehreren Kindern und 
Personen mit kleinem Einkommen. 

Abbildung 1: Entwicklung der Kosten 
je Versicherten, der Preise und der Löhne 1980-1990 
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Quelle: BSV; Krankenversicherungsstatistik 199Ü; Bern 1992 

Abbildung 2: Ausgabentinanzierung nach der Herkunft 
der Mittel 1975-1990 
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Diese Probleme haben eine Trag
weite erlangt, welche den Bund ge
zwungen hat, mit dringlichen Bun
desbeschlüssen zu intervenieren. 
Diese bezwecken ein rasches Ein
wirken für die Zeit, bis im Rahmen 
einer Totalrevision des Krankenver
sicherungsgesetzes tiefgreifendere 
Massnahmen beschlossen werden 
können; sie sollen der Kostensteige
rung und der EntsoUdarisierung ent
gegenwirken. 

Dringliche Bundesbeschlüsse 
vom 13. Dezember 1991 

Am 13. Dezember 1991 haben die eid
genössischen Räte zwei Bundesbe
schlüsse mit unterschiedlicher Gültig
keitsdauer gutgeheissen (Abb. 3). 

Vorgeschlagene Massnahmen 
Massnahmen gegen die Kosten-
Steigerung 
Unter den vorgeschlagenen Mass
nahmen sind diejenigen zur Eindäm
mung der Krankenversicherungsko
sten die wichtigsten. So darf bei
spielsweise der prozentuale Anstieg 
der Tarife für ambulante und sta
tionäre Behandlung um höchstens 
einen Drittel über dem Anstieg des 
Konsumentenpreisindexes liegen. 
Es muss hier daran erinnert werden, 
dass die Tarife zwischen den kanto
nalen Krankenkassenverbänden ei
nerseits und den ambulanten Lei
stungserbringern oder den verschie
denen Spitälern (stationärer Be
reich) auf der andern Seite vertrag
lich festgelegt werden. Damit sie 
gültig werden, müssen diese Verträ
ge durch die Kantonsregierungen 
genehmigt werden. Abbildung 4 
zeigt, wie die Begrenzung der Arzt
tarife für 1992 berechnet wurde. 

Auch für die durch die Kasse be
zahlte Spitalpauschale wurde die Er
höhung nach der gleichen Berech
nungsweise limitiert: Konsumenten
preisindex plus ein Drittel (Abb. 5). 

Die gleiche Regel zur Begren
zung der Preiserhöhungen war auch 
für Medikamente und Analysen gül
tig (Abb. 6). Daraus ergab sich, dass 
die Tarife der Analysenliste unver

ändert blieben, während diejenigen 
der Spezialitätenliste um 3,9 Prozent 
erhöht wurden. Ohne die Anwen
dung des dringlichen Bundesbe
schlusses hätte dieser Satz minde
stens 6 Prozent betragen, wenn man 
den Zeitpunkt der letzten Preisan
passung berücksichtigt. 

Massnahmen 
gegen die EntsoUdarisierung 
Die Bestimmungen über einen Risi
koausgleich zwischen den Kassen (in 
Kraft gesetzt auf den I.Januar 1993) 
ermöglichen es einer Kasse mit ei
nem grossen Anteil an Betagten und 
Frauen unter ihren Versicherten, ei
ne Ausgleichsabgabe zu erhalten 
von Kassen mit einer grossen Zahl 
von jungen und männlichen Versi
cherten. Diese Massnahme dürfte 
den Konkurrenzkampf beruhigen, 
den sich die Kassen heute liefern, 
um junge Versicherte anzuziehen. 
Zudem kann keine neue Kasse aner
kannt werden, und keine der aner
kannten Kassen darf ihr Tätigkeits
gebiet ausdehnen, solange der Bun
desbeschluss in Kraft ist Ausserdem 
sind die Kantone ermuntert worden, 
individuelle Prämienverbilligungen 
für Versicherte mit geringem Ein
kommen zu gewähren, wenn die 
Prämienhöhe für diese eine beson
ders schwere Belastung darstellt. 
Ein finanzschwacher Kanton erhält 
dann einen Teil der 100 Millionen 
Franken, welche der Bund für die 
Prämienreduktion für Versicherte 
mit kleinen Einkommen bereitge
stellt hat: Voraussetzung dafür ist, 
dass der betreffende Kanton den 
gleichen Betrag an die Prämienver
billigung für Versicherte mit kleinen 
Einkommen leistet. Die Prämien
steigerung wird für Herrn Schweizer 
durch diesen Mechanismus be
trächtlich gebremst werden. 

Massnahmen zur Begrenzung 
der Krankenversicherungsprämien 
Anders als bei den Kostenbeschrän-
kungsmassnahmen werden hier die 
Prämien direkt begrenzt. Die Mass
nahmen wurden ergriffen, nachdem 
die Krankenkassen im Frühling 1991 

Abb.3: Gültigkeitsdauer der dringlichen Bundes
beschlüsse vom 13. Dezember 1991 

1991 14.12. 1992 1993 1994 

Bundesbeschluss über befristete Massnahmen gegen die 
Kostensteigerung in der Kranktnversicherung 

Bundesbeschluss über befristete Massnahmen gegen die 
Entsolidarisierung in der Krankenversicherung 

Abb.4: Bewilligte Erhöhung 
der Arzttarife im Kanton X auf den 1. Januar 1992 
(letzte Anpassung: I.Januar 1986) 
Tarif Entwick- Entwick- AP plus Zulässige 
1991 lung der lung des ein Drittel Erhöhung 
(Tax- Kosten Landes- (AP +) des Arzt-
punkl- pro Ver- indexes tarifes im 
wert) sichcricn der Konsu- Kanton X 

in den menten- für das 
Jahren preise in Jahr 1992 
1986-1991) den Jahren 
(letzte 1986-1990 
verfügbare (AP) 
Angaben) 
(AC) 

Tarif 
1992 
(Tax
punkt-
wert) 

Fr f.75 25,57% f2,38% 16.51% 0% Fr. 1.75 
(AC > AP+) 

Abb, 5: Bewilligte Tariferhöhung für das Spital X auf 
den I.Januar 1992 (letzte Anpassung: I.Januar 1991) 
Pau- Entwick Entwick AP plus Zulässige Pau
schak lung der lung des ein Drittel Erhöhung schale 
m\ Kosten Landes (AP+) der Pau 1992 

pro Ver indexes schale für 
sicherten der Konsu das Jahr 
in den menten 1992 
Jahren preise in 
1989-1990 den Jahren 
(letzte 1989-1990 
verfügbare (AP) 
Angaben) 
(AD 

Fr. 230 6% 5.4% 7.2% 1.13% I i . 2.516(1 
(AC<AP+) 

AC Kostenentwicklung 
AP Preisentwicklung 
AP+ Preisentwicklung + 'ly 
AC < AP+ Kostenentwicklung geringer als Preisentwicklung + ' / j 
AC > AP+ Kostenentwicklung stärker ais Preisentwicklung + ' / j 

Abb.6: Tarif der Analysenliste und Preis des 
Medikamentes X für das Jahr 1992 

Jahr Tarif der Analysenlisle 
(Taxpunktwert) 

Preis des Medikamentes 
X 

1991 Fr 1.30 Fr50.-
1992 Fr 1.30 Fr 51.95 
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Prämienerhöhungen von 15 bis 20 
Prozent für das folgende Jahr an
gekündigt hatten; die Kassen führ
ten diese Erhöhungen auf eine 
durchschnitfliche Steigerung ihrer 
Kosten um 12 bis 13 Prozent im Jah
re 1991 zurück. Urn diese Entwick
lung zu bremsen, sieht der Bundes
beschluss vom 13. Dezember 1991 
für das Jahr 1992 höchstens 10 Pro
zent Prämienerhöhung in der indivi-
dueUen Grundversicherung vor 

Vollzug und Auswirkungen der 
Bundesbeschlüsse 
vom 13. Dezember 1991 
Zum Vollzug muss festgesteUt wer
den, dass die Bestimmungen des 
Bundesbeschlusses auf einige Tarif
verträge nicht angewendet werden 
konnten. Diese Verträge waren 
durch die Kantone genehmigt wor
den, bevor der entsprechende Bun
desbeschluss in Kraft trat Im Spital
bereich traf das auf ungefähr die 
Hälfte der Kantone zu. In einigen 
Kantonen haben die kantonalen 
Krankenkassenverbände Beschwer
de gegen die Entscheide der Kan
tonsregierung eingereicht. In den 
Beschwerden wurde geltend ge
macht, dass die vom Kanton festge
legten Tarife die Bestimmungen des 
dringhchen Bundesbeschlusses nicht 
einhielten. • 

Einige Kantone wie Waadt und 
Neuenburg wenden ein System der 
Globalbudgetierung an, welches 
ebenfalls Kosteneindämmung zum 
Ziel hat. In den Kantonen, in wel
chen der Bundesbeschluss zur An
wendung kam, übte dieser einen 
Anreiz für eine Politik der Kosten
begrenzung aus. Auch wenn die 
Bremswirkung bei den Krankenkas
sentarifen im Gegenzug eine Er
höhung der kantonalen Lasten nach 
sich ziehen kann, darf man nicht aus
ser acht lassen, dass damit die Kan
tone zu einer aktiveren SparpoUtik 
angeregt werden. 

Zurzeit untersuchen die Kantone 
die MögUchkeiten zur Durchfüh
rung von Spitalplanungen. Im Kan
ton Neuenburg sieht der Bericht des 
Staatsrates zur Spitalplanung ausser 

einer Bettenreduktion auch den Ab
bau gewisser Pflegebereiche in sie
ben von acht Spitälern vor Das Ziel 
liegt hier in Einsparungen durch Be
schränkungen der Leistungsaufträge 
an die Spitäler Im Kanton Wallis ist 
ebenfalls der Abbau von 200 Spital
betten innerhalb von drei Jahren 
vorgesehen. Ferner wird empfohlen, 
dass sich die Spitäler in ihrem Ange
bot gegenseitig ergänzen. 

Die Spitalplanung und ihre prak
tische Umsetzung sind aber be
stimmt keine leichten Aufgaben. So 
wünschten das Parlament und die 
Regierung des Kantons Zug, die 
Zahl der Akutspitäler zu reduzieren; 
das Volk hingegen entschied, alle 
vier bestehenden beizubehalten. 
Ebenso würde die Freiburger Regie
rung neue Leistungsaufträge an die 
verschiedenen Distriktspitäler be
grüssen; auch hier wird das Volk in 
letzter Instanz entscheiden. 

Trotz Begrenzung der Tarifan
passungen steigen die Gesamtko
sten des Gesundheitswesens weiter 
Das erklärt sich namentlich aus der 
Mengenzunahme; diese wird zum 
Teil durch Elemente bestimmt, wel
che durch die Politik nicht beein
flüsst werden können (demographi
sche Alterung, medizinischer Fort
schritt). Der Bundesbeschluss hat 
den quantitativen Aspekt dennoch 
nicht ausser acht gelassen, denn im 
Vergleich der Entwicklung der Ge
sundheitskosten mit der allgemei
nen Preisentwicklung wird indirekt 
auch die Menge der erbrachten Lei
stungen berücksichtigt. TatsächUch 
zieht jede Zunahme der erbrachten 
Leistungen eine Kostenerhöhung 
nach sich, welche sich auf die zuge
lassenen Tarifanpassungen auswirkt. 

Was die Anwendung der Bestim
mungen anbelangt, welche den An
stieg der Krankenkassenprämien 
begrenzen sollen, wurden gewisse 
Ausnahmen von der lO-Prozent-Li-
mite zugestanden: das gilt für Kas
sen, welche nachweisen konnten, 
dass ihre Reserven bei Einhaltung 
der Limite unter das um einen 
Zehntel erhöhte gesetzliche Mini
mum sinken würden. 
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Abbildung 7 zeigt die Anwen
dung der genannten Bestimmungen. 

Bundesbeschluss 
vom 9. Oktober 1992 
Der Bundesbeschluss vom 13. De
zember 1991 über befristete Mass
nahmen gegen die Kostensteigerung 
in der Krankenversicherung sah vor, 
dass der Bundesrat vor Ablauf sei
ner Gültigkeit ein neues Mass-
nahmenprogramm gegen die Ko
stensteigerung zu unterbreiten hat
te. Dieses Programm sollte die Inter
essen der Kantone im Rahmen des 
Möglichen besser berücksichtigen 
und die Kostensteigerung entschie
dener bekämpfen als der Bundesbe
schluss von 1991. Die im Rahmen 
des Bundesbeschlusses vom 9. Okto
ber 1992 über befristete Massnah
men gegen die Kostensteigerung in 
der Krankenversicherung ergriffe
nen Massnahmen betreffen einer
seits den Bereich der Tarife und 
Preise und andererseits denjenigen 
der Beiträge. Der Bundesbeschluss 
vom 9. Oktober 1992 trat Anfang 
1993 in Kraft; die Gültigkeit seiner 
verschiedenen Massnahmen, in Ab-

Abb. 7: Anwendung der Beitragslimite in der 
Einzelversicherung für Krankenpflege im Jahre 1992 

') 69 Kassen 
') 76 Kassen 
)̂ 34 Kassen 

") 5 Kassen 

750000 Versicherte 
1700000 Versicherte 

300000 Versicherte 
2710000 Versicherte 

1) lO-Prozent-Limite für Beitragserhöhungen eingehalten. 
2) 10-Prozent-Limite für Beitragserhöhungen nach Intervention 

durch das BSV eingehalten. 
3) Genehmigung einer Beitragserhöhung ülier 10 Prozent durch 

das BSV. 
4) Ablehnung einer Beitragserhöhung über 10 Prozent durch das 

BSV. Die Beschwerden dieser Kassen beim Eidgenössischen 
Departement des Innern wurden ebenfalls abgelehnt. Drei 
Kassen haben beim Bundesrat rekurriert. Zwei dieser Be
schwerden wurden ebenfalls abgewiesen, die dritte ist noch 
hängig. 

Quelle: Bundesamt für Sozialversicherung 
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hängigkeit vom Ausgang der Refe
rendumsabstimmung, wird in Abbil
dung 8 dargestellt. 

Die Massnahmen des Bundes
beschlusses vom 9. Oktober 1992 
Massnahmen im ambulanten 
Bereich 
Verschiedene Massnahmen wurden 
ergriffen, um die oben genannten 
Ziele zu erreichen. Im ambulanten 
Bereich, welcher rund zwei Drittel 
der Gesamtausgaben der Grundver
sicherung verursacht, wurden die für 
die Leistungen der Krankenversi
cherung massgeblichen Tarife und 
Preise auf dem Stand vom 30. Juni 
1992 eingefroren. Für die Arznei
mittel der Speziahtätenliste und der 
ArzneimittelUste mit Tarif gelten die 
Preise vom 15. September 1992 als 
Lintite für 1993. Üblicherweise wer
den die Preise in diesem Bereich 
jährUch zweimal, am 15. März und 
am 15. September, angepasst. Des
halb werden die Tarif- und Preiser
höhungen für ambulante Behand
lungen hier wirkungsvoller gebremst 
als durch die Regelungen des dring
lichen Bundesbeschlusses vom 
13. Dezember 1991. Abbildung 9 

- zeigt die Tarife für Arztbehandlung, 
Arzneintittel und Analysen. 

Der Bundesrat kann für das Jahr 
1994 eine Tarifanpassung im ambu
lanten Bereich zulassen, wenn die 
Zielsetzung des dringlichen Bundes
beschlusses vom 13. Dezember 1991 
im Jahre 1992 erreicht wurde 
(Abb. 10). 

Eine Tariferhöhung ist aus
nahmsweise möglich, wenn der Tax
punktwert in den Jahren 1990 bis 
1992 nicht angepasst wurde und 
nachgewiesen ist, dass die Behand
lungskosten je versicherte Person 
und Jahr bei den betreffenden Lei-
stungserbringem gleichzeitig um 
nicht mehr als der Landesindex der 
Konsumentenpreise plus ein Drittel 
angestiegen sind. Der Taxpunktwert 
darf jedoch nur soweit erhöht wer
den, dass der Anstieg der Behand
lungskosten je versicherte Person 
voraussichtlich höchstens einen Drit
tel über dem Anstieg des Landes

indexes der Konsumentenpreise im 
Jahre 1993 Uegt (Abb. 11). 

Eine weitere Ausnahme kann to
leriert werden, wenn Krankenkas
sen und Erbringer von Leistungen 
während der Gültigkeitsdauer des 
Bundesbeschlusses erstmals inter
kantonale Verträge abschliessen 
(wenn beispielsweise verschiedene 
kantonale Verträge durch eine 
schweizerische Regelung ersetzt 
werden, was namentUch für die 
Hebammen vorgesehen ist). 

Massnahmen im Spitalbereich  
Tarife 
Im Spitalbereich werden die Tarifer
höhungen begrenzt, aber nicht gänz
lich verhindert Das Nicht-Einfrie
ren der Tarife und Preise im Spital
bereich ist in erster Linie darauf 
zurückzuführen, dass die zu treffen
de Lösung die Interessen der Kanto
ne beachten musste. Die letzteren 
verlangten in der Tat, dass die Perso
nalkosten besser berücksichtigt wer
den. Damit dieses Ziel errreicht wer
den kann, wird der Teil der Spital
pauschale, welcher durch die Perso
nalkosten bestimmt wird, nach dem 
Lohnindex des BIGA festgesetzt, 
während der Teil der Sachkosten 
dem Konsumentenpreisindex folgt 
Abbildung 12 veranschaulicht die 
Berechnung der Pauschale des Spi
tals Y für das Jahr 1993. 

Während der dringUche Bundes
beschluss vom 13. Dezember 1991 
die vorhergehende Kostenentwick
lung berücksichtigte, ist das hier 
nicht der Fall. Es ist keine Tarifan
passung vorgesehen, die über den 
Anstieg des Lohn- und Preisindexes 
hinausgeht. 

Die erlaubte Tarifanpassung un
ter Anrechnung der Lohnkosten 
nach dem Lohnindex des BIGA und 
der Sachkosten nach dem Konsu
mentenpreisindex entspricht genau 
der Berechnungsmethode, die der 
Bundesrat neuerdings bei Tarifbe
schwerden anwendet Diese Metho
de wurde vom Bundesrat bei seinem 
Entscheid vom I.Juni 1992 erstmals 
angewendet (Beschwerde des kan
tonalen Krankenkassenverbandes 

Abb. 8: Gültigkeitsdauer des Bundesbeschlusses 
vom 9. Oktober 1992 über befristete Massnahmen gegen 
die Kostensteigerung 
1993 9.10. 1994 1995 

Gültigkeitsdauer im Falle einer Ablehnung des Referendums 

I 
Frist für die Abstimmung über das Referendum 

Abb. 9: Tarif für ärztliche Behandlung, Arzneimittel und 
Analysen im Kanton X für das Jahr 1993 

1992 1993 
Arzttarif im Kanton X 
(Taxpunktwert) 

Fr 1.75 Fr 1.75 

Medikament X 
Analysen (Taxpunktwert) 

Fr. 51.95 
Fr. 1.30 

Fr. 51.95 
Fr 1.30 

Abb. 10: Arzttarife im Kanton X im Jahr 1994 
Tarif 
1993 
(Tax
punkt-
wert) 

Entwick
lung der 
Kosten 
pro Ver
sicherten 
im ambu
lanten 
Bereich 
1991-1992 
(Annahme) 
(AC) 

Entwick
lung des 
Landes
indexes 
der Konsu
menten
preise 
1991-1992 
(AP) 

AP plus 
ein Drittel 
(AP+) 

Zulässige 
Erhöhung 
für 1994 
(AC<AP+) 

Zuläs
siger 
Arzt
tarif 
für 
f994 
(Tax-
punkt-
weil) 

Fr 1.75 2% 4,0% 5,3% 3,23% l'r, l.SI 

Abb. 11 : Arzttarif für das Jahr 1993 im Kanton X, 
wenn zwischen 1990 und 1992 keine Anpassungen 
vorgenommen wurden 
Arzt
tarif im 
Kanton 
Xfür 
das Jahr 
1992 
(Tax
punkt-
wert) 

Entwick
lung der 
Kosten 
pro Ver
sicherten 
in den 
.1 ahren 
1989-1991 
(AC) 

Entwick- AP plus Zulässige Zuläs-
lung des ein Drittel Erhöhung siger 
Landes- (AP+) des Arzt- Arzt-
imlexes tarifes im tarif im 
der Konsu- Kanton X Kanton 
menten- für das X für 
preise In Jahr i993 das 
den Jahren Jahr 
t989-f991 1993 
(AP) (Tax

punkt-
wert) 

Fr f.75 f l % 11,5% 1.5,3% 3,9% l-r.l,.S2 

Abb. 12: Für das Spital Y bewilligte Pauschale 
für 1993 (letzte verfügbare Daten: 1991) 

Pauschale 1992 des Spitals Y 232.60 
Anteil Personalaufwand des Spitals Y im Jahr 1991 75% 
Aiileil Sachaulwand des Spiials \ ini J:ihr l'AJl 25% 
Zunahme BIGA-Lohnindex 1990/1991 7% 
Zunahme Landesindex der Konsumentenpreise 1990/91 5,8 % 
Zulässige Pauschale 
für das Jahr f993 

75% von 232.60 = 174.45 + 7% = 186.70 
25 % von 232.60 = 58.15 + 5,8 % = 61.50 
Total: Fr. 248.20 
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Schaffhausen gegen den Entscheid 
der Schaffhauser Regierung vom 
19. Dezember 1989). 

Beteiligung an den Spitalkosten 
Die Kostenbeteihgung der Spitalpa
tienten war in der Botschaft des 
Bundesrates vom 19. August 1992 
über befristete Massnahmen gegen 
die Kostensteigerung bei der Kran
kenversicherung nicht enthalten. Sie 
wurde von den eidgenössischen Rä
ten eingeführt; der Bundesbeschluss 
sieht nun vor, dass vom Patienten für 
jeden Tag Spitalaufenthalt ein Bei
trag von zehn Franken an die Be
handlungskosten verlangt wird. An
stelle eines anteilmässigen Beitrages 
tritt ein gleichbleibender Beitrag an 
die Behandlungskosten. 

Wenn sich Herr Schweizer für 
zehn Tage ins Spital Y begibt, über
nimmt seine Kasse zehn Tagespau
schalen zu 248.20 Franken und ver
langt von ihm einen Beitrag von 100 
Franken für die zehn Tage. 

Dieser Entscheid ist auf den Wil
len des Parlaments zurückzuführen, 
auch auf die Nachfrageseite einzu
wirken, trägt doch auch diese zur 
Kostenexplosion im Gesundheits
wesen bei. Eine Kostenbeteiligung 
soll dem Patienten die Kosten der 
im Gesundheitswesen geforderten 
Leistungen bewusst machen. Die 
Patienten sollen dazu bewogen wer
den, sich so oft als möglich für die 
ambulante Behandlung zu entschei
den, da diese nur eine bescheidene 
Infrastruktur erfordert und folglich 
weniger kostspielig ist als die Hospi
talisierung. Diese Beteiligung an 
den Spitalkosten bezweckt auch, die 
bisherige Ungleichbehandlung von 
Spitalbehandlung und ambulanter 
Behandlung aufzuheben. Tatsäch
lich sieht die geltende Gesetzgebung 
keine Beteiligung an den Spitalko
sten vor, was dazu beitragen kann, 
dass die Versicherten die stationäre 
Behandlung vorziehen. 

Ein Referendum wurde inzwi
schen eingereicht, welches die Ko
stenbeteUigung von zehn Franken, 
im Tag in Frage stellt; betroffen da
von ist aber der ganze Bundesbe

schluss, und die Volksabstimmung 
darüber muss vor dem 9. Oktober 
1993 angesetzt werden. Bei Ableh
nung des Referendums werden die 
Bestimmungen des Bundesbeschlus
ses offensichtlich nicht in Frage ge
stellt. Wird es jedoch angenommen, 
kann die Gesamtheit der Bestim
mungen des Bundesbeschlusses vom 
9. Oktober 1992 im Jahre 1994 nicht 
mehr angewendet werden. 

Beiträge 
Der dringliche Bundesbeschluss 
vom 9. Oktober 1992 sieht eine Bei-
tragsplafonierung für das Jahr 1993 
vor So ergibt sich für Versicherte, 
die jung in ihre Kasse eingetreten 
sind (erste Altersgruppe der Er
wachsenenkategorie), je nach Kan
ton, ein Maximalbeitrag gemäss Ab
bildung 13. Personen, die älter in die 
Kasse eingetreten sind, bezahlen 
höhere Prämien. Anderseits können 
diese Maximalbeiträge um 5 bis 10 
Prozent unterschritten werden, 
wenn die Kassen die Prämien nach 
Regionen innerhalb eines Kantons 
abstufen. 

War der Beitrag eines Versicher
ten 1992 höher als der oben aufge
führte Wert, wird er 1993 auf diesem 
Niveau eingefroren. 

Schlussbemerkung 

Der Anstieg der Gesundheitskosten 
und der Krankenkassenprämien hat 
in den letzten Jahren ein so bedeu
tendes Ausmass angenommen, dass 
der Bundesrat nicht mehr untätig 
bleiben konnte. Indem er auf die Ta
rife einwirkt und Massnahmen ge
gen die Entsolidarisierung, die wir in 
den letzten Jahren beobachten 
müssten, ergreift, setzt er bei zwei 
Faktoren an. welche massgeblich zur 
Verschlechterung der Situation der 
Krankenversicherung und insbeson
dere der Versicherten beigetragen 
haben. Der Bundesbeschluss vom 
9. Oktober 1992 ist restriktiver als 
derjenige vom 13. Dezember 1991, 
insofern er namentlich im ambulan
ten Bereich ein Einfrieren der Tarife 
verfügt. Die Kosten werden also 

UJ 

z 
û 
z 
p 
tn 
UJ 
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entschiedener gebremst Anderer
seits werden die Interessen der Kan
tone besser berücksichtigt. Eine ech
te Lösung muss sich jedoch aus einer 
vollständigen und langfristigen Um
gestaltung unseres Gesundheitswe
sens ergeben. Der Bundesrat ist sich 
wohl bewusst, dass eine Revision 
des Krankenversicherungsgesetzes 
das einzige Mittel ist, durch welches 
die grundlegenden Probleme der 
Krankenversicherung gelöst werden 
können. Das Parlament hat die Be
ratungen über diese Revision der 
Krankenversicherung schon aufge
nommen. Sie wird aber auf jeden 
Fall einige Zeit beanspruchen; mit 
dem Eriass von Bundesbeschlüssen 
lassen sich zumindest provisorische 
Lösungen für die dringendsten Pro
bleme finden. (Gr/Fa/Cy/Bx) 

Abbildung 13: Maximalbeiträge nach Kantonen 
für die erste Altersgruppe der Erwachsenenkategorie 
Kanton Fr. Kanton Fr Kanton Fr 
Zürich 130.20 Freiburg 141.75 Aargau 108.15 
Bern 140.80 Soiothurn 122.10 Thurgau 101.50 
Luzern 117.75 lîasel-Sl.uK 149.0(1 Tessin 153.80 
Uri 101.85 Basel-Land l.M,9(l Waadt 222.10 
Schwyz 104.30 Sch'hausen 114..'.(l Wallis i^:,2() 
O'walden 1(14.4(1 Appenzell AR 89.30 N'burg i.îi.id 
N'walden 101.50 Appenzell IR 88.45 Genf 207.00 
Glarus 101.00 St.Gallen 106.75 Jura 142.90 
Zug 1(1').!() erblinden S').7(l 
Quelle: Bundesamt für Sozialversicherung 
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Die Entwicklung 
der Gesundheitskosten 

Die Gesundheitskosten steigen übermässig an. Der Öf fent l ich
kei t , insbesondere den Versicherten, ist diese Entwick lung vor 
al lem durch die Prämienerhöhungen der letzten Jahre be
wusst . Im folgenden w i r d die Entwick lung für den Zeitraum 
1980-1990 aufgezeigt, dies im Bewusstsein, dass alle Anzei
chen auf eine erhöhte Beschleunigung der Kosten in den Jah
ren 1991 und 1992 hinweisen. 

VON PETER KUNZ, DR. PHIL. NAT.. VIZEDIREKTOR BSV 

Fast laufend werden in jüngster Zeit 
Wachstumsraten verschiedenster ge
sundheitsrelevanter Kostengrössen 
publiziert, die diese Entwicklung i l 
lustrieren. So werden Indikatoren 
der Kosten, Tarife, Medikamenten
preise, Spitalaufenthaltsangaben 
u.a.m. genannt. Sucht man aber nach 
Analysen, die Ursachen oder Hin
tergründe aufzeigen, findet man ver
schiedene Aussagen, die eher den 
Charakter von Mutmassungen ha
ben. Die ausgewiesenen Wachs
tumsraten sind durchaus zutreffend; 
sie zeigen aber wenig konkrete oder 
direkt umsetzbare Ansatzpunkte 
aut Zweckmässige Korrekturen 
sind daher schwer erkennbar 

Dabei sind Entwicklungsraten 
nicht nur ein Illustrationsmittel oder 
ein Indikator, sondern ebenso ein 
Analyseinstrument, indem durch 
Zerlegungen solcher Entwicklungs
werte eigentliche Ursachen erkannt 
werden können. Man muss nur sol
che Zerlegungen suchen oder einen 
geeigneten zerlegbaren Ansatz 
wählen. 

Abgrenzung 
der Kostenelemente 

Die gesamten Krankenpflegekosten 
lassen sich in die drei Kostengruppen 
«Ambulante Behandlung», «Hospi-
talisierungskosten» und «Medika
mentenkosten» aufteilen, mit Antei

len von rund 40,45 und 15 Prozent an 
den Gesamtkosten. Die Untertei
lung in weitere Kostensätze ist 
schwierig, zumal die Abgrenzungen 
nicht hinreichend gelingen. 

Gesundheitspflege ist aber vor 
allem personalintensiv. Die ver
schiedenen Kostensätze sind Ent
schädigungen für Dienstleistungen, 
die weitgehend Personalkosten f i 
nanzieren. Im Spitalbereich sind et
wa 80 Prozent der Kosten Personal
kosten, in der ambulanten Behand
lung einschliessUch Praxiskosten 
wohl UK) Prozent. 

So stützen wir uns auf die ent
sprechenden Lohnkosten ab, womit 
vor allem Kosten der medizinischen 
Versorgung und Betreuung, die den 
Krankenkassen obliegen, betrachtet 
werden, während Investitionsko
sten, wie Baukosten oder Ausrü
stungen von Spitälern, von der öf
fentlichen Hand übernommen wer
den. Dadurch kann die Entwicklung 
der Gesamtkosten durch diejenige 
der Lohnkosten der Ärzte und des 
Spitalpersonals sowie der Medika
mentenkosten annäherungsweise er
mittelt werden. 

Die Basisdaten 

Zur Beurteilung der Entwicklung 
werden für die 10-Jahres-Periode 
1980-1990 durchschnittliche jährli
che Zuwachsraten ermittelt. Da

durch sollen kurzfristige Schwan
kungen geglättet und vermieden 
werden. 

Verwendet werden Grunddaten 
der VESKA sowie allgemeine Wirt
schaftsdaten. Die VESKA erfasst 
und publiziert solche Werte über 
Jahre hinweg, womit eine gleichblei
bende Erfassung sichergestellt ist. 

Die Veränderung der Lohnsum
me setzt sich aus der Veränderung 
der Bestände und der Lohnzuwachs
rate zusammen. Für die beiden Be
rufsgruppen liegen keine Lohnerhe
bungen vor, da das BIGA diese nicht 
erfasst. Als Ersatz wählen wir für 
das Spitalpersonal den AHV-Lohn-
index, der auch karrieremässige 
Lohnverbesserungen - insbesondere 
im Altersbereich 20^0 - enthält, 
während für die Ärzte der BIGA-
Lohnindex herangezogen wird. 

Als Basis erhalten wir für die Pe
riode 1980-1990 folgende jähriiche 
Entwicklungsraten: 
Wohnbevölkerung 0,6 % 
Kranken versicherte 1,0 % 
Ärztezahl 3,4 % 
Spitalpersonal 3,2 % 
Medikamentenpreise 4,2% 
AHV-Lohn 5,2% 
BIGA-Lohn 4,2% 
Preisentwicklung 3,4% 
Gesamtkosten VESKA 7,6% 
Gesamtkosten KV-BSV 8,0% 

Die Werte sind in Graphik 1 dar
gestellt. 

Berechnung und Folgerungen 
Sogleich sei die Berechnung aufge
zeigt: 

Wachstum Arztkosten = 
Ärztezahl 3.4% 

Wachstum Spitalkosten = 
Spitalpersonal 3.2% 

Wachstum 
Medikamenlenkosten = 
Krankenversicherte 1,0% 

BIGA-Lohn 4,2% = 7,7% 

AHV-Lohn 5,2% = 8.6% 

Preisindex 3,4% = 4,4% 

Kostensteigefung insgesamt = 
40 % X 7,7 % -1- 45 % X 8.6 % + 15 % x 4,4 % = 7,6 % 

Vorerst ist eine Bemerkung zu 
den Grunddaten angezeigt. Noch 
gibt es keine vereinheitUchte Stati
stik im Gesundheitswesen, so dass 
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sich je nach Basis unterschiedliche 
Werte ergeben. So beträgt die 
Wachstumsrate der Gesamtkosten 
gemäss VESKA 7,6 Prozent, nach 
KV-Statistik des BSV 8,0 Prozent. 
Es besteht ebenfalls zwischen der 
Zunahme der Wohnbevölkerung 
(0,6%) und derjenigen der Kran
kenversicherten (1,0%) eine Diffe
renz. Solche Unstimmigkeiten las
sen sich erst durch einheitliche Ab
grenzungen und eine verbesserte 
Datenerfassung bereinigen. Immer
hin darf festgehalten werden, dass 
derartige Abweichungen geringfü
gig ausfallen und letztlich die Resul
tate innerhalb eines tolerierbaren 
Schwankungsbereiches liegen und 
daher die Folgerungen nicht ent
scheidend beeinflussen. 

Die Ergebnisse mögen überra
schend sein: 

Die Steigerung der Gesamtko
sten lässt sich durch den gewählten 
Berechnungsmodus in annehmba
rem Masse darsteUen. 

Die Entwicklung der Medika
mentenkosten folgt durchaus der 
Entwicklung der Konsumentenprei
se, wenn als Bestandeszunahme das 
Mittel zwischen Wohnbevölkerung 
und Krankenversicherten berück
sichtigt wird. 

Für die Lohnkosten wurden Zu
wachsraten eingesetzt, die gesamt
schweizerisch gültig sind. Gruppen
spezifische Abweichungen dürften 
bescheiden ausfallen. Dagegen fällt 
die Steigerung der entsprechenden 
Bestände markant aus. Für die Ent
wicklung sind vor aUem diese men-
genmässigen Ausweitungen verant
wortlich. Diese Erkenntnis ist nicht 
neu; erstaunlich mag sein, wie ein
deutig das Ergebnis ausfällt. 

Das mengenmässige Wachstum 
zeigt sich auch auf andere Weise: 

Berücksichtigt man die Bevölke
rungszunahme von 0,6 %, ergibt sich 
eine Nettozuwachsrate von 2,8% 
für die Ärztezahl und 2,6 % für das 
Spitalpersonal. Vergleichsweise sei 
darauf hingewiesen, dass das BIP 
pro Einwohner in derselben Zeit 
jährlich real um 1,4% angestiegen 
ist. Die Differenz ist gross. 

Ein anderer Vergleich ergibt 
sich, wenn die Konsultationshäufig
keit pro Person für die Jahre 1980 
und 1990 ermittelt wird. 

Wir gehen dazu von einer durch
schnittlichen Konsultationsdauer 
von 15 Minuten aus. Bei 44 Wochen
stunden und 40 Wochen pro Jahr 
erhalten wir für einen Arzt 7040 
Konsultationen pro Jahr Mit den 
Bestandeszahlen pro 1980 bzw. 1990 
der Ärzte (7473 bzw. 10398) und der 
Wohnbevölkerungszahl pro 1980 
und 1990 erhalten wir 

1980: 

7 473 X 7040 : 6 385 000 = 8,2 Konsultat. p. P 

1990: 
10398 X 7040: 6796000 = 10,8 Konsultat. p. R 

Die durchschnittliche Konsulta
tionshäufigkeit hat sich in 10 Jahren 
um 31,7 Prozent ausgeweitet. 

Mit dieser Entwicklung ist in kur
zer Zeit zu erwarten, dass jede Per
son der Wohnbevölkerung durch
schnittlich einmal pro Monat ärztli
che Assistenz beanspruchen wird. 

Es versteht sich von selbst, dass 
Bestandesausweitung und Konsulta
tionshäufigkeit miteinander verbun
den sind. 

Für unsere Betrachtung wurden 
als wirtschaftliche Daten aUgemein-
gültige Angaben verwendet. Sie 
werden sich kaum wesentlich korri
gieren lassen, zumal von selten des 
Spitalpersonals immer wieder Ver
besserungen anbegehrt werden. 

Die Entwicklung der Gesund
heitskosten ist daher weilgehend auf 
ein Ansteigen der Bestände der Arzte 
und des Spitalpersonals zurückzu
führen. 

Kann die Entwicklung 
gebremst werden? 

Zur Zeit laufen Bestrebungen, die 
Entwicklung der Gesundheitskosten 
zu normalisieren, einerseits durch 
eine lohnprozentuale Finanzierung, 
andererseits durch Kostendämp-
fungsmassnahmen. 

Mit Lohnprozenten werden Er
wartungen geweckt, die Finanzie
rung der Gesundheitskosten lasse 
sich leichter als mit einem Prämien
system regulieren. 

Werden die Gesamtausgaben der 
Krankenversicherung an der AHV-
Lohnsumme gemessen, so führt die 
lohnprozentuale Finanzierung auf 

Graphik 1: Verschiedene jährliche Entwicklungsraten 1980-1990 
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Prozentsätze von 5,5 Prozent für 
1980 und 6,5 Prozent für 1990. Um 
die Finanzierung im Gleichgewicht 
zu halten, hätte ein Lohnprozentsatz 
jährlich um 1 Lohnpromille angeho
ben werden müssen, 

Graphik 2 verdeutlicht die Sche
renbewegung zwischen den Ausga
ben der Krankenversicherung und 
der AHV-Lohnsumme. 

Würde sich die öffentliche Hand 
an der Finanzierung beteiligen, re
sultierten betragsmässig geringere 
Prämiensätze. Der Anhebungsef-
fekt würde aber bleiben und sich 
auch auf die Leistung der öffentli
chen Hand übertragen. 

Der Basiswechsel führt zu einer 
Änderung der Abgabenstruktur, 
aber nicht automatisch zu einer 
Dämpfung der Entwicklung. 

Kostendämpf ungsmassnahmen 
wollen den Kostenbereich regulie
ren. Sie werden aber nur gelingen, 
wenn sie dauerhaft gültig sind und 

vor allem geeignet sind, das Bestan
deswachstum abzuschwächen. 

Von direkten Massnahmen zur 
Mengenbeschränkung wird abgese
hen, da diese zweifelsohne uner
wünscht, unbeUebt und hart sind. 
Mit Dämpfungsmassnahmen soll 
Angebot und Nachfrage auf ein neu
es Niveau angepasst werden, d.h. die 
Bestandeshäufigkeiten sollen indi
rekt beeinflüsst werden. 

UJ Das bedeutet nicht eine Ver
schlechterung der Gesundheitspfle
ge: Wer sich krank fühlt, soU zum 
Arzt gehen. Die Frage stellt sich, wie 
viele Konsultationen zur KontroUe 
der Genesung und Erholung nötig 
sind. Das bedarf eines Konsenses 
der Medizinalpersonen und der Ver
sicherten. 

So bleibt die Erwartung, dass 
Kostendämpfungsmassnahmen sti
mulieren, dass sich Angebot und 
Nachfrage auf einer entsprechenden 
neuen Basis einspielen, mit dem 
Ziel, nicht eine maximale, sondern 
eine optimale Krankenversicherung 
zu erreichen, 

Graphik 2: Indexentwicklung der AHV-Lohnsumme und der KV-Ausgaben Index (1980 = 100) 
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Arten und Ansätze der Familien
zulagen am I.Januar 1993 

Auch wenn im Laufe der Jahrzehnte schon mehrere Versuche 

zu einer Vereinhei t l ichung der Familienzulagen - d.h. für eine 

Bundeslösung - unternommen wurden , sind die Unterschiede 

in den Leistungen zwischen den Kantonen immer noch be

t rächt l i ch , w ie die nachfolgende Übersicht zeigt. Diese ist dem 

Sonderdruck des BSV «Ar ten und Ansätze der Familienzula

gen» entnommen, welcher ausserdem Tabellen enthäl t über 

kantonalrecht l iche Zulagen fü r ausländische Arbei tnehmer 

mi t Kindern im Ausland, für Selbständigerwerbende und fü r 

die Landwir tschaf t . 

Der genannte Sonderdruck kann bei der Eidgenössischen 

Drucksachen- und Materialzentrale, 3000 Bern, unter Bestell

nummer 318.820.93 in deutscher und französischer Fassung 

bezogen werden. 

Kantonalrechtliche Familienzulagen für Arbeitnehmer 
Beträge in Franken Stand I.Januar 1993 

Kanton Kinderzulage Ausbildungs
zulage") 

Altersgrenze Gebuits-
zulage 

Arboitgeber-
beiträge der 
kantonalen FAK 
in % der 
Lohnsumme 

Kanton 

Ansatz je Kind und Monat allge
meine 

besondere') 

Gebuits-
zulage 

Arboitgeber-
beiträge der 
kantonalen FAK 
in % der 
Lohnsumme 

ZH 150 _ 16 20/25 _ 1,2 
BE 125 - 16 20/25 - 1,5 
LU 145 195 16 18/25 600 1,9 '") 
UR 150 - 16 18-25 60© 2,0 
SZ 150 - 16 18-25 " ) 800 1,8 
OW 150 - 16 25/25 - 1,9 
NW 150/1752) - 16 18/25 - 1,75 
GL 145 - 16 18/25 _ 1,95 
ZG 180/230 2) - 16 20/25 - 1,6") 
FR 190/210 2) 250/2702) 15 20/25 1000') 2,25 
SO 165 - 18 18/25 " ) 600 1,5 
BS 140 170 16 25/25 - 1,2 
BL 140 170") 16 25/25 - 1,5 
SH 150 185 16 18/25 660«) 1,5™) 
AR 130 - 16 18,25 - 1,8 
A I 130/1402) - 16 18/25 - 2,0 
SG 140/1752) - 16 18/25 - 1,8") 
GR 125 150 16 20/25^) - 1,75 
AG 140 - 16 20/25 - 1,7 
TG 135 150 16 18/25 - 1,7 
T l 176 - 16 20/20 - 2,0 
V D " ) 120') 165^) , 16 20/25«) 1200') " ) 1,9 
VS 200/2802) 280/3602) 16 20/25 1300') " ) 
NE") 130/155 180/205 16 20/25«) 800 1,8 

180/230 230/280 
GE 120/1452) 220 15 20/25 IOOO') 1,5 
JU'=) 138/162*) 186 16 25/25 708') 3,3 

1) Die erste Grenze gilt für erwerbsun
fähige und die zweite für in Ausbil-
duiii! begriffene Kinder. 

2) Der erste Ansatz gilt für die ersten 
beiden Kinder, der zweite für das 
dritte und jedes weitere Kind. 

3) Der erste Ansatz giU für Kinder bis 
zu 10 Jahren, der zweite für Kinder 
über 10 Jahre. 

4) Der erste Ansatz gilt für Familien 
mit einem oder zwei Kindern, der 
zweite für solche mit drei und mehr 
Kindern. 

5) Ab dem dritten Kind werden zusätz
lich 135 Franken pro Kind ausgerich
tet, sofern die Kinder in der Schweiz 
leben. Für erwerbsunfähige Kinder 
zwischen 16 und 20 Jahren beträgt 
die Kinderzulage 165 Franken. 

6) Für Kinder, die eine IV-Rente bezie
hen, werden keine Zulagen gewährt. 
Im Kanton Waadt wird bei Ausrich
tung einer halben IV-Rente eine hal
be Kinderzulage gewährt. 

7) Wird auch im Falle einer Adoption 
ausgerichtet. 

8) Sofern das AHV-pflichtige Einkom
men die Grenze von 47300 Franken 
nicht übersteigt. 

9) Keine kantonale Familienausgleichs
kasse. 

10) Inklusive Beitrag an Familienzula
genordnung für Selbständigerwer
bende. 

11) Die Ausbildungszulage ersetzt die 
Kinderzulage; in Kantonen, welche 
keine Ausbildungszulage kennen, 
werden die Kinderzulagen bis zum 
Ende der Ausbildung, längstens je
doch bis zum Erreichen der besonde
ren Altersgrenze ausgerichtet. 

12) Die Altersgrenze beträgt 25 Jahre 
für diejenigen Kinder, die von Ge
burt oder Kindheit an vollinvalid 
sind. 

13) Die Ansätze gelten der Reihe nach 
für das erste, zweite, dritte und ab 
dem vierten Kind. 

14) Verschiedene ausserkantonale Kas
sen und Arbeitgeber haben die 
höheren Ansätze der kantonalen Fa
milienausgleichskasse auszurichten: 
130 Fn Kinder-, 180 Fr Ausbildungs-
zulage und 1 500 Fr Geburtszulage; 
siehe auch Fussnote 5). 

15) Für Bezüger von Kinder- oder Aus
bildungszulagen wird eine Haushal
tungszulage von 120 Franken pro 
Monat ausgerichtet. 

16) Bei Mehrlingsgeburten wird die Ge
burtszulage verdoppelt, ebenso bei 
gleichzeitiger Adoption von mehr als 
einem Kind. 

17) Arbeitnehmer haben für ihre im 
Ausland wohnenden ehelichen Kin
der lediglich Anspruch auf Familien
zulagen bis zu deren vollendetem 16. 
Altersjahr 

18) Für im Ausland lebende Kinder in 
Ausbildung beträgt die Zulage 140 
Franken. 

19) Bei Mehrlingsgeburten oder bei 
Aufnahme mehrerer Kinder wird die 
Geburtszulage um 50 Prozent er
höht 
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Kindesmisshandlung 
in der Schweiz 

1988 setzte das Eidgenössische Departement des Innern die 
Arbeitsgruppe Kindesmisshandlung ein. Sie erhielt den Auf
t rag, zuhanden des Bundesrates einen Bericht über die Kindes-
misshandlungen in der Schweiz zu erstel len. Die Arbei tsgrup
pe sollte Massnahmen zur Behebung der Missstände vorschla
gen, wobei die bestehenden Angebote des öf fent l ichen Berei
ches des Kinderschutzes mi tzuberücks icht igen waren. Der Be
r icht der Arbei tsgruppe ist am 30. Oktober 1992 in Bern der 
Presse vorgestel l t worden. Die CHSS g ib t zunächst eine Zu
sammenfassung des Berichts; daran anschliessend er läutert 
deren Urheberin, Nat ionalrät in Jud i th S tamm, die Beweggrün
de, die sie zu ihrem Vorgehen veranlassten, sowie ihre Erwar
tungen bezüglich der aus dem Bericht zu ziehenden Konse
quenzen. 

Zusammenfassung des 
eidgenössischen 
Kindesmisshandlungsberichts 

Der Bericht über die Kindesmiss
handlung in der Schweiz, der im 
Auftrag des Vorstehers des Eid
genössischen Departementes des In
nern als Folge eines Postulats von 
Nationalrätin Judith Stamm vom 18. 
Juni 1987 erarbeitet wurde, gliedert 
sich in fünf Kapitel: 
• Das erste Kapitel beschreibt die 
Zusammensetzung der Experten
gruppe sowie deren Vorgehenswei-
sc. 
• Im zweiten folgen allgemeine An
gaben sowie Hinweise auf durchge
führte Studien und Umfragen zur 
Kindesmisshandlung in der Schweiz. 
• Im dritten Kapitel wird auf die so-
ziokulturellen, ökonomischen, fami
liären und individuellen Faktoren 
hingewiesen, die bei der Entstehung 
der Kindesmisshandlung zusam
menwirken. Während theoretisch 
den FamiUen, bzw. den Kindern und 
Jugendlichen mit SchwierigkeUen, 
ein dichtes Netz von Beratungsstel
len und Hilfsangeboten zur Verfü
gung steht, wurde in der im Bericht 
dargestellten gesamtschweizeri

schen Befragung aufgezeigt, dass 24 
Prozent der bei der Vormund
schaftsbehörde gemeldeten Kinder 
erneuten Misshandlungen zum Op-
fer fallen. 
• Im vierten Kapitel ist die Darstel
lung der gegenwärtig praktizierten 
Interventionen erhellt. 
• Die im fünften Kapitel vorgeschla
genen Massnahmen impUzieren eine 
Anpassung sozialer, pädagogischer, 
juristischer, vormundschaftlicher 
und pflegerischer Institutionen an 
die Bedürfnisse der Kinder und An
gehörigen. 

Eine generell bessere Unterstüt
zung von Familien sowie eine Be
vorzugung der bis anhin vernachläs
sigten Prävention kann nur erreicht 
werden, wenn die Behörden auf 
Bundes- wie auch auf kantonaler 
Ebene das Ausmass des Phänomens 
«Kindesmisshandlung» bzw. deren 
Konsequenzen für die Gesundheit 
der Gesamtbevölkerung anerken
nen und den Entschluss fassen, sich 
koordiniert damit auseinanderzuset
zen. Dass es sich dabei um eine Pro
blematik von grosser gesellschaftli
cher Bedeutung handelt, verdeutU-
chen die in einschlägigen Studien ge
fundenen Zusammenhänge der Kin-
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desmisshandlung mit Erkrankungs
raten und Kriminalität von JugendU-
chen. 

Es stellt sich die Frage, ob unsere 
-̂ Gesellschaft Werte wie elitäres Den

ken, Individualismus, soziale Aus
grenzung, welche sich nicht bewährt 
haben, neu überdenkt und sich ent
scheidet, die Jugend besser zu schüt
zen. Geschieht dies nicht, muss 
künftig damit gerechnet werden, 
dass die erwerbstätige Bevölkerung 
ausserstande sein wird, die Bela
stungen, die ihr durch hilfsbedürfti
ge Personen erwachsen, von denen 
viele MisshandlungsfäUe sind, wei
terhin zu tragen. 

Feststellungen und Empfehlun
gen der Arbeitsgruppe 

Die Arbeitsgruppe empfiehlt mit 
Nachdruck, dass die eidgenössischen 
Behörden mit der notwendigen 
Kompetenz ausgestattet werden, um 
auf nationaler Ebene präventive und 
therapeutische Massnahmen gegen
über der Kindestnisshandlung auf
bauen und koordinieren zu können. 
Dafür ist u.a. eine Harmonisierung 
der eidgenössischen und kantonalen 
Gesetze, die auf dieses Problem be
zogen sind, erforderlich. Die Ar
beitsgruppe empfiehlt, die Körper
strafe und andere Formen der ent
würdigenden Behandlung von Kin
dem und JugendUchen über die 
Bundesverfassung zu verbieten. Sie 
legt der Regierung und dem Parla
ment nahe, die Förderung und Un
terstützung der FamiUe deutlich zu 
verstärken: über die verschiedenen 
Zweige der Sozialversicherung so
wie über das Fiskalrecht, das den 
ökonomischen Belastungen der Fa
milie erheblich stärker Rechnung 
tragen sollte. Ebenso sollten auf 
schweizerischer Ebene all jene Be
rufsgruppen, die mit Kindern, Ju
gendlichen und Farrtilien zu tun ha
ben, eine Aus- und Weiterbildung 
erfahren, die den gegenwärtigen Er
kenntnissen entspricht; davon sind 
u.a. die Rechtspflegeorgane, das 
Pflegepersonal, die Ärzte- und Leh
rerschaft sowie die Polizei betroffen. 
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In Anlpetracht des grossen Auf
wandes, der in der Schweiz auf f i 
nanzieller und institutioneller Ebe
ne im psychosozialen und medizini
schen Bereich bereits geleistet wird, 
empfehlen die E.xperlen, die bisheri
ge Struktur, die bisherigen Massnah
men im Umgang mit den Problemen 
der Kindesmisshandlung systema
tisch zu evaluieren und konkrete 
Verbesserungen und Veränderun
gen nach Massgabe der Ergebnisse 
in die Wege zu leiten. Die Experten
gruppe geht davon aus, dass durch ei
ne bessere Konzertierung der Mass
nahmen und eine qualitative Verbes
serung im Umgang mit den Proble
men der Kindesmisshandlung nicht 
nur das Leiden der Betroffenen, 
Krankheiten und Behinderung ver
mindert werden könnten, sondern 
auch enorme finanzielle Einsparun
gen möglich wären. Deshalb schlägt 
die Expertengruppe vor, statt einer 
Vermehrung der Dienste die beste
henden zu erneuern und dafür zu 
sorgen, dass die Fachleute zusam
menarbeiten und sich wirkungsvol
ler organisieren. 

Anlässlich der Pressekonferenz 
zum Kindesmisshandlungsbericht 

wurden der Öffentlichkeit verschie
dene Eniplehlungen und Massnah
men im Zusammenhang mit der 
Prävention und der Bewältigung des 
Problems Kindesmisshandlung vor
gestellt, wovon hier die wichtigsten 
aufgezählt werden. Von verschiede
nen Referenten und Referentinnen 
wurde hervorgehoben, dass die 
schweizerische Gesetzgebung an 
sich über ein ausreichendes Instru
mentarium verfüge und dass deshalb, 
von einer weiteren VerrechtUchung 
des Themas abzusehen sei. Aller
dings müsse auch von einem eigent
Uchen Vollzugsnotstand gesprochen 
werden, weshalb zusätzUche Mass
nahmen zur Verbessemng des Voll
zugs in den Kantonen und Gemein
den eingeführt werden müssten. 

Abgesehen von der rechtlichen 
Kodifikation steht ein umfangrei
cher Katalog von sozial- und fami
lienpolitischen, gesamtgesellschaft
lich wirksamen Massnahmen zur 
Diskussion. Hier stellt sich ebenso 
wie bei rechtUchen Empfehlungen 
die Frage der direkten Wirksamkeit 
für die Betroffenen. Eine wohlge
meinte «ganzheitUche» Perspektive 
kann Gefahr laufen, nicht über das 

Kindesmisshandlung beschränkt sich p icht auf körper l iche Verletzungen. Betrof fene Kinder er
leiden Schädigungen verschiedenster A r t . (Foto: Pro Juventute) 

Niveau aUgemeiner und kaum um
setzbarer Absichtserklärungen hin
auszukommen. Andererseits soUte 
auch verntieden werden, das Augen
merk nur auf einige Facetten oder 
extreme Erscheinungsformen des 
Problems zu richten. Ganz bedenk
lich wäre es schUessUch, wenn ver
schiedene Themen (Kindesmiss
handlung, sexuelle Ausbeutung, Ge
walt gegen Frauen, Inzest) hinsicht
lich ihres vermeintlichen Wichtig-
keits- und Aktualitätsgrades gegen
einander ausgespielt würden. Hier 
sind gerade die Medien auf ihre ge-
seUschaftliche Verantwortung ange
sprochen. Aber auch jeder einzelne 
Mensch sollte sich über sein persön
liches Sensorium für die Belange sei
ner Mitmenschen und über seine ei
gene Bereitschaft, Formen von Ge
walt anzuwenden, Rechenschaft ab
legen. 

Was nun die konkreten Mass
nahmen betrifft, so wird seitens der 
Arbeitsgruppe Kindesmisshandlung 
betont, dass angesichts des grossen 
fachlichen und infrastrukturellen 
Defizits, das bei kommunalen 
Behörden, Gerichten und sozialen 
wie medizinischen Diensten festge
stellt werden kann, zuerst Anstren
gungen zur Verbesserung der Situa
tion an der Basis vorgenommen 
werden müssen. Hier wäre es denn 
auch nicht zu vertreten, wenn öf
fentliche Dienste ebenso wie die 
Unterstützung privater Einrichtun
gen Budgetkürzungen zum Opfer 
fielen. 

Konkrete Massnahmen 
• In Ubereinstimmung ntit der 
UNO-Konvenlion über die Rechte 
des Kindes fordert der Bericht, die 
Minderjährigen, bis anhin Objekte 
des Rechts, als Rechtssubjekte anzu
erkennen. 
• Von der Einführung von neuen 
Bestimmungen anlässlich einer To
talrevision der Bundesverfassung 
wird ein besserer Schutz des Kindes 
und der Mutterschaft erwartet, 
• Durch die Harmonisierung der 
kantonalen Gesetzgebungen mit dem 
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Bundesrecht sowie durch die Profes-
sionalisierung und RegionaUsierung 
der Vormundschaftsbehörden sollen 
Zivilrechtsverfahren ermögUcht 
werden, welche geeignet sind, ge
fährdete Minderjährige besser zu 
schützen. 
• Der Bericht empfiehlt ebenfalls 
eine wirksamere Unterstützung der 
FamUien, indem in den Sozialversi
cherungen und im Steuerrecht den 
Familienlasten vermehrt Rechnung 
getragen wird. Konkrete famUien-
polilische Massnahmen umfassen: 

Im rechtlichen Bereich: 
• Im Scheidungsverfahren ist die 
Rechtsstellung des Kindes durch sei
ne Anhörung und durch Bestellung 
eines Beistandes, welcher es wäh
rend der Scheidung der Eltern be
gleitet, zu verbessern. 
• Es sollen Vermittlungsstellen ge
schaffen werden, die scheidungswil
ligen Ehegatten helfen, sich über die 
Scheidung und deren Folgen zu ver
ständigen. 
• Es sollen eine Mutterschaftsversi
cherung eingerichtet und eine Un
terstützung für FamUien, welche 
Kinder bis zum AUer von zwei Jah
ren zu Hause betreuen, ermöglicht 
werden. 
• Verbesserungen im Bereich der 
Alters-, Hinteriassenen und Invali
denversicherung, der Arbeitslosen
versicherung sowie der Krankenver
sicherung zugunsten der Familie 
müssen vorgenommen werden. 
• Die Familienzulagen sollen für al
le Kinder eingeführt und ausgebaut 
werden. 
• Die steuerliche Entlastung der Fa
miUen, und besonders von Alleiner
ziehenden soll verstärkt werden. 
• Die Bevorschussung der Alimen
te für Mütter und Kinder soll ausge
baut werden. 

Im sozialen Bereich: 
• In der Arbeitswelt ist vermehrt 
Rücksicht auf die FamiUe zu neh
men. 
• Im Wohnungswesen muss den be
sonderen Bedürfnissen der Familien 
Rechnung getragen werden. 

• In den Medien soll der Elternbil
dung, der Prävention von Kindes-
misshandlungen und der Eindäm
mung der Gewalt im allgemeinen 
vermehrt Raum gewährt werden. 
• Es sind Notaufnahmezentren für 
misshandelte Kinder einzurichten. 
• Elternbildung und Beratungsstel
len bei besonderen Problemen sind 
auszubauen. 
• Der Situation von Stief- und ande
ren zusammengesetzten Familien ist 
vermehrt Beachtung zu schenken. 
• Besonderen Belastungssituatio
nen der FatTiilie (Krankheit. Invali
dität, Tod, Freiheitsstrafe, Asylan
ten und Saisonniers) muss Rech
nung getragen werden. 
• Ein umfangreicher Massnahmeka-
talog sieht Anpassungen, Umstel
lungen und Reorganisationen des 
dichten Netzes von Institutionen 
und Behörden vor, welche Kindern 
und Familien in Schwierigkeiten hel
fen sollen. Es müssen multidiszi-
plinäre Beratungsstellen zur Unter
stützung der zivilrechtlichen und 
strafrechtlichen Kindesschutzbehör-
den errichtet und ausgebaut werden. 
Die Aufgaben im Pflegekinderwe
sen gemäss Pflegekinderverordnung 
sollen an Fachstellen übertragen 
werden. 

Es werden insbesondere die fol
genden Ziele angestrebt: 
• Die frühzeitige Aufdeckung ge
fährlicher Situationen für Kinder, 
insbesondere für Kinder im Vor
schulalter 
• Das Ergreifen kohärenter Sorge-
massnahmen schon von Anfang an, 
welche fortgeführt und regelmässig 
auf ihre Wirksamkeit hin geprüft 
werden. 
• Die Einführung neuer Ausbil-
dungs- und WeiterbildungsmögUch-
keiten für die verschiedenen Berufs
gruppen, welche mit Kindesmiss-
handlungen befässt sind. Andere eu
ropäische Regierungen haben be
reits solche Massnahmen ergriffen. 
Ihre Verwirklichung ist in der 
Schweiz jedoch nur möglich, wenn 
die eidgenössischen Behörden mit 
den notwendigen Kompetenzen aus
gestattet sind. 
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• Der Abbau von Tabus und ein 
schrittweises Vermindern von Hand
lungsdefiziten wird nur nach ent
sprechenden politischen Entschei
den und unter Einbezug des Bundes 
geschehen. 
• Das Leiden der misshandelten 
Säuglinge und Kinder, denen nicht 
geholfen wird, ist schrecklich. 
Rechtzeitige Pfiegemassnahmen an
zubieten ist ein Gebot der Ethik und 
dient dem Schutz der ganzen Gesell
schaft 
• Die Verminderung von Krimina
lität, Suizidalität, Toxikomanien und 
Invalidität, mit anderen Worten, die 
Unterstützung der gesunden und au
tonomen Entwicklung einer wach
senden Anzahl von Kindern und Ju
gendlichen, wird erst durch das Er
richten von nationalen Programmen 
für Prävention und Therapie mög
lich. — (Hm) 

y öchten Sie mehr über das 
ma erfahren, bestellen Sie die 

Sondernummer des 
Informationsbulietins 
«Familienfragen» 
«Gewalt gegen Kinder» 

Diese erscheint Ende März und 
ist gratis bei der ZentralsteUe für 
Familienfragen im Bundesamt 
für Sozialversicherung (BSV), 
Effingerstrasse 33, 3003 Bern, er
hältlich. 
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Warum ein Bericht 
über Kindsmisshandlung? 
VON NATIONALRÄTIN JUDITH STAMM, L U Z E R N 

«Warum kamen Sie eigentlich dazu, 
vom Bundesrat einen Bericht über 
Kindsmisshandlung in der Schweiz 
zu verlangen», werde ich immer wie
der gefragt. Meine Anfrage hatte 
zwei Gründe. Einerseits bin ich in 
meiner beruflichen Arbeit bei der 
Kriminalpolizei und bei der Jugend
anwaltschaft seit Jahren Kindsmiss
handlungen begegnet. Und ich er
fuhr und erlebte immer wieder, mit 
wieviel Zurückhaltung, um nicht zu 
sagen «Hilflosigkeit», die zuständi
gen Behörden diese Fälle behandel
ten. 

Anderseits wurde das Thema 
«Kindsmisshandlung» in den achtzi
ger Jahren auch bei uns in der 
Schweiz zaghaft öffentlich disku
tiert Aber niemand hatte genaue 
Unterlagen. Deshalb entschloss ich 
mich zu dieser Anfrage im Parla
ment. 

Der Bundesrat setzte eine Ex
pertenkommission ein, welche den 
vorliegenden Bericht ablieferte. Ich 
danke dem Bundesrat und den Ex
perten für ihre Arbeit 

Ist denn Kindsmisshandung ein 
nationales Thema? Im Bericht selbst 
steht auf Seite 45: «Die Ergebnisse 
zeigen, dass die weite Verbreitung 
der Kindsmisshandlung in der 
Schweiz kein Hirngespinst von Spe
zialisten, sondern eine erdrückende, 
Tatsache ist» Wenn also in unserem 
Lande zahlreiche Kinder nicht unge
stört in guten und geborgenen Ver
hältnissen aufwachsen können, so 
muss das meiner Ansicht nach ein 
Thema höchster Priorität für die na
tionale Politik sein. Denn nur die 
Diskussion auf nationaler Ebene 
schafft Öffentlichkeit für dieses The
ma. Sie zwingt uns, diese Verhältnis
se, die auch bei uns existieren, wahr
zunehmen und nicht länger zu ver
drängen. 

Im Zusammenhang mit Fällen 
von Kindsmisshandlung ist mir eine 
Tatsache immer wieder aufgefallen. 
Wir Erwachsene solidarisieren uns 
im gegebenen Fall viel schneller mit 
den beteiligten Erwachsenen als mit 
den betroffenen Kindern. Das unge
störte, ungequälte, frohe Aufwach
sen eines Kindes ist für uns wohl ein 
Thema theoretischer Abhandlun
gen. Im konkreten Fall ist es ausser
ordentlich schwierig, dem Wohlbe
finden eines Kindes gegenüber all 
dem, was für den Erwachsenen auf 
dem Spiele steht, den Vorzug zu ver
schaffen. Und noch beeindrucken
der ist folgende Tatsache. Es kommt 
vor, dass Kinder, ungeachtet ihrer ei

genen Bedürfnisse, sogar als stabili
sierender Faktor für das Wohlbefin
den der Erwachsenen eingesetzt 
werden. Diese Situation habe ich 
immer etwa wieder angetroffen. Da 
wurden Kinder nicht fremdplaziert, 
weil sonst die alkoholkranke Mutter 
sich noch ganz gehen lassen würde 
oder der psychisch schwer beein
trächtigte Vater mit Suizid gedroht 
hatte. Da wurde ein jüngstes Kind 
nicht aus der Familie genommen, 
weil die älteren Geschwister ja die 
miserablen Verhältnisse und die 
Misshandluhgen auch durchgestan
den hätten und «etwas Rechtes» ge
worden seien. Da wurde ein halb
wüchsiges Mädchen gescholten, weil 
es abends immer ausging, statt zu 
Hause zu bleiben und seine schwer 
depressive Mutter aufzuheitern. Im 
Verlaufe der Jahre bin ich immer 
wieder solchen «Einzelfällen» be
gegnet. Das veranlasste mich zur 
Feststellung, dass in unserem Lande 
offenbar Hunde besser geschützt 

Zeichnung: A. Wilsdorf , Lausanne, aus: Eidg. Büro fü r die Gleichstel lung von Frau und Mann 
(Hrsg.): (K)ein sicherer Ort . Sexuelle Ausbeutung von Mädchen. Dokumenta t ion zur Wanderaus
ste l lung, Bern 1992, 22 . 

3 6 S o z i a l e S i c h e r h e i t 1 /1993 



seien als Kinder Ein Kind, das in 
günstige Verhältnisse geboren wur
de, hat Glück gehabt. Ein Kind, das 
in ungünstigen Verhältnissen auf
wächst muss lange leiden, bis ihm 
jemand zu Hilfe kommt. 

Ich habe gesagt, dass das Thema 
Kindsmisshandlung ein Thema für 
die nationale Politik sei. Die natio
nale Politik muss die Öffentlichkeit 
und das Bewusstsein für dieses The
ma schaffen. Vor allem sollten wir 
einen gesellschaftlichen Konsens 
finden, was denn die Minimalbedin-
guiigen wären, die einem Kind das 
ungestörte Aufwachsen ermögli
chen. Bei den Tieren wissen wir 
recht genau, wieviel Bewegungs
raum, wieviel Licht und wieviel Fut
ter sie für ihr Gedeihen benötigen. 
Warum fällt es uns so schwer, für un
sere eigenen «Jungen» Mindestan
forderungen für deren gedeihliche 
Entwicklung zu fonnulieren'? 

Die konkreten Massnahmen sind 
nicht national, sondern auf Ebenen 
weiter unten zu ergreifen, bei den 
Kantonen, bei den Gemeinden, 
durch private Institutionen. Meine 
Meinung geht dahin, dass uns recht
liche Instrumente zur Genüge zur 
Verfügung stehen würden, um die
sen Kindern und den entsprechen
den Erziehungsberechtigten beizu
stehen. Dabei denke ich nicht etwa 
an das Strafrecht. Ich denke an die 
Kinderschutzmassnahmen des Zivil
gesetzbuches. Hier stehen angepas
ste Instrumente zur Verfügung, die 
man nur im gegebenen Falle ergrei
fen muss. Dazu braucht es allerdings 
bei den Vormundschaftsbehörden 
und den Sozialdiensten Fachperso
nen, die wissen, wie man Erzie
hungsberechtigten beisteht, die ihrer 
eigenen Gewalttätigkeit nicht Herr 
werden. Die auch wissen, wie das 
Vertrauen von misshandelten Kin
dern gewonnen werden kann. Die 
auch den Mut haben, in aussichtslo
sen Fällen dem Kind aus dem mis
shandelnden Milieu hinauszuhelfen. 

Wir haben in unserem Lande 
sehr viele private Institutionen, die 
in den Bereichen Familien und Ju
gend tätig sind. Auch hier muss 

überlegt werden, ob nicht beratende 
Funktionen wahrgenommen werden 
könnten. Wenn ich gefragt werde, 
was ich denn in erster Linie verwirk
licht haben möchte, so sind es zwei 
Dinge. Es sollte überall ein «Sorgen
telefon» für Kinder und Erziehungs
berechtigte für alle Fragen und Pro
bleme rund um die Kindsmisshand
lung geben. Und es sollte überall Be
ratungsstellen mit gut ausgebildeten 
Menschen geben, an die sich Kinder 
und Erziehungsberechtigte vertrau
ensvoll wenden können. 

Der vorliegende Bericht stellt für 
mich nur den Anfang einer Entwick
lung dar die wir alle in Gang setzen 
und vorwärts treiben müssen. Dieser 
Bericht bildet eine erste Grundlage, 
einen ersten Schritt. Er darf auf gar 
keinen Fall sang- und klanglos in 
den Schubladen der Amtsstuben 
verschwinden. Denn es kann nicht 
länger akzeptiert werden, dass wir 
als Angehörige einer westlichen, zi
vilisierten Industrienation uns nicht 
darum kümmern, ob in unserem 
Lande Kinder, die sich nicht wehren 
können, gequält, geschlagen, miss
handelt werden. Dieser Missstand 
schreit schon lange zum Himmel. 
Wenn wir es nur endlich hören und 
handeln würden! 
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Ausgangslage 

Waren 1991 im Durchschnitt noch 
39000 Personen arbeitslos, so stieg 
die Zahl der Arbeitslosen im No
vember 1992 auf über 120000. Dem 
gegenüber sank die Zahl der gemel
deten offenen Stellen von durch-
schnitflich 10500 im Jahre 1991 auf 
6788 im November 1992. Dieses 
krasse Missverhältnis zwischen offe
nen Stellen und Stellensuchenden 
hat zur Folge, dass die Zahl derjeni
gen Arbeitslosen, die sich seit mehr 
als 12 Monaten um eine neue Stelle 
bemühen, um das Siebenfache ge
stiegen ist. 

Das seit dem 1. Januar 1984 gel
tende Bundesgesetz über die obliga
torische Arbeitslosenversicherung 
und die Insolvenzentschädigung 
(AVIG) sieht einen Höchstanspruch 
von 250 Taggeldern vor räumt aber 
dem Bundesrat die Kompetenz ein. 
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infolge der erhöhten Arbei ts los igkei t s ind die Arbei tsämter immer weniger in der Lage, ihre 

tung praktisch keine Zeit mehr 
Zwar bestimmt der Bundesrat die 
Kontrollvorschriften, das BIGA 
kann jedoch in Ausnahmefällen für 
eine befristete Zeit und für ein be
stimmtes Gebiet die Kontrollpflicht 
auf einen Kontrolltag pro Woche be
schränken, wenn ausserordentliche 
Verhältnisse dies erfordern. EtUche 
Kantone haben deshalb von der in 
der Verordnung zum Arbeitslosen
gesetz vorgesehenen Möglichkeit 
Gebrauch gemacht und ein Gesuch 
um Kontrollpflichterleichterung ge
steUt. 

Nachdem viele Kantone die Kri
terien für eine Kontrollpflichter-
leieiitcrung erlXillcn, eine Erleiehle-
rung durch das BIGA jedoch nur für 
eine befristete Zeit möglich ist, galt 
Ende 1992 bereits mehrheitlich das 

Funkt ion als Berater und Vermit t ler wahrzunehmen. (Foto: Rüben Sprich) P rov i so r i um der e inmal igen w ö 

chent l i chen S t empe lkon t ro l l e . 

bei andauernder erheblicher regio- zu senken, weil der Vermögensstand Der Bundesrat hat deshalb Mass-
naler oder allgemeiner Arbeitslosig- des Ausgleichsfonds am Ende von nahmen verabschiedet, mit denen 
keit allgemein oder für besonders zwei aufeinanderfolgenden Jahren die Arbeitslosenversicherung an die 
hart betroffene Versichertengrup- im Durchschnitt 2,5 Prozent oder veränderte Arbeitsmarktlage ange-
pen eine höhere Anzahl Taggelder mehr der von der Beitragspflicht er- passt werden sollte. Das Massnah-
festzusetzen, als ihnen aufgrund der fassten Lohnsumme erreichte, so menpaket besteht einerseits aus ei-
Beitragszeit zustünde. Er darf dabei genügte der Beitragssatz von 0,4 nem Entwurf zu einem dringlichen 
jedoch die Höchstzahl von 300 Tag- Lohnprozenten schon 1992 nicht Bundesbeschluss, andererseits aus 
geldern nicht überschreiten. Obwohl mehr, um die Ausgaben zu decken. mehreren Verordnungsänderungen, 
der Bundesrat von dieser Kompe- Nach eher vorsichtiger Einschät- die auf den 1. Januar 1993 in Kraft 
tenz Gebrauch machte, waren Ende zung muss 1993 mit einer durch- getreten sind. Der Bundesbeschluss 
November 1992 12340 Langzeitar- schnittlichen Arbeitslosigkeit von wird voraussichtlich in der Märzses-
beitslose registriert. Das heutige mindestens 4,5 Prozent bzw. minde- sion von den eidgenössischen Räten 
Höchstanspruchssystem vermag bei stens 140000 Arbeitslosen gerech- behandelt werden und dürfte frühe-
der jetzigen Arbeitsmarktlage nicht net werden, womit der Finanzbedarf stens am l . April 1993 in Kraft tre-
mehr zu verhindern, dass zahlreiche für 1993 auf über 5 Milliarden Fran- ten. Weitergehende Anpassungen 
grundsätzlich vermittelbare Arbeits- ken steigt. Der gesetzliche Maximal- der Arbeitslosenversichemng will 
lose auch nach Ausschöpfung ihrer satz von 2 Lohnprozenten reicht der Bundesrat im Rahmen des or-
AlV-Taggelder trotz intensiver Stel- nicht aus, um die laufenden Ausga- dentlichen Gesetzgebungsverfah-
lensuche noch keinen Arbeitsplatz ben zu decken. Dadurch entsteht die rens beschleunigt vorantreiben, da-
finden. Dies führt dazu, dass viele Verpflichtung von Bund und Kanto- mit sie wenn immer möglich bereits 
Betroffene fürsorgeabhängig wer- nen, zur Deckung des Fehlbetrages am I.Juli 1994 in Kraft treten kön-
den, was neben den materiellen und Darlehen zu gewähren. nen, 
imniaieriellen Nachteilen, die damit Die herrschende hohe Arbeitslo- . 
für den Einzelnen verbunden sind, sigkeit bewirkt zudem eine Uberla-
auch gesellschaftspoUtisch und stung der Arbeitsamtvermittler, die 
volkswirtschafflich problematisch anlässlich der Stempelkontrolle die 
sein kann. Versicherten bei der Stellensuche Am 11. November 1992 verabschie-

Die massive Zunahme der Ar- beraten und unterstützen sollten. dete der Bundesrat folgende Ver-
beitslosigkeit hat auch finanzielle Die wöchentlich zweimalige Stem- Ordnungsänderungen, die am l . Ja-
Auswirkungen. War der Bundesrat pelkontroUe erweist sich bei der ho- nuar 1993 in Kraft getreten sind:, 
in den letzten Jahren von Gesetzes hen Zahl von Arbeitslosen als Er- a) Verordnung über den Beitrags
wegen verpflichtet, den Beitragssatz schwernis, bleibt doch für die Bera- salz 
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Die Verordnungsänderungen 
auf den 1.Januar 1993 



b) Arbeitslosenversicherungsver
ordnung 
c) Verordnung über die Erhöhung 
der Höchstzahl der Taggelder und 
den Wegfall der Taggeldkürzung 
d) Verordnung über die Verlänge
rung der Kurzarbeitsentschädigung 

a) Verordnung über den Beitragssatz 
Grundsätzlich gilt, dass die Versi
cherung durch die Beiträge der Ver
sicherten und der Arbeitgeber sowie 
durch Zinsen des Ausgleichsfonds 
finanziert wird. Reichen die Beiträ
ge trotz Anwendung des Höchstsat
zes zusammen mit den Reserven des 
Ausgleichsfonds nicht aus, so ge
währen der Bund und die Kantone 
Darlehen. Gemäss Art.4 Abs. 2 
AVIG kann der Bundesrat bei Be
darf den Beitragssatz auf maximal 2 
Prozent festlegen. Der Finanzbedarf 
der Arbeitslosenversicherung wird 
1993 voraussichtlich mehr als 5 Mil
liarden Franken betragen und kann 
deshalb iiieht mehr durch die [Beiträ
ge der Versicherten und der Arbeit
geber gedeckt werden. Da die 
Reserven des Ausgleichsfonds 
schon 1992 nicht mehr ausreichten, 
um den laufenden Finanzbedarf zu 
decken, ist die Versicherung 1993 
auf Darlehen angewiesen. Somit 
blieb dem Bundesrat keine andere 
Möglichkeit mehr als die Heraufset
zung des Beitragssatzes auf 2 Lohn
prozente. 

b) Arbeitslosenversicherungs
verordnung 
Die in dieser Verordnung enthalte
nen Änderungen tragen vor allem 
dem Umstand Rechnung, dass eini
ge der bis anhin geltenden Regelun
gen sich bei der jetzigen Arbeits
marktlage nachteUig für die Ver
sicherten auswirkten. 

Bis jetzt müssten Versicherte, die 
nach einer Saisontätigkeit oder einer 
Tätigkeit in einem Beruf, in dem 
häufig wechselnde Anstellungen üb-
Uch sind, fünf Wartetage bestehen. 
Für Personen, die von der Erfüllung 
der Beitragszeit befreit waren, be
trug die Wartezeit sogar 20 Tage. An
gesichts der gegenwärtigen Arbeits

marktlage werden die Wartetage 
nach einer Saisontätigkeit oder einer 
Tätigkeit in einem Beruf mit häufig 
wechselnden oder befristeten An-
steUungen von bisher fünf auf einen 
Tag herabgesetzt Für Personen, die 
von der Erfüllung der Beitragszeit 
befreit sind, beträgt die Wartezeit 
neu nur noch 5 anstatt 20 Tage. 

Die Stempelkontrolle wird ein
heitlich auf einmal pro Woche 
festgelegt, da ein wöchentlich ein
maliger, aber dafür intensiverer 
Kontakt des Arbeitsamtes mit den 
Arbeitslosen die Aussichten einer 
erfolgreichen Vermittlung steigert. 
Auf die Stempelkontrolle bei wet
terbedingten Arbeitsausfällen wird 
in der Regel verzichtet. 

Die rasche Zunahme der Ar
beitslosen führte auch zu einer 
Überlastung der Arbeitslosenkas
sen, was vor allem wegen der Ab
klärungen und der Berechnung des 
Anspruches bei der erstmaligen 
Auszahlung zu Beginn der Arbeits
losigkeit zu Verzögerungen führte. 
Bis anhin durfte die Arbeitslosen
kasse einen Vorschuss für kontrol
lierte Tage nur dann gewähren, 
wenn die Anspruchsberechtigung 
des Versicherten vollständig abge
klärt war oder, in Ausnahmefällen, 
wenn sie mit grosser Wahrschein
lichkeit feststand. Neu haben die 
Versicherten einen Rechtsanspruch 
auf einen angemessenen Vorschuss 
für kontroUierte Tage, wenn sie ihre 
Anspruchsberechtigung glaubhaft 
machen können. 

Um die Eingliederung, Weiter
bildung oder Umschulung von 
Versicherten zu fördern, sieht das 
Gesetz vor, dass die Versicherung 
finanzielle Beiträge an entsprechen
de Kurse oder Beschäftigungspro
gramme entrichtet. Projektierungs
und Raumkosten konnten aber nur 
dann angerechnet werden, wenn die 
VerhäUnisse es rechtfertigten. An
gesichts der Tatsache, dass immer 
mehr Arbeitslose trotz intensiven 
Bemühungen während längerer Zeit 
keine neue Stelle finden, erscheint 
es angebracht, neu auch Projektie-
rungs-, Kapital- und Raumkosten im 
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Zusammenhang mit Kurs- und Be
schäftigungsprogrammen durch die 
Arbeitslosenversicherung zu sub
ventionieren. 

c) Verordnung über die Höchstzahl 
der Taggelder und den Wegfall der 
Taggeldkürzung 
Die Dauer des Schutzes gegen Ar
beitslosigkeit wird unter Verzicht 
auf die Kürzung der Taggelder für 
die ganze Schweiz von 85, 170 bzw. 
250 Tagen - je nach vorgängiger Bei
tragszeit von mindestens 6, 12 bzw. 
18 Monaten - auf die jeweils höhere 
Stufe von 170, 250 bzw, 300 Tagen 
angehoben. Der Bundesrat hatte ei
ne Verordnung gleichen Inhalts be
reits am 16. März 1992 für die Kan
tone Genf, Neuenburg und Tessin 
erlassen. Sie wurde in der Folge auf 
weitere Kantone mit hoher Arbeits
losenquote ausgedehnt. Seit dem 
I.Januar 1993 gelten die höheren 
Ansätze gesamtschweizerisch. 

d) Verordnung über die Veriängerung 
der Kurzarbeitsentschädigung 
Die Kurzarbeits- oder Schlechtwet
terentschädigung wird für die ganze 
Schweiz von bisher 12 auf die nach 
Gesetz innerhalb von zwei Jahren 
maximal zulässigen 18 Monate aus
gedehnt. 

Der Entwurf für einen 
dringlichen Bundesbeschluss 
Da sich in unmittelbarer Zukunft 
keine Verbesserung der Arbeits
marktlage abzeichnet, hat der Bun-

Seit dem I .Januar 1993 muss nur noch einmal wö
chent l ich gestempelt werden. (Foto: Rüben Sprich) 
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desrat in einem Vernehmlassungs-
entwurf zu einem dringlichen Bun
desbeschluss folgende Massnahmen 
zur Diskussion gestellt: 
• Verlängerung der Bezugsberechti
gung von maximal 300 auf 400 Tage 
• Reduktion des Entschädigungsan
satzes von 80 auf 70 Prozent des ver
sicherten Verdienstes, mit Ausnah
mekatalog zur Vermeidung von 
Härtefällen 
• administrative Erleichterungen 
• Anreize für vorübergehende Ar
beitseinsätze. 

Mit diesem Bundesbeschluss soll 
der Schutz gegen Langzeitarbeits
losigkeit weiter verbessert werden. 
Zudem will der Bundesrat im Sinne 
einer Verstärkung des aktiven ar-
beitsmarktlichen Instrumentariums 
die Präventivmassnahmen ausbau-

a) Veriängerung der Bezugs
berechtigung von heute maximal 300 
auf höchstens 400 Tage 
Der Bundesrat sollte die Kompetenz 
erhalten, die Anspruchsberech
tigung bei erheblicher andauernder 
Arbeitslosigkeit allgemein oder für 
besonders hart betroffene Versi
chertengruppen auf höchstens 400 
Tage zu verlängern. Damit kann 
dem Umstand Rechnung getragen 
werden, dass einerseits bestimmte 
Alters- und Berufsgruppen, ande
rerseits aber auch die verschiedenen 
Landesregionen in sehr unterschied
lichem Ausmass von Arbeitslosig
keit betroffen werden. 

b) Differenzierte Senkung des 
Taggeldansatzes von 80 auf 70 Prozent 
Als Ausgleich zu dem auf 400 Tage 
verlängerten Versicherungsschutz 
soll der Taggeldansatz von 80 auf 70 
Prozent reduziert werden. In der 
Praxis hat sich auch gezeigt, dass 
die Vermittlung von Arbeitslosen 
durch die gesetzliche Zumutbar-
keitsregel erschwert werden kann. 
Eine Arbeit gilt nämlich nur dann 
als zumutbar, wenn sie mindestens 
gleichviel einbringt wie die Arbeits
losenentschädigung. Arbeitneh
mern, deren Entschädigung höher 

ist als der Lohn, den sie auf dem 
Arbeitsmarkt noch erzielen können, 
kann daher kaum eine Arbeit zuge
wiesen werden, was eine institutio
nell bedingte Verlängerung der Ar
beitslosigkeit bewirkt. Dabei ist sich 
der Bundesrat bewusst, dass dieses 
Phänomen nicht generell für alle 
zutrifft, weshalb durch eine grosszü
gige Umschreibung der Härtefälle 
die Arbeitslosenentschädigung für 
die Mehrheit der Versicherten bei 
80 Prozent belassen werden soll. So 
sollen zur Vermeidung von sozialen 
Härten Versicherte, die einen Zu
schlag für entgangene Kinderzula
gen beziehen, und alleinerziehende 
Elternteile von der Leistungskür
zung ausgenommen werden. Weite
re Ausnahmen sind für Versicherte 
mit geringem Taggeld und für Be
hinderte vorgesehen. Schliesslich 
soll der Anreiz zur Annahme einer 
Zwischenverdienstgelegenheit oder 
zur Weiterbildung erhöht werden, 
indem auch in diesen Fällen der 
höhere Ansatz von 80 Prozent be
zahlt wird. Mit der vorgeschlagenen 
Reduktion wird annähernd der Zu
stand hergestellt, der bis zum 
31. Dezember 1991 - bis zum In
krafttreten der AVIG-Revision -
galt. 

c) Wegfall der Kontrollpflicht bei 
Kurzarbeit 
Für Arbeitnehmer, deren Arbeit für 
länger als eine Woche ganz ein
gestellt ist, gelten heute die gleichen 
KontroUvorschriften wie für Ar
beitslose. Bei der jetzigen Arbeits
marktlage ist es praktisch unmög
lich, einem Arbeitnehmer, der infol
ge Kurzarbeit einen lOOprozentigen 
Arbeitsausfall erleidet, eine Zwi
schenbeschäftigung zuzuweisen, 
weshalb analog bei wetterbedingten 
Arbeitsausfällen auf diese Kontrolle 
verzichtet werden sollte, 

d) Erhöhung der Suhventionssätze 
für Beschäftigungsprogramme 
Die Programme zur vorübergehen
den Beschäftigung von Arbeitslosen 
können heute bis zum Höchstsatz 
von 50 Prozent der anrechenbaren 
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Kosten durch die Versicherung sub
ventioniert werden. Die Restfi
nanzierung obliegt dem Organisator, 
das heisst in der Regel dem Kanton 
oder der Gemeinde. Der Bundesrat 
sollte neu bei Beschäftigungspro
grammen für Arbeitslose, die ihren 
Anspruch auf Arbeitslosenentschä
digung noch nicht ausgeschöpft ha
ben, die Unterstützungsbeiträge an 
die Organisatoren von heute höch
stens 50 auf maximal 100 Prozent 
erhöhen können. Häufig werden 
Arbeitslose erst dann in Beschäf
tigungsprogramme eingewiesen, 
wenn sie den Anspruch auf Arbeits
losenentschädigung ausgeschöpft 
haben und deshalb aus kantonalen 
oder kommunalen Fürsorgemitteln 
unterstützt werden müssen. Durch 
die Einführung eines höheren Sub
ventionssatzes erhöht sich der An
reiz für den Veranstalter, Einsatz
programme möglichst frühzeitig 
zum Tragen kommen zu lassen, was 
die Wiedereingliederung in den Ar
beitsprozess verbessert. 

Die Revision des Arbeitslosen
versicherungsgesetzes 

Der Entwurf zum dringlichen Bun
desbeschluss beschränkt sich auf je
ne Punkte, die ohne tiefgreifende 
Einschnitte in das geltende AlV-Sy-
stem verwirklicht werden können. 
Strukturelle Anpassungen und wich
tige Fragen wie etwa ein neues Fi
nanzierungskonzept der Versiche
rung, aber auch eine grundsätzliche 
Aufwertung der Präventivmassnah
men müssten aus Zeitgründen aus 
dem Entwurf ausgeklammert wer
den. Sie sollen Gegenstand einer or
dentlichen Gesetzesrevision bilden, 
deren Vorbereitung unverzüglich an 
die Hand zu nehmen ist sollte sie 
wie erhofft auf den I.Juli 1994 in 
Kraft treten können. Bei dieser Re
vision wird auch zu entscheiden sein, 
welche der mit dem Bundesbe
schluss vorgenommenen Änderun
gen in das ordentliche Recht über
führt werden sollen, 
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Die schweizerische 
Sozialversicherung nach dem 
Nein zum EWR 

Zusammen mi t dem EWR-Vertrag wurden dem Parlament in der 
sogenannten Eurolex-Vorlage alle er forder l ichen Anpassungen 
des Bundesrechts an das EWR-Recht unterbrei tet . Die am 9. 
Oktober 1992 verabschiedeten Änderungen sind durch die 
Verwerfung des EWR-Vertrags h in fä l l ig geworden. 

< 

O 

Von «Eurolex» zu «Swisslex»: 
Die Pläne des Bundesrates 

Nach der Verwerfung des EWR-
Vertrages sind die EWR-bedingten 
Gesetzesänderungen auf ihre mögli
che Wiederaufnahme im ordentii
chen Verfahren hin überprüft wor
den. Der Bundesrat hat am 13. und 
20. Januar 1993 Beschlüsse über das 
weitere Vorgehen gefasst und diese 
anschliessend der Öffentlichkeit 
vorgestellt. Ziel der bundesrätlichen 
Politik ist es, das schweizerische 
Recht europafähig zu machen, in
dem innenpolitisch kaum bestrittene 
Eurolex-Vorlagen so rasch als mög
lich wieder aufgenommen werden. 
Der Bundesrat beabsichtigt, dem 
Parlament seine entsprechende Bot
schaft im März 1993 vorzulegen. Im 
Bereich der Sozialversicherungen 
sollen nach dem heutigen Stand fol
gende Eurolex-Geschäfte neu be
handelt werden: 
1. Ohne materielle Änderungen 
(insgesamt 15 Vorlagen): 
• Änderung des Bundesgesetzes 
über die Sicherheit von technischen 
Einrichtungen und Geräten. 
• Änderung des Bundesgesetzes 
über die Unfallversicherung. 
• Änderung des Bundesgesetzes 
.über die Familienzulagen in der 
Landwirtschaft. 
2. Mit einem Reziprozitätsvorbe
halt, d.h. bei Gewährung des Gegen
rechts: insgesamt 12 Vorlagen, keine 

he l re l l e i i d tiie So/ialx crs ie l ierun-

gen. 
Die Wiederaufnahme weiterer 

Eurolex-Vorlagen (insgesamt 9) soll 
dem Parlament in einem späteren 
Zeitpunkt im Zuge hängiger oder 
bevorstehender Revisionen der be
treffenden Gesetze zugeleitet wer
den. Betroffen sind u.a.: 
• die Änderung des Krankenversi
cherungsgesetzes und 
• die Änderung des Bundesgesetzes 
über die AHV. 

Weitere 14 Vorlagen sollen nach 
heutiger Beurteilung nicht wieder 
aufgenommen werden. Es sind dies 
u.a.: 
• der Bundesbeschluss über die Än
derung des Bundesgesetzes über die 
berufliche Alters-, Hinterlassenen-
und Invalidenvorsorge, 
• der dringliche Bundesbeschluss 
über die Änderung des Bundesge
setzes über die Invalidenversiche
rung, 
• der dringliche Bundesbeschluss 
über die Änderung des Bundesge
setzes über Ergänzungsleistungen 
zur AHV/IV 

Sozialversicherungsabkommen 
der Schweiz 

Die Schweiz ist zurzeit mit allen EG-
Staaten (ausgenommen Irland) und 
allen LEl/\-Staalen (atisgencimmen 
Island) durch ein bilaterales Sozial
versichemngsabkommen verbun-
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den: Diese Abkommen beruhen auf 
folgenden Grundsätzen: Gleichbe
handlung der beiderseitigen Staats
angehörigen, Aufrechterhaltung der 
erworbenen Ansprüche, Auszah
lung der Leistungen zumindest in 
den Partnerstaat und Leistungsaus
hilfe in der Unfallversicherung (im 
Abkommen mit der Bundesrepublik 
Deutschland auch bezüglich der 
Krankenversicherung). Diese zwei
seitigen Regelungen der Schweiz 
wären im EWR durch ein mehrseiti
ges Koordinierungssystem ersetzt 
worden, das auf den gleichen 
Grundsätzen beruht. 

Nachdem die Schweiz nicht am 
EWR teihaben wird, bleiben die bi
lateralen Regelungen weiterhin in 
Kraft und werden jeweils, je nach 
Bedarf, bei Änderungen in den Ge
setzgebungen der Vertragsstaaten 
angepasst. Die Frage, ob künftig un
sere Abkommen vermehrt den in 
der EG bzw. im EWR geltenden Re
gelungen angeglichen werden sollen 
(z.B. durch Einbezug der Leistungs
aushilfe in der Krankenversiche
rung), ist zurzeit noch offen. 
(Bh/Me) _ 
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A g e n d a N e u e E r l a s s e 

Sessionen der 
eidgenössischen Räte 

Frühjahrssession: 1.-19.3.1993 
Sondersession: 26.-30.4,1993 
SomnieiscssiDii: 1.-18.6.1993 
Herbstsession 20.9. - 8.10.1993 
Wintersession 29.11. - 17.12.1993 

Volksabstimmungen 

Aufhebung des Spielbankenverbots: 
7. 3. 1993 

Koordinationsfragen 
in der Sozialversicherung 

Das Schweizerische Institut für Ver
waltungskurse an der Hochschule 
St.Gallen organisiert eine Tagung 
über Fragen der Koordination von 
Leistungen verschiedener Sozialver
sicherungen. Behandelt werden ins
besondere die Gemeinsamkeiten 
und die Unterschiede der Koordina
tionssysteme von Krankenversiche
rung. Unfallversicherung und beruf
licher Vorsorge. Als Referenten und 
Diskussionsleiter nehmen teil: 
• Prot Dr Dr Gerhard Gerhards, 
Universität Bern und Rechtsdienst 
der Abteilung ALV im BIGA, Bern. 

• Prot Dr Urs C. Nef, ETH Zürich, 
St.Gallen. 
• Dr Franz Schlauri. Abtei
lungschef des Bundesamtes für Mi
litärversicherung und Dozent für So
zialversicherungsrecht an der Hoch
schule St.Gallen, St.Gallen. 
• Dr Rudolf Wipf, Direktor der 
Unfallabteilung der SUVA, Luzern. 

Die Tagung findet am 21. Juni 
1993 im Kunst- und Kongresshaus 
Luzern statt Sie wendet sich an Mit
arbeiter von Sozialversicherungen, 
an Versicherungsverantwortliche im 
Personaldienst von Betrieben und 
Verwaltungen, an Richter, Rechts
anwälte sowie an weitere Interes
sierte. 

Anmeldungen möglichst bis zum 
20. Mai nimmt entgegen: das Sekre
tariat des Schweizerischen Instituts 
für Verwaltungskurse an der HSG, 
Bodanstrasse 4, 9000 St.Gallen 
(Teilnahmegebühr 250 bzw. 225 
Franken). Auskünfte beim Sekreta
riat des Instituts, Telefon 071 / 
30 24 24. — 

Tagungen, Kongresse, Kurse 
Datum Veranstaltung 
24.-28.3.1993 

27.3.1993 

Handicap 93,2. interna
tionaler Salon 
Computer in der Sonder
derschule; Grundkurs 

31.3. - 2.4.1993 Altenpflege-Kongress 
1993 

Ort 

Palais de Beaulieu, 
Lausanne 
VSA-Kurssekre-
tariat, Seegarten-
str 2, Zürich 
Nürnberg, 
Messezentrum 

26.5.1993 

2.-5.6.1993 

21.6.1993 

25.-27.8.1993 

Computer in der Sonder
schule; Erfahrungsaus
tausch 
PROLIFE, Fachmesse 
für Lebenshilfen im All
tag, Spitexbedarf, Reha
bilitation, Prävention 
Koordinationsfragen in 
der Sozialversicherung 

Häusliche Pflege; Fach
ausstellung und Kongress 
für ambulante Pflege und 
Betreuung 

VSA-Kurssekre-
tariat, Seegarten-
str 2, Zürich 
Zürich, Züspa-
Messegelände 

Luzern, Kunst-
und Kongresshaus 

Leipzig, 
Messegelände 

Auskünfte 
Tel 021 / 643 21 11 

VSA, 
Tel. Ol / 383 47 07 

Vincentz-Verlag, 
Hannover, 
Tel. 0511 / 990 98 78 
VSA, 
Tel. Ol / 383 47 07 

Blenheim AG, 
Frau S. Hafner, 
8048 Zürich, 
Tel. 01/492 7616 
Sekretariat d. Inst, 
für Verw'kurse, 
Tel. 071/30 24 24 
Vincentz-Verlag, 
Hannover, 
Tel. 0511/990 98 78 
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Neue Erlasse (Gesetze, Ver
ordnungen, Bundesbeschlüsse) 

Nachfolgend sind die am 1,Januar 
1993 in Kraft getretenen Erlasse auf
gelistet (sie können bei der EDMZ, 
3000 Bern, bezogen werden): 

AHV/IV/EO/EL 
• Bundesbeschluss über Leistungs
verbesserungen in der AHV und der 
IV sowie ihre Finanzierung, vom 
19. Juni 1992 
• Verordnung 93 über Anpassungen 
an die Lohn- und Preisentwicklung 
bei der A H V/IV vom 31. August 1992 
• Verordnung 93 über Anpassungen 
bei den Ergänzungsleistungen zur 
AHV/IV, vom 31. August 1992 
• Verordnung über die AHV (AH
VV); Änderung vom 31. August 
1992 
• Verordnung über die Invaliden
versicherung (IVV); Änderung vom 
31. August 1992 
• Verordnung zur Erwerbsersatz
ordnung (EOV); Änderung vom 
31. August 1992 
• Verordnung über die Abgabe von 
Hilfsmitteln durch die Invalidenver
sicherung (HVl), Änderung vom 
9. Oktober 1992 
• Verordnung über die Abgabe von 
Hilfsmitteln durch die Altersversi
cherung (HVA); Änderung vom 
9. Oktober 1992 

BVG 
• Verordnung über die berufliche 
Alters-, Hinteriassenen- und Invali
denvorsorge (BVV 2); Änderung 
vom 28. Oktober 1992 
• Verordnung 93 über die Anpas
sung der Grenzbeträge bei der be
ruflichen Vorsorge, vom 6, Oktober 
1992 

KV/UV 
• Verordnung 5 des EDI über die 
Krankenversicherung betreffend die 
Mindestbeiträge in der Kollektiv
versicherung; Änderung vom 2.Juh 
1992. 
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• Verordnung 7 des EDI über die 
Krankenversicherung betreffend die 
von den anerkannten Krankenkas
sen zu übernehmenden wissen
schaftlich anerkannten Heilanwen
dungen; Änderung vom 23. Dezem
ber 1992 
• Verordnung 9 des EDI über die 
Leistungspflicht der anerkannten 
Krankenkassen für bestimmte dia
gnostische und therapeutische Mass
nahmen; Änderung vom 23. Dezem
ber 1992 
• Verordnung IX über die Kranken
versicherung betreffend den Risiko
ausgleich unter den Krankenkassen, 
vom 31. August 1992 (Inkrafttreten 
am I.Oktober 1992 mit faktischer 
Wirkung ab 1993) 
• Verordnung über die Beiträge an 
die Kantone zur Verbilliung der Prä
mien in der Krankenversicherung, 
vom 31. August 1992 (Inkrafttreten 
am 1. Oktober 1992 mit Wirkung be
reits für das Jahr 1992, Auszahlun
gen aber erst ab 1993) 

• Bundesbeschluss über befristete 
Massnahmen gegen die Kostenstei
gerung in der Krankenversicherung, 
vom 9. Oktober 1992 
• Verordnung 15 des EDI über die 
Krankenversicherung betreffend die 
Höchstbeiträge in der Krankenpfle
geversicherung für das Jahr 1993, 
vom 30. November 1992 
• Verordnung 93 über Teuerungszu
lagen an Rentner der obligato
rischen Unfallversicherung, vom 
25. November 1992 

ALV 
• Arbeitslosenversicherungsverord
nung (AVIV); Änderung vom 
I I . November 1992 
• Verordnung über den Beitragssatz 
in der Arbeitslosenversicherung, 
vom 11. November 1992 
• Verordnung über die Erhöhung 
der Höchstzahl der Taggelder und 
den Wegfall der Taggeldkürzung in 
der Arbeitslosenversicherung, vom 
11. November 1992 

• Verordnung über die Verlänge
rung der Höchstdauer der Kurzar
beitsentschädigung in der Arbeitslo
senversicherung, vom 11. Novem
ber 1992 

MV 
• Verordnung über die Anpassung 
der Leistungen der Militärversiche
rung an die Lohn- und Preisentwick
lung, vom 28. Oktober 1992 
• Verordnung über die Militärversi
cherung (MW); Änderung vom 
28. Oktober 1992 (Kürzungsberech
nung) 

Diverse 
• Bundesgesetz über Finanzhilfen 
an die Höheren Fachschulen im So
zialbereich, vom 19. Juni 1992, sowie 
Verordnung hiezu, vom 30, Novem
ber 1992. 
• Tarif über die Entschädigungen 
an die Gegenpartei für das Verfah
ren vor dem Eidgenössischen Versi-
chernngsgericht, vom 16. November 
1992 

Gesetzgebtintjsverfahren: Vorlagen des Bundesrates, Stand Ende Januar 1993 
Vorlage Datum 

der Botschaft 
Publ. in 
Bundesblatt 

Erstrat Zweitrat Schluss
abstimmung 

Kommission Plenum Kommission Plenum (Publ. im BBI) 

10. AHV-Revision 5.3.90 BBI 1990 I I 1 SR 21.3.91 NR 17.3.92 

- 1. TeU SR 2.6.92 19.6.92 
(BBI 
1992 I I I 979) 

- 2. TeU NRK 9.-I-13.4,, 18.5., 
11./23./24.11.92, 
27.-29.1.93 

Volksinitiative «Für eine volle 
Freizügigkeit in der beruflichen 
Vorsorge» 

26.6.91 BBI 1991 
I I 841 

NR 30.1.92 SR 3.6.92 19.6.92 
(BBI 
1992 I I I 908) 

Volksinitiative «Gesunde 
Krankenversicherung» 
(SPS/SGB) 

6.11.91 BEI 1991 
IV 985 

SR 12.3.92 NR 7,12.92 18.12.92 
(BBI 1993 13) 

Revision der Kranken
versicherung 

6.11.91 BBI 1992 1 93 SRK 12./ 
13./27.10.92, 
4.-6.11.92 

SR 17.12.92 , NRK 7.1.93 
25./26.1.93 

Bundesgesetz über die Frei
zügigkeit in der beruflichen 
AHI-Vorsorge 

26.2.92 BBI 1992 
I I I 533 

NRK 
26./27.10.92, 
16.11.92 

NR 9.12.92 

Aufhebung des Spielbanken
verbots (im Rahmen der Sanie
rung des Bundeshaushalts) 

25.3.92 BBI 1992 
I I I 349 

SR 17.6.92 
SR 5.10.92 

NR 1.10.92 9.10.92 
(BBI 1992 
V I 58) 

Wohneigentumsförderung 
durch die Mittel der beruflichen 
Vorsorge 

19.8.92 BBI 1992 
VI 237 

NRK 
16.-18.11.92, 
8,-H25.1.93 

NRK = Vorberatende Kommission des Nationalrates / SRK = Vorberatende Kommission des Ständerates 
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P a r l a e n t a r i s c h e V o r s t ö s s e 

AHI-Vorsorge 

92.3463. Motion l̂ eller Rudolf, 
30.11,1992: Effizienzsteigerung der 
BVG-Aufsichtsbehörden 
Nationalrat Keller hat folgende Mo
tion eingereicht: 

«Der Bundesrat wird beauftragt, 
mit geeigneten Massnahmen und 
Empfehlungen von Bündesseite her 
den Kantonen bei der Bewältigung 
der vielfältigen BVG-Kontrollauf
gaben zu helfen, damit die kantona
len Aufsichtsbehörden ihre Arbeit 
künftig optimal erfüllen können.» 

92.1135. Einfache Anfrage Rechsteiner, 
14.12.1992: Beitragsrückstände bei 
den Sozialversicherungen 
Nationalrat Rechsteiner hat folgen
de Anfrage eingereicht: 

«Es häufen sich die Anzeichen 
dafüt dass die Sozialversicherun
gen, insbesondere die AHV/IV, im
mer grössere Verluste erleiden, weU 
die Beitragsrückstände und -aus
stände der Arbeitgeber ständig zu
nehmen. Die Rückstände betreffen 
vielfach nicht nur den Arbeitgeber
anteil, sondem sind oft auch mit 
einer wenigstens vorübergehenden 
Zweckentfremdung von Beiträgen 
von Arbeitnehmern und Arbeitneh
merinnen verbunden, die diesen 
vom Lohn abgezogen worden sind. 

Ich frage den Bundesrat deshalb: 
1. Wie hoch sind die Beitragsverlu
ste und -rückstände der Sozialver
sicherungen, insbesondere der 
AHV/IV, im laufenden Jahr, vergU-
chen mit den Vorjahren? 
2. Was heisst dieser Verlust für die 
betroffenen Arbeitnehmer/innen 
und die Bundeskasse? 

3. Welche Massnahmen werden zur 
Verminderung der Verluste und 
Rückstände (die ja regelmässig min
destens einen Zinsverlust beinhal
ten) vorgekehrt? 
4. Ist der Vorschlag des Bundesra
tes, die Beitragsforderungen der So
zialversicherungen nach der Revi
sion des SchKG überhaupt nicht 
mehr privilegiert zu behandeln, un
ter diesen veränderten Umständen 
noch haltbar? Wäre es nicht richtig, 
diese Forderungen zwar nicht in der 
ersten Klasse, aber doch gegenüber 
den nichtprivilegierten übrigen For
derungen zu privUegieren?» 

Die Antwort des Bundesrates 
vom 3. Februar 1993 lautet: 

«Wirtschaftlich schwierigere Zei
ten wirken sich auch auf die Sozial
versicherungen aus. Ein kleineres 
Wirtschaftswachstum bedeutet ge
ringere Mehreinnahmen für die 
AHV/IV, Sodann bietet die Entrich
tung der laufenden Beiträge - wie 
der Fragesteller zu Recht bemerkt -
vermehrt Probleme, was sich in 
einem schleppenden Zahlungsein
gang oder gar in Beitragsverlusten 
äussert. 

Unterbleibt eine Beitragszah
lung, sind die Ausgleichskassen ver
pflichtet, nach erfolgter Mahnung 
die Zwangsvollstreckung einzulei
ten. Diese beansprucht zwangsläufig 
eine gewisse Zeit, so dass zunächst 
einmal die Beitragsausstände anstei
gen. Beitragsverluste treten im all
gemeinen erst mit einer gewissen 
Verzögerung ein. Die zuständigen 
Gremien verfolgen die Entwicklung 
dieser Kennzahlen genau. Nach An
sicht des Bundesrates bewegt sich 
deren Zunahme bisher in engen 

Jahr Abgeschriebene 
AHV/IV/EO-
Beiträge in Mio Fr. 

AHV/IV/EO-Beiträge 
Versicherte und Arbeit
geber in Mio Fr 

Ausstehende 
AHV/IV/EO-Beiträge 
in Mio Fr. am 31.12. 
(b/w. 3U. 1 1.1992) 

1988 29,6 16 566 575 
19S9 28,9 17 728 674 
1990 29,5 19 304 784 
1991 38,9 20 844 832 
bis 11.1992 31,0 18 686 673 

Grenzen, so dass vorderhand kein 
Grund zu ernster Besorgnis besteht. 
Aussagekräftigere Schlüsse lassen 
sich ziehen, sobald die Zahlen per 
Ende 1992 vorliegen. Zu den einzel
nen Fragen gibt die Aufstellung un
ten links Auskunft. 

Aus den ausstehenden Beiträgen 
darf nicht direkt auf aUfällige Verlu
ste geschlossen werden. Beispiels
weise dienen Zahlungsaufschübe ge
rade dem Zweck, Abschreibungen 
zu vermeiden. In den Ausständen 
sind auch Beiträge enthalten, die in 
Betreibung oder Konkurs stehen, 
oder die in einem Beschwerdever
fahren hängig sind. Die Zahlen sind 
im übrigen im Verhältnis zu den 
Gesamteinnahmen zu sehen. So 
entsprechen die im Jahre 1991 ab
geschriebenen 38,9 Mio Franken 
AHV/IV/EO-Beiträge 1,86 Promille 
der gesamten Beitragssumme. 
2. Die von einem Arbeitnehmer er
zielten Erwerbseinkommen, von 
welchen der Arbeitgeber die Beiträ
ge abgezogen hat, werden in das in
dividuelle Konto eingetragen, selbst 
wenn der Arbeitgeber die entspre
chenden Beiträge nicht entrichtet. 
Dies bedeutet, dass der Arbeitneh
mer keinen direkten NachteU erlei
det. Weil dem AHV-Fonds die Gel
der jedoch fehlen, gehen die Verlu
ste zulasten der Gesamtheit der Ver
sicherten und der öffentlichen 
Hand. Letztere bezahlt 20% der 
Ausgaben der AHV und 50 % jener 
der IV. 
3. Der Verminderung der Verluste 
dient das straffe Beitragsinkasso der 
AHV. Beiträge, die nach erfolgter 
Mahnung und nach Ablauf der 
Nachfrist, welche spätestens zwei 
Monate nach FälUgkeit enden muss, 
unbezahlt bleiben, sind ohne Verzug 
auf dem Wege der Betreibung einzu
ziehen (Art. 37 Abs. 3 A H W und 
Art. 15 Abs. 1 AHVG). Den Zweck 
der Verlustverminderung verfolgt 
auch die strenge Arbeitgeberhaf
tung, mit welcher gegen die Organe 
von juristischen Personen, welche 
die Beiträge schuldhaft nicht abUe-
fern, vorgegangen wird. Beiträge, 
die innert zwei Monaten nach FäUig-
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keit nicht bezahlt werden, müssen 
im übrigen verzinst werden. 
4. Die Botschaft zur Revision des 
SchKG führt die Gründe auf, die den 
Bundesrat zur Reduktion der Kon
kursprivilegien auf das sozial Not
wendige und Gebotene bewogen ha
ben: Ein Konkursprivileg soll nur 
dort gewährt werden, wo eine natür
liche Person unabdingbar darauf an
gewiesen ist. Der Bundesrat war und 
ist sich bewusst, dass die neue Privile
gienordnung - es wurde auch auf das 
VerrechnungssteuerprivUeg verzich
tet - für den Bund mit finanziellen 
AusfäUen verbunden sein kann. 
Durch den Verzicht auf die Privile
gierung der Forderungen des Bundes 
können jedoch andere Gläubiger, die 
einen finanzieUen Verlust weniger 
als der Bund verkraften, befriedigt 
werden. Somit wird ein Grundübel 
des Konkurses so weit wie möglich 
eingeschränkt Die Besserstellung 
der grossen Zahl der nicht privile
gierten Gläubiger ist ein wichtiges 
Ziel der Revision des SchKG. 

SoUte die vom Bundesrat vorge
schlagene Privilegienordnung ins 
Gesetz aufgenommen werden, ist 
die AHV nach wie vor bestrebt, die 
Verluste durch die in Ziffer 3 er
wähnten Massnahmen mögUchst tief 
zu halten. 

Der Entscheid über die Beibe
haltung des Beitragsprivilegs für die 
Sozialversicherungen liegt beim Par
lament, vor dem die Revision des 
SchKG bereits hängig ist Der Bun
desrat vertritt weiterhin die Ansicht, 
dass die Streichung dieses Privilegs 
ein Gradmesser für die Qualität die
ser Revision und für eine gerechtere 
Zwangsvollstreckungsordnung ist. 
In diesem Zusammenhang ist zu 
erwähnen, dass die vorberatende 
Kommission Ihres Rates den Nach
lassvertrag zu einem Sanierungsin
strument ausbauen will. Dies ist -
nicht zuletzt im Hinblick auf die ak
tuelle Wirtschaftslage - ein berech
tigtes Anliegen, das auch dem Bun
desrat am Herzen liegt. Die Beibe
haltung des Beitragsprivilegs für die 
Sozialversicherungen würde aber 
dieses Anliegen wieder vereiteln.» 

92.3553. Postulat Frick. 17.12.1992: 
Sicherstellung der IV-Renten 
für Suchtkranke 
Ständerat Frick hat folgendes Postu
lat eingereicht: 

«Im Rahmen der Invalidenversi
cherung sind auch Suchtkranke -
unter anderem Alkohol- und Dro
genkranke - rentenberechtigt. Die 
Auszahlung der Renten erfolgt in 
der Regel in bar an die Berechtig
ten. Vor allem Drogenabhängige 
verwenden diese Rente nicht für 
den Lebensunterhalt, sondern set
zen sie aus naheliegenden Gründen 
umgehend auf dem Drogenmarkt 
um. 

Es ist angezeigt, dieser Proble
matik nachzugehen und sicherzu
stellen, dass in solchen Fällen die 
Renten nicht an die Suchtkranken 
direkt ausbezahlt werden, sondern 
zweckentsprechend verwendet wer
den. 

Der Bundesrat wird daher einge
laden: 
• abzuklären, wieviele Renten an 
Suchtkranke - insbesondere Dro
genabhängige - direkt ausbezahlt 
werden. 
• geeignete Massnahmen zu prü
fen, um sicherzustellen, dass die 
Renten zum Unterhalt der Berech
tigten und ihrer Familien verwen
det werden und insbesondere ver
hindert wird, dass die Renten um
gehend in den Drogenmarkt flies
sen. 
• darüber Bericht zu erstatten, die 
geeigneten Massnahmen zu treffen 
und dem Parlament gegebenenfalls 
die nötigen gesetzlichen Änderun
gen vorzulegen.» 
(9 Mitunterzeichner) 

92.3573. Motion Schnider, 18.12.1992: 
Einführung der Witwerrente 
Nationalrat Schnider hat folgende 
Motion eingereicht: 
, «Der Bundesrat wird gebeten, 

die gesetzliche Grundlage zu schaf
fen, welche die Einführung der Wit
werrente ermögUcht. Diese Witwer
rente ist vor allem für jene Männer 
vorzusehen, die nach dem Tod ihrer 
Frau für mindestens ein Kind zu sor-
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gen haben und deren Einkommen 
eine bestimmte Grenze nicht über
steigt. Durch die Einführung der 
Witwerrente sind jene Kinder und 
Pflegekinder von Witwen und Wit
wern gleichzustellen, die im gleichen 
Haushalt leben und das 18. Alters
jahr noch nicht vollendet haben.» 
(28 Mitunterzeichner) 

92.3594. Motion Zisyadis, 18.12.1992: 
Ergänzungsleistungen zur IV 
für Gastarbeiterinnen und Gastarbeiter 
Nationalrat Zisyadis hat folgende 
Motion eingereicht: 

«Ich ersuche den Bundesrat, eine 
Änderung des Bundesgesetzes über 
Ergänzungsleistungen zur /Viters-, 
Hinteriassenen- und Invalidenversi
cherung (ELG) zu veranlassen. 

Zahlreiche invalid gewordene 
Gastarbeiter haben ihre Beiträge für 
die IV, die obUgatorische Unvallver-
sicherung und die 2. Säule bezahlt, 
zweifeUos oftmals in der Annahme, 
damit der Pflicht Genüge getan zu 
haben. Indessen werden eine gewis
se Anzahl von ihnen keine Ergän
zungsleistungen zur AHV und IV 
erhalten, weil sie nicht mindestens 
15 Jahre ununterbrochen in der 
Schweiz wohnhaft waren. Diese sehr 
strenge Regelung steht im Wider
spruch zur Arbeitsrealität des Gast
arbeiters, dessen Leben weniger U-
near verläuft, als dies vom Gesetz 
vorgesehen ist. Daraus ergeben sich 
Situationen von schreiender Unge
rechtigkeit. 

Der Bundesrat wird aufgefor
dert, im Rahmen einer Gesetzesre
vision dafür zu sorgen, dass die 
Gastarbeiter früher Ergänzungslei
stungen erhalten (schon nach 5 Jah
ren), dass das Beitrittsalter der Ver
sicherten im Zeitpunkt der Beitrags
zahlungen berücksichtigt wird und 
dass die Kriterien für die Berech
nung der Leistungen so geändert 
werden, dass diese den tatsächlichen 
Lasten der Betroffenen entspre
chen. 

Solche Probleme werden sich mit 
der zunehmenden Mobilität inner
halb von Europa verschärfen. Eine 
ausreichende soziale Einbettung des 
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ärmsten Teils unserer GeseUschaft 
und unseres Kontinents wird unum
gänglich.» 

(7 Mitunterzeichner) 

KV/UV 
92.3465. Postulat Huber, 30.11.92: 
Streitentscheidung zwischen den 
Tarifpartnern in der sozialen Kranken
versicherung 
Ständerat Huber hat folgendes Po
stulat eingereicht: 

«Der Bundesrat wird aufgefor
dert, umgehend Strukturen zu schaf
fen und Abläufe sicherzustellen, die 
es erlauben, die sich häufenden Ta
rifstreitigkeiten zwischen Versiche
rern und Leistungserbringern in der 
sozialen Krankenversicherung in 
der Regel innerhalb von 6 Monaten 
nach Eingang zu entscheiden.» 
(25 Mitunterzeichner) 
92.3537. Postulat Carobbio, 17,12.1992: 
Anerkennung von Physiotherapien 
Nationalrat Carobbio hat folgendes 
Postulat eingereicht: 

«Medikamentöse Therapien füh
ren bei der Behandlung verschiede
ner rheumatischer Erkrankungen 
bisweilen zu negativen Ergebnissen. 
Umgekehrt erzielen Physiotherapi
en günstige Resultate. Oft wird der 
Zugang zu solchen Therapien aber 
dadurch erschwert, dass diese von 
den Krankenkassen auch dann nicht 
anerkannt werden, wenn sie der 
Arzt verordnet hat. Dies gilt bei
spielsweise für die Physiotherapien 
des Typs «Schiatzu». 

Die Unterzeichner verlangen, 
dass auch die Physiotherapien des 
Typs «Schiatzu» in die Liste der von 
den Krankenkassen anerkannten 
Therapien aufgenommen werden, 
wenn sie ärztlich verordnet sind.» 
(10 Mitunterzeichner) 

Zu 91.071. Postulat II der Kommission 
für soziale Sicherheit und Gesundheit 
des Ständerates, 6.11.1992: SUVA als 
Krankenversicherer 
Die Kommission für soziale Sicher
heit und Gesundheit des Ständerates 
hat im Zusammenhang mit der Re

vision der Krankenversicherung fol
gendes Postulat eingereicht: 

«Der Bundesrat wird beauftragt, 
die Frage der Zulassung der SUVA 
zur sozialen Krankenversicherung in 
allen Aspekten zu prüfen und den 
eidgenössischen Räten Bericht und 
Antrag zu steUen.» 

Das Plenum des Ständerates hat 
diesen Vorstoss am 17. Dezember 
1992 angenommen und zur Prüfung 
an den Bundesrat überwiesen. 

Familienfragen 
92.3558. Motion Göll, 17.12.1992: 
Aufhebung der Veriährungsfrist 
bei sexueller Ausbeutung von Kindern 
Nationalrätin Göll hat folgende Mo
tion eingereicht: 

«Der Bundesrat wird beauftragt, 
die Verjährungsfrist bei sexuellen 
Handlungen mit Kindern unter 16 
Jahren (Art. 187 Ziff. 5) aufzuheben 
und entsprechende Artikel im Se
xualstrafrecht zu ändern.» 
(40 Mitunterzeichner) 

ALV 
92.3538. Postulat Dünki, 17.12.1992: 
Revision des AVIG 
Nationalrat Dünki hat folgendes Po
stulat eingereicht: 

«Das Bundesgesetz über die obli
gatorische Arbeitslosenversicherung 
und die Insolvenzentschädigung soll 
dahingehend revidiert werden, 
• dass die Höchstzahl der Taggel
der nicht begrenzt wird, d.h. die 
Arbeitslosenversicherung bezahlt -
ungeachtet der Dauer der Arbeits
losigkeit - die Entschädigung so 
lange, wie jemand vermittelbar 
ist; 
• dass die Stempelkontrolle abge
schafft wird. An deren Stelle treten 
regelmässige Beratungsgespräche 
zwischen Arbeitsamt und Stellensu
chenden; 
• dass der Abrechnungs- und Ad
ministrationsaufwand der Arbeitslo
senkassen reduziert und die Berech
nung für die Arbeitslosenentschädi
gung vereinfacht wird.» 
(9 Mitunterzeichner) 

92.3581. Postulat Fasel, 18.12,1992: 
Missbrauch der ALV 
Nationalrat Fasel hat folgendes Po
stulat eingereicht: 

«Mit den finanziellen Engpässen 
in der Arbeitslosenversicherung ha
ben auch die Vorwürfe des Miss
brauchs zugenommen. Um das Ver
trauen in dieses wichtige Sozialwerk 
zu erhalten, ist es dringend erforder
lich, diesen Vorwürfen auf den 
Grund zu gehen. 

Der Bundesrat wird gebeten, un
verzüglich einen Bericht über die 
Missbräuche in der Arbeitslosenver
sicherung vorzulegen, der unter an
derem folgende Fragen beantwortet: 
1. Wie gross ist das Ausmass des 
Missbrauchs? 
2. Welcher Art sind die möglichen 
Missbräuche? 
3. Welches sind die Ursachen des 
Missbrauches? 
4. Lassen sich aus den Kriterien Al 
ter, Geschlecht, Ausbildung oder 
Berufsgruppen Hinweise ableiten, 
Unterschiede bzw. unterschiedliche 
Häufungen feststellen? 
5. Lassen sich Unterschiede zwi
schen in- und ausländischen Arbeit
nehmern und Arbeitnehmerinnen 
feststellen? 
6. Gibt es Hinweise, dass Arbeitneh
mer und Arbeitnehmerinnen statt 
frühpensioniert arbeitslos werden? 

Welche möglichen Massnahmen 
gedenkt der Bundesrat zu treffen, 
um gegen den Missbrauch der 
Arbeitslosenversicherung vorzuge
hen?» 

92.3582. Interpellation Seiler Hans
peter, 18.12.1992: Revision des AVIG 
Nationalrat Seiler hat folgende In-
terpeUation eingereicht: 

«Der Bundesrat beabsichtigt, das 
AVIG neuen Gegebenheiten und 
Erfordernissen anzupassen. Im Lau
fe des nächsten Jahres wird sich die 
zuständige Kommission des Erstra
tes damit zu befassen haben. Die vor 
allem durch die Rezssion und die zu
nehmende Automatisierung der Un
ternehmungen vieler Branchen ver
ursachte ausserordentUch hohe Ar
beitslosenzahl und eine durch-
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schnittlich längere Zeit der Stellen
losigkeit haben einen massiv erhöh
ten Finanzierungsbedarf zur Folge. 
Die vorgesehene Erhöhung des Prä
miensatzes auf 2 % basiert auf dem 
unveränderten Prinzip der Gleich
stellung der Höchsteinkommens-
grenzen für die Beitragsbemessung 
(Art.3 AVIG) und für den versi
cherten Verdienst (Art. 23 AVIG). 
Die bestehende Regelung führt zu
dem in vielen Fällen dazu, dass die 
Entiöhnung für eine Beschäftigung 
tiefer liegt als die von der Arbeitslo
senversicherung ausbezahlte Tag
geldentschädigung. Die Tatsache, 
dass deshalb oft die finanzieU besse
re Lösung angestrebt wird, ist aus 
der Sicht des Arbeitslosen zwar ver
ständlich, liegt aber nicht im Interes
se der Versicherung und deren 
Zweck. Ist der Bundesrat bereit, 
auch die dartüt im Zusammenhang 
stehenden Lösungsvarianten bei der 
Gesetzesrevision mitzuberücksichti
gen: 
1. angemessene Erhöhung der 
Höchsteinkonunensgrenze für die 
Beitragsbemessung ohne Erhöhung 
der HöchstUmiten für die Bemes
sung des versicherten Verdienstes 
unter der Voraussetzung, dass 
• die Gesamtprämienbelastungen 
für den Arbeitgeber faktisch kosten
neutral bleiben, 
• für alle Einkommen dieselben 
Beitragssätze gelten. 
2. Auszahlen des nachgewiesenen 
Minderbetrages zwischen Entschä
digung für Ersatzbeschäftigung 
gemäss Art. 15 und 16 AVIG und 
Taggeldentschädigung. » 

Internationales 

92.3564. Motion Blatter, 17.12.1992: 
Schweizerisch-deutsche Fürsorge
vereinbarung für Hilfsbedürftige 
«Der Bundesrat wird eingeladen, 
mit der Bundesrepublik Deutsch
land Verhandlungen aufzunehmen, 
mit dem Ziel, das Abkommen zwi
schen der Schweiz und der Bundes
republik Deutschland über die Für
sorge Hilfsbedürftiger so zu ändern, 
dass die Unterstützungsverantwor

tung des Heimatstaates für ausge
richtete Fürsorgeleistungen des 
Aufenthaltsstaates nach einer 
Wohnsitzdauer von zwei Jahren er-
üscht. Nach zwei Jahren hat der 
Staat, in welchem der bzw. die aus
ländische Staatsangehörige Wohn
sitz hat, die Fürsorgeleistungen al
lein zu tragen. 

Bestehen zwischen andern Staa
ten und der Schweiz ähnliche Ver
einbarungen, sollen diese ebenfalls 
in diesem Sinne geändert werden.» 
(23 Mitunterzeichner) 

92.3499. Interpellation Pini, 9.12.1992: 
Ratifizierung der 
Europäischen Sozialcharta 
Nationalrat Fini hat folgende Inter
pellation eingereicht: 

«Ich komme auf meine Interpel
lation vom S.Februar 1990 zurück. 
Gestützt auf die dort aufgeführten 
Gründe frage ich den Bundesrat, ob 
er nicht - im Sinne eines Beweises 
für seine Bereitschaft, sich dem „Eu
ropa der Grundsätze" zu öffnen -
den Zeitpunkt für gekommen an
sieht, um dem Parlament nach bei
nahe 15 Jahren der Zweifel und der 
Unsicherheit die Sozialcharta des 
Europarats erneut zur Ratifizierung 
vorzulegen, jene Sözialcharta, die 
die Landesregierung bereits vor Jah
ren unterzeichnet hat.» 

Der Bundesrat hat die Interpel
lation am 27. Januar im schriftlichen 
Verfahren wie folgt beantwortet: 

«Der Bundesrat hatte schon 1976 
seine Absicht bekundet, den Beitritt 
der Schweiz zur Europäischen So
zialcharta vorzunehmen, indem er 
das Instrument unterzeichnet und 
anschUessend, vor zehn Jahren, sei
nen Bericht den eidgenössischen 
Räten vorgelegt hatte. Wie allge
mein bekannt, haben der Ständerat 
1984 und der Nationalrat 1987 ent
schieden, auf eine Ratifizierung der 
Sozialcharta zu verzichten. 

In der Zwischenzeit sind in Eu
ropa tiefgreifende Umwälzungen 
erfolgt; im Westen durch eine Inte
grationsdynamik, im Osten mit ei
nem historischen Vorgang der De
mokratisierung. Diese bedeutende 
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Entwicklung und der neue europäi
sche Kontext haben den Stellen
wert der Sozialcharta nicht geän
dert. Die Charta ist somit zu einem 
Instrument geworden, auf das sich 
eine wachsende Zahl europäischer 
Länder bezieht, und neue Staaten 
sind ihr beigetreten; das Überein
kommen wird zu den zentralen 
Verwirklichungen des Europarats 
gezählt, zusammen mit der Eu
ropäischen Menschenrechtskonven
tion. 

In seiner Antwort auf die Inter
pellation Pini vom 8. Februar 1990 
zur selben Angelegenheit hatte der 
Bundesrat angekündigt, die Frage 
einer Ratifizierung der Sozialcharta 
im Licht des Abstimmungsausgangs 
über die Beteiligung der Schweiz im 
EWR erneut zu prüfen. Das Inkraft
treten des EWR für unser Land und 
die damit verbundenen gesetzgebe
rischen Anpassungen, auch im So
zialbereich, hätten eine neue Lage
beurteilung mit Bezug auf eine Rati
fizierung der Sozialcharta tatsäch
lich erleichtert. Der EWR ist freUich 
am 6. Dezember 1992 von Volk und 
Ständen verworfen worden. In An
betracht des Ergebnisses dieses Ur
nengangs können die Arbeiten für 
eine Ratizifierung der Sozialcharta 
iticht auf den sozialen Teil des EWR 
aufgebaut werden. Es muss jedoch 
noch festgelegt werden, in welchem 
Mass gewisse im Eurolex-Paket vor
gesehene gesetzgeberische Anpas
sungen aufrechterhalten werden. 

Der Bundesrat stellt im übrigen 
fest, dass im Rahmen des National
rats von der sozialdemokratischen 
Gruppe eine parlamentarische In
itiative für die Ratifizierung der So
zialcharta ergriffen worden ist. 

Der Bundesrat tritt weiterhin 
dafür ein, dass die Schweiz dieses 
Instrument ratifiziert. Er betrachtet 
dies als ein wünschenswertes und 
aktuelles Ziel seiner Europapolitik 
und hat die Ratifizierung in diesem 
Sinne in seinen Bericht über die 
Legislatur 1991-1995 aufgenom
men.» 
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Allgemeines 

92.1105. Einfache Anfrage Rechsteiner, 
7.10.1992: Sozialversicherungsschutz 
für kranke und invalide Arbeitslose 
Nationalrat Rechsteiner hat folgen
de Einfache Anfrage eingereicht: 

«Mit dem Ende des Arbeitsver
hältnisses fallen Arbeitnehmerinnen 
und Arbeitnehmer regelmässig aus 
dem Schutzbereich der beruflichen 
Vorsorge. Fehlt aber die Zweite 
Säule, so ist bei Invalidität (oder bei 
längerdauernder Arbeitslosigkeit 
auch im Alter) Armut program
miert. Ist der Bundesrat angesichts 
der steigenden Arbeitslosigkeit und 
angesichts der steigenden Zahl von 
Menschen, die aus dem sozialen 
Netz fallen, bereit, umgehend die 
Erhaltung mindestens des Risiko
schutzes aus der beruflichen Vorsor
ge und eine entsprechende Rege
lung vorzuschlagen (wenigstens 
hälftige Prämientragung durch die 
Arbeitslosenversicherung, Ver
pflichtung der Auffangeinrichtung 
mindestens für den obligatorischen 
TeiO? 

Ist der Bundesrat angesichts der 
heute untragbar schlechten Absi
cherung bei Krankheit (30 Tage) 
gleichzeitig bereit, eine Verbesse
rung der Leistungen bei Krankheit 
vorzusehen?» 

Die Anwort des Bundesrates 
vom 14. Dezember 1992 lautet: 

«Die Zweite Säule ist grund
sätzlich als Arbeitnehmerversiche
rung konzipiert. Der Vorsorge
schutz dauert daher in der Regel so
lange ein Arbeitsverhältnis besteht. 
Wird kein neues Arbeitsverhältnis 
aufgenommen, so ist das Altersgut
haben nach Artikel 29 BVG in 
Form einer Freizügigkeitspolice 
oder eines Freizügigkeitskontos zu 
erhalten, wobei der Risikoschutz 
für Tod und Invalidität zusätzlich im 
Umfang der bisherigen Vorsorge 
beibehalten werden kann. Es be
steht auch die Möglichkeit, nach 
Artikel 47 BVG die obligatorische 
Vorsorge im bisherigen Rahmen 
weiterzuführen. Das Anliegen des 
Fragestellers nach Erhaltung des 

Risikoschutzes ist somit bereits er
füllt. 

Was die Beitragsseite anbelangt 
so erfolgt die Finanzierung des zu
sätzlichen Risikoschutzes bei der 
Freizügigkeitspolice und beim Frei
zügigkeitskonto zulasten des einge
brachten Vorsorgekapitals oder 
durch zusätzliche Prämien. Bei der 
Weiterversicherung nach Artikel 47 
BVG hat der Betroffene die ganze 
Beitragszahlung zu übernehmen. 

Der Bundesrat ist bereit, im Rah
men der anstehenden BVG-Revi
sion und einer allfäUigen AVIG-Re
vision näher zu prüfen, ob die Finan
zierung mindestens der Hälfte der 
Beiträge für den Risikoschutz durch 
die Arbeitslosenversicherung zu er
folgen hat oder ob andere Finanzie
rungsmöglichkeiten in Betracht ge
zogen werden können. 

Bei Krankheit haben arbeitslose 
Versicherte gemäss Artikel 28 Ab
satz 1 AVIG bis zum 30. Tag nach 
Beginn der ganzen oder teilweisen 
Arbeitsunfähigkeit Anspruch auf 
Taggelder Daneben besteht aber 
auch eine Leistungspflicht der Kran
kenversicherung. 

Um Lücken im Versichemngs-
schutz zu vermeiden, steht es ar
beitslosen Versicherten zu, gegen 
angemessene Prämienanpassung die 
bisherige Krankengeldversicherung 
bei einer Krankenkasse oder priva
ten Versicherung in eine Versiche
rung mit Leistungsbeginn ab 31. Tag 
abzuändern. Die Umwandlung kann 
unter Beibehaltung der bisherigen 
Taggeldhöhe und ohne Berücksich
tigung des Gesundheitszustandes, 
d.h. ohne neue Vorbehalte, bean
sprucht werden. Auf diese Weise ist 
das Einsetzen der Leistungen aus 
der Krankengeldversicherung mit 
der Leistungsdauer der Arbeitslo
senversicherung koordiniert. 

Zu Problemen führen kann es al
lenfalls, wenn Arbeitslose über kei
ne oder keine ausreichende Kran
kengeldversicherung verfügen. Un
ter Umständen sind deshalb Ar
beitslose, wie übrigesn auch Arbeit
nehmerinnen und Arbeitnehmer, 
welche über keine oder nur eine un

genügende Krankengeldversiche
rung verfügen, bei Krankheit nur 
während einer beschränkten Zeit 
gedeckt. 

Dieser Problematik im Zusam
menhang mit dem Fehlen einer obU
gatorischen Krankengeldversiche
rung ist sich der Bundesrat bewusst. 
Sein letztmals mit der Botschaft vom 
19. August 1981 über die Teilrevi
sion der Krankenversicherung ge-
steUter Antrag auf Einführung einer 
obligatorischen Taggeldversiche
rung für alle Arbeitnehmerinnen 
und Arbeitnehmer wurde indessen 
vom Parlament nicht unterstützt. 
Für den Bundesrat steht deshalb 
zurzeit die Revision der Kranken
pflegeversicherung im Vordergrund 
(siehe Botschaft vom 6. November 
1991 über die Revision der Kran
kenversicherung, BBI 1992 I 93). 
Diese Meinung hat der Bundesrat 
bereits in der Stellungnahme zur 
Motion Spielmann vom 11. Dezem
ber 1991 betreffend Einführung 
einer obligatorischen Taggeldversi
cherung vertreten. 

Der Bundesrat beabsichtigt des
halb nicht, die geltenden Bestim
mungen des AVIG betreffend Lei
stungsanspmch bei Krankheit zu än
dern.» 

Zu 91,071. Postulat I der Kommission 
für soziale Sicherheit und Gesundheit 
des Ständerates, 6.11.1992: 
Generationensolidarität 
Die Kommission für soziale Sicher
heit und Gesundheit des Ständerates 
hat folgendes Postulat eingereicht: 

«Der Bundesrat wird eingeladen, 
losgelöst von der laufenden Revi
sion der Krankenversicherung zu 
prüfen, wie weit, gestützt auf neue
ste statistische Unterlagen und ein
geforderte Gutachten, sich Bestim
mungen auf Verfassungs- und Ge
setzesstufe aufdrängen: 
a) um der zunehmenden Überalte
rung der Bevölkerung und deren 
Folgen für die Soialversicherung 
Rechnung zu tragen, 
b) um das Mass der Solidarität zwi
schen den Generationen zu bestim
men und 
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c) um die finanzielle Grundlage der 
Sozialversichungszweige langfristig 
abzusichern.» 

Dieses Postulat ist vom Plenum 
des Ständerates am 17. Dezember 
1992 angenommen und zur Prüfung 
an den Bundesrat überwiesen wor
den. 
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S t a t i s t i k a u f e i n e n B l i c k 

Die Krankenpflegekosten 
im Vergleich 

Innerhalb der letzten 25 Jahre haben 
sich die durchschnittlichen Kran-
kenpfiegekosten je Versicherten ver
zehnfacht; im selben Zeitraum er
höhten sich die Löhne auf das Vier

fache und die Preise auf das 2,7fa-
che. Die Entwicklung der entspre
chenden Indizes ist in der folgenden 
Tabelle dargestellt. 

Jahre Franken Indizes (1966=100) 

Krankenpflege Krankenpflege Konsumenten BIGA-Lohn') 
kosten je Vers. kosten je Vers. preise') 
(in Klammer: 
davon Grundversicherung) 

1966 141.91 100.0 100.0 100.0 
1970 228.80 161.3 161.3 129.6 
1975 468.59 330.2 163.8 218.6 
1980 651.36 459.0 183.9 256.8 

1981 . 714.48 503.5 195.8 272.8 
1982 768.56 541.6 206.8 291.9 
1983 833.53 587.4 213.0 302.9 
1984 870.75 613.6 219.2 311.4 
1985 933.71 (831.87) 658.0 226.8 321.1 
1986 1002.04 (887.97) 706.1 228.4 332.5 
1987 1085.91 (955.88) 765.2 231.7 340.5 
1988 1149.55 (999.96) 810.1 236.0 352.4 
1989 1229.48 (1057.42) 866.4 243.5 365.7 
1990 1305.90 (1113.03) 920.2 256.7 387.1 
1991 1453.90 (1230.23) 1024.5 271.7 414.5 

Mittlere jährliche Veränderung 1985-1991'): 
1985-1991 7,7% (6,7%) 7,7% 3,1 % 4,3% 

t) l.andesindex (Jahresmittel). Quelle: Monatsbericht der Schweizerischen Nationalbank, umge
rechnet auf Basis Jahresdurchschnitt f966 = tOO 

2) Allg. Lohn- und Gehaltserhebung des BIGA im Oktober (Juni 1939 = 100) 
Quelle: Die Volkswirtschaft, umgerechnet auf Basis 1966 = 100 

3) Im Jahr 1991 lag die Veränderung bei den Krankenpflegekosten mit 11,3 % stark über dem Mit
telwert. 

Die Grafik 1 iUustriert, dass mit 
Ausnahme von 1990 die Kranken
pflegekosten jeweils deutUch stärker 
stiegen als die Löhne und Preise: 

Im stationären Bereich (Grafik 
2) kann die Kostensteigerung weit
gehend mit der Erhöhung von Spi
taltaxen (Quelle: Landesindex der 
Konsumentenpreise) erklärt wer
den; für die verbleibende Differenz 
sind Mengeneffekte (Aufenthalts
dauer, Anzahl Einweisungen usw,) 
verantwortlich. 

Aus Grafik 3 geht hervor, dass 
die Steigerung bei den Kosten für 
ärztUche Behandlung anders als im 
stationären Bereich nur zum Teil auf 
Tarifsteigerungen (Quelle: Landes

index der Konsumentenpreise) zu
rückzuführen ist; hier spielen Men
geneffekte (Anzahl der Leistungser
bringer, Anzahl der Verrichtungen 
usw.) eine wichtige Rolle. 

Der AnteU der Verwaltungsko
sten am Gesamtaufwand der Kran
kenkassen ging, wie die Grafik 4 
zeigt, in den letzten 25 Jahren leicht 
zurück. AUerdings ist seit 1987 ein 
Trend zur Zunahme zu verzeichnen. 

Aus der Grafik 5 ist ersichtUch, 
dass die Beiträge von Bund, Kanto
nen und Gemeinden an die Finan
zierung der Krankenversicherung 
seit 1977 tendenziell abnehmen. 

Trotz der hier aufgezeigten Ko
stensteigerungen, die jeweils massi-
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Graphik 1: Vergleich der Zuwachsraten seit 1977 

1977 1979 1981 1983 1985 1987 1989 1991 
Krankenpflegekosten je Versicherte(n) 

_ _ _ _ Krankenpflegekosten je Versicherte(n) 
in der Grundversicherung (allgemeine Abteilung) 

_ Konsumentenpreise 
BIGA-Lohnindex 

Graphik 2: Spitäler: Index der Kosten, Taxen und Aufenthaltsdauer 
Index(1977 = 100) 

Spitalkosten 
Spitaltaxen 
Aufenthaltsdauer je Einweisung 
Anzahl Einweisungen je 100 Versicherte 

Graphik 3: Index für Kosten und Tarif für ärztliche Behandlung 
Index 
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Graphik 4: Anteil Verwaltungskosten am Gesamtaufwand 
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Graphik 5: Finanzierungsanteil der öffentlichen Hand an den 
Ausgaben der Krankenversicherung 
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Graphik 6: Haushaltsbelastung durch die Prämien (Stand 1990) 

ve Prämienerhöhungen nach sich 
ziehen, geht aus der Verbrauchser
hebung des Bundesamtes für Stati
stik hervor (Graphik 6), dass die 
vielfach angeprangerten Kranken-
versichemngsprämien im Haushalts
budget klar hinter anderen Ausga
beposten stehen. 

Krankenversicherung 
inki. Zusalzversicherungen 

AHV/IV/EO-Prämien 

Bekleidung und Schulie 

Wohnungseinrichtung 

Reiseverkehr 
ohne Reisebusse 

Automobilverkehr (ohne 
Motorfahr2eughaftpfl'vers.) 

Mahlzeiten und Getränke 
in Gaststätten 

1 2 3 4 5 6 7% 
Anteil am Haushaltsbudget in Prozent 
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D e r B u n d e s r a t e r n e n n t 

Eidgenössische AHV/IV-
Kommission 

Der Bundesrat hat die Mitglieder 
der Eidgenössischen Kommisson 
für die Alters-, Hinteriassenen- und 
InvaUdenversicherung für die 
Amtsperiode 1993-1996 wie folgt 
gewählt: 

Präsident: 
Seiler Walter, Dr iur, Direktor BSV, 
Bern 

Vertretung des Bundes: 
Lüthy Herbert, Prot Dr, Mathema
tiker und Jurist Münchenstein 

Vertretung der Kantone: 
Lepori-Bonetti Mimi, lic. sc. soc, 
Lugano 
Veillon Pierre-François, Staatsrat, 
Lausanne 

Vertretung der Arbeitgeber: 
Ebner Fritz, Dr rer pol., Vorort des 
SHIV, Zürich 
Roduit Gérald, lic. iur, Fédération 
romande des syndicats patronaux, 
Genf 
de Saussure Jacques, dipl. Mathe
matiker EPFL, Bankier, Genf 
(Schweiz. Bankiervereinigung) 
Schober Fritz, Schweiz. Bauernver
band, Brugg 
Schuppisser Rudolf, Dr oec. publ., 
Zentralverband Schweiz. Arbeitge
ber-Organisationen (ZSAO), Zürich 
Weigele Manfred, Direktor Georg 
Fischer RLS AG, Schaffhausen 
(ZSAO) 

Vertretung der Arbeitnehmer: 
Ambrosetti Renzo, Schweiz. MetaU-
und Uhrenarbeitnehmerverband 
(SMUV), Lugano 
Ecoffey Eva, SMUV, Bern 
Dreifuss Ruth, Schweiz. Gewerk
schaftsbund (SGB), Bern 
Kamber Emil, Fürspr, Christlichna-
tionaler Gewerkschaftsbund der 
Schweiz (CNG), Bern 
Marti Staub Gertmd, Receptioni-
stin/Hausfrau (LFSA), Bettlach SO 
Portner François, Gewerkschaft Bau 
und Holz, Lausanne ' 

Signorell Beider, Dr oec. publ., 
Schweiz. Kaufmännischer Verband, 
Zürich 

Vertretung der Armee: 
Kaufmann Urs, Dr iur, Direktor Ci
ba-Geigy, Arlesheim (Schweiz. Offi
ziersgesellschaft) 

Vertretung der Invalidenhilfe und der 
Behinderten: 
Bickel Thomas, lic. iur, Schweiz. Ar
beitsgemeinschaft zur Eingliederung 
Behinderter SAEB, Zürich 
Gruber Helga, Behinderten-Selbst-
htife Schweiz ASKIO, Bern 
Joggi Daniel, Dr ing. agr, Trélex 
VD (Association suisse des paraplé
giques) 
Mazenauer Beatrice, Dr iur., 
Schweiz. Vereinigung der Elternver
eine für geistig Behinderte SVEGB, 
Biel 
Schwager-Jebbink, JuUana, Dr iur, 
Pro Infirmis. Zürich 

Vertretung der Versicherten: 
Biasca Zaugg Elena, üc. iur, Aus
landschweizer-Sekretariat, Bern 
Braun Ulrich, Dr iur. Pro Senectu
te, Zürich > 
Rey Joseph, Fédération suisse des 
retraités, pré-retraités et rentiers A I , 
Freiburg 

Vertretung der 
Versicherungseinrichtungen: 
Koppenburg Rochat Helga, Eidg. 
dipl. Pensionsversicherungsexper-
tin, PuUy (Schweiz. Verband für pri
vatwirtschaftliche Personalvorsor
ge) 
Schmid Heinz, Prof. Dr, Versiche
rungsmathematiker, Basler Versi
cherung, Basel (Schweiz. Vereini
gung privater Lebensversicherer 
VPL) 

Sekretariat: 
Bundesamt für Sozialversicherung, 
Bern, Tel. 031 / 61 90 94 
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Verwaltungsrat des AHV-
Ausgleichsfonds 

Auch der Verwaltungsrat des Aus
gleichsfonds der AHV ist für die 
Amtsperiode 1993-1996 neu ge
wählt worden: 

Präsident: 
MelUni Romano, Dr, Banca dello 
Stato del Cantone Ticino, BeUinzo
na 

Vizepräsident: 
Kaufmann Urs, Dr iur, Direktor Ci
ba-Geigy, Arlesheim 

Vertretung des Bundes: 
Cavelty Luregn Mathias, Ständerat, 
Dr iur, Chur 
Hasenfratz Paul, Zürcher Kantonai
bank, Zürich 
Scherer Theodor, D r oec. publ., 
Schweizerische Nationalbank, Bern 

Vertretung der Kantone: 
Morel Félicien, Staatsrat, Freiburg 

Vertretung der schweizerischen 
Wirtschaftsverbände: 
AUenspach Heinz, Nationalrat, lic. 
oec. HSG, Zentralverband Schwei
zerischer Arbeitgeber-Organisatio
nen, Zürich 
Fink Leo, Zentralsekretär SMUV, 
Vinelz 
Läderach Pierre, Appareilleur di
plômé, ASMFA, Reconvilier (SGV) 
Schober Fritz, Schweiz. Bauernver
band, Brugg 

Vertretung der Versicherten und der 
Versicherungseinrichtungen: 
Füeg-Hitz Cornelia, Regiemngs-
rätin; Fürsprecherin und Notarin, 
Soiothurn 
Dreifuss Ruth, Schweiz. Gewerk-
selial'tsbund. Bern 
Gassmann Rita, Zentralsekretärin 
VHTL, Zürich 
GilUéron Louis, lic. ès sc. com. et 
écon., La Suisse-Assurances, Lau
sanne 
Signorell Beider, Dr oec. publ., 
Schweiz. Kaufmännischer Verband, 
Zürich 
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Amtsvertretung: 
Berger Alfons, lic. iur, Vizedirektor 
BSV, Bern 
Thomann Peter, lie. rer poL, Chef 
Bundestresorerie, Eidg. Finanzver
waltung, Bern 

Sekretariat: 
VR des Ausgleichsfonds der AHV, 
Avenue Ed.-Vaucher 18, Genf 

Stiftungsrat des 
Sicherheitsfonds BVG 

Der Stiftungsrat des Sicherheits
fonds BVG ist ebenfalls für die 
Amtsperiode 1993-1996 neu ge
wählt worden. 

Präsidentin: 
Yersin Danielle, Prot, Bundesrich
terin, Lausanne 

Vertretung der Arbeitgeber: 
Allenspach Heinz, Nationalrat, Zen
tralverband Schweizerischer Arbeit
geber-Organisationen, Zürich 
Kündig Markus, Ständerat, Drucke
reiinhaber, Zug 
Roduit Gérald, lic. iur. Fédération 
romande des syndicats patronaux, 
Genf 

Vertretung der Arbeitnehmer: 
Dreifuss Ruth, Schweiz. Gewerk
schaftsbund SGB, Bern 
Kamber EmU, Fürspr, Christlichna
tionaler Gewerkschaftsbund der 
Schweiz CNG, Bern 
Rindlisbacher Willy, Fürspr, Direk
tor VSAM, Zürich 

Vertretung der öffentlichen 
Verwaltung: 
Dietrich Rudolf, Fürspr, Vizedirek
tor EFV, Chef des Rechtsdienstes, 
Bern 

Unabhängiges Mitglied: 
Schmid Hans. Prot, Hochschule 
St.Gallen, St.Gallen 

Sekretariat: 
Eidg. Finanzverwaltung, Rechts
dienst, Bern 
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Frieling-Sonnenberg Wilhelm: A l 
tenheime in der Krise? Handbuch zu 
den Perspektiven einer Institution. 
197 Seiten. 1992, DM 26.80. Vin
centz Verlag, Hannover 

Im Schatten des Apfelbaumes. 
Schweizerische Schriftstellerinnen 
und Schriftsteller schreiben über 
Menschen mit Behinderungen. 284 
Seiten. 1992. Fr 38,-. Herausgege
ben im Auftrag des Stiftungsrates 
Friedheim, Weinfelden, von Jörg 
Grond. Veriag Huber & Co AG, 
Frauenfeld. 

Sommer Jürg H: Health Mainten
ance Organizations. Erwartungen 
und Erfahrungen in den USA. Im 
Rahmen der Evaluation neuer For
men der Krankenversicherung in der 
Schweiz (Federführung BSV) ent
standene Studie. 136 Seiten. 1992. 
Fr 38.-. WWZ-Beiträge Band 12 
(Wirtschaftswissenschaftliches Zen
trum der Universität Basel). Verlag 
Rüegger, Chur/Zürich. 

Marketing im (Jesundheits- und 
Sozialbereich. Einführung und 
Grundlagen für die Praxis. Heraus
geber: Dieter Stemrrüe, LAKO Zü
rich. 256 Seiten, 1992. Fr 49.50. Ver
lag Paul Haupt, Bern. 

Wohnungsbau hindernisfrei - an
passbar. Behinderten- und betagten-
gerechte Projektierung aller Woh
nungen. Dokumentation, herausge
geben durch die Schweizerische 
FachsteUe für behindertengerechtes 
Bauen, Neugasse 136, 8005 Zürich, 
TeL 01/2725444. 

Cattaneo Daniele: Les mesures 
préventives et de réadaptation de 
l'assurance-chômage - Prévention 
du chômage et aide à la formation en 
droit suisse, droit intemational et 
droit européen. Reihe «Collection 
Genevoise». 650 Seiten. Fr 124.-. 
Verlag Helbing & Lichtenhahn, Ba
sel. 

Heft 1 1993 der Schweizerischen 
Zeitschrift für Sozialversicherung 
und berufliche Vorsorge enthält fol
gende Abhandlungen: 
• Tschudi Hans Feten Vier Heraus
forderungen an unser Sozialversi
cherungsrecht. (NämUch: 1. Die Eu
ropafähigkeit unserer Sozialversi

cherungen; 2. WesentUche Lücken 
und Mängel in unserem System; 3. 
Neue soziale Probleme; 4. Können 
wir uns die Sozialversicherungen 
im 21. Jahrhundert noch leisten?) 
S.4-21. 
• Walser Hermann: Berufliche Vor
sorge - wohin? S. 22-30. 
• Murer Erwin: «Europäisches So
zialversicherungsrecht» - Erfahrun
gen und Entwicklungen. S. 31-52. 
Verlag Stämpfli-i-Cie AG, Bern. 
• Klauser Margret: 75 Jahre Pro 
Senectute Schweiz. Vom Fürsorge
werk zur modernen Fach- und 
Dienstleistungsorganisation; Chro
nik 1917-1992. 16 Seiten. 1992. Pro 
Senectute, Zürich. 
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Liebe Leserin, lieber Leser 
der «Sozialen Sicherheit» (CHSS) 
Sie haben die Erstausgabe unserer neuen Zeitschrift gelesen. 
Wie gefällt Sie ihnen? 
Schreiben Sie uns Ihre Meinung. Wir werden sie auf einer 
Leserbriefseite bekanntmachen. 

Auch Ihre Meinung zu den CHSS-Themen interessiert uns. 
Die «Soziale Sicherheit» will nicht nur Einwegkommunikation betreiben. 
Deshalb ist sie auf Ihre Mitwirkung angewiesen. 

Schreiben Sie an: 

Redaktion CHSS 
Bundesamt 
für Sozialversicherung 
3003 Bern 

Vergessen Sie bitte nicht, uns Ihre Abonnementsbestellung mit der 
Karte in der Heftmitte zuzustellen. 

Wünschen Sie weitere Exemplare der Erstausgabe, so schreiben Sie 
uns, oder rufen Sie einfach an: Telefon 031 / 619111 



Statistische Publikationen des Bundesamtes 
für Sozialversicherung 

Bezugsadressen: 

BSV: 
Bundesamt für Sozial
versicherung, Sektion Statistik 
Effingerstrasse 39 
CH-3003 Bern 

EDMZ: 
Eidgenössische Drucksachen-
und Materialzentrale (EDMZ) 
CH-3000 Bern 

Schweizer Spital: 
VESKA (Vereinigung 
Schweizerischer Krankenhäuser) 
Postfach 
CH-5001 Aarau 

Faltprospekt «Sozialversicherung der Schweiz» 
- erscheint jährlich / letzte Ausgabe: 1992 
- Inhalt: Statistische Angaben über AHV, IV, EO, EL, Berufliche Vorsorge, 

Krankenversicherung, Unfallversicherung (SUVA) 
- Bestellnr: EDMZ * Nr 318.916.92 df Gratis 

Zahlenspiegel der sozialen Sicherheit in der Schweiz 
- erscheint jährlich / letzte Ausgabe: 1992 (Rechnungsjahr 1991) 
- Inhalt: Einnahmen und Ausgaben der Sozialversicherung, nach 

Versicherungszweigen, Bezüger und Summen 
- erhältlich beim Bundesamt für Sozialversicherung * Gratis 

Statistik über die Krankenversicherung 
- erscheint jährhch / letzte Ausgabe: 1992 (Rechnungsjahr 1990) 
- Inhalt: Verwaltungs- und Morbiditätsstatistik der vom Bund anerkannten 

Krankenkassen 
- erhältlich beim Bundesamt für Sozialversicherung (bis Rechnungsjahr 1984) bzw. 

bei der EDMZ* (ab Rechnungsjahr 1985) 
- Bestellnr 318.916.90 df Preis: Fr 19,-

Renten der AHV und IV 
- erscheint jedes zweite Jahr / letzte Publikation 1991 (Rechnungsjahre 1989/90) 
- Inhalt: Rentenbezüger und Rentensummen im März des Erhebungsjahres, 

gegliedert nach verschiedenen Kriterien wie Kanton, Alter, Rentenhöhe 
- Bestellnr: EDMZ * Nr 318.123.89/90 df Preis: Fr 27.50 

Statistik der AHV-Einkommen 
- erscheint jedes zweite Jahr / letzte Publikation: 1990 (Rechnungsjahr 1987) 
- Inhalt: AHV/IV/EO-beitragspflichtige Personen und Einkommen des Jahres 1987, 

nach Alter, Nationalität, Geschlecht und Höhe des AHV-Einkommens 
- BesteUnr: EDMZ * Nr 318.126.87 df Preis: Fr 10.-

Ergänzungsleistungen zur AHV und IV 
- erscheint jedes zweite Jahr / letzte Publikation: 1991 (Stand März 1991) 
- Inhalt: Bezüger von Ergänzungsleistungen vom März 1991 

- Bestelhir: EDMZ * Nr 318.685 91 df Preis: Fr 6.-

Invaliditätsstatistik 
- letzte Publikation, 1987 
- Inhalt: Anzahl Invalide, welche eine Hilflosenentschädigung der IV oder AHV 

beziehen, nach verschiedenen Kriterien, wie Gebrechen, Alter, Invaliditätsgrad 
oder Kanton 

- BesteUnr: EDMZ * Nr 318.124,87 df Preis: Fr 10.-

Spitalstatistik 
- erscheint jährlich / letzte PubUkation: 1992 
- Inhalt: Anzahl Krankenhäuser, nach Kategorie, Bettenbestand, Belegung und 

Personal 
- BezugsqueUe: Schweizer Spital, die Zeitschrift für das Spitalkader, 

Nr 11/1992, VESKA * Preis: Fr 8.-


